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Die Strafanstalt Butzbach - Rückblick und Ausschau 
von 

Max Bäuma~. Fiinorger und Leiter dar JungmäanerabteUung im Strafgefängnis 8umbaah 

Wo der römische Grenzwall aus 
der Wetterau kommt, um auf die 
nördlichen Ausläufer des Taunus zu 
ziehen, liegt Butzbach, das alte Ein
gangstor in die fruchtbare Wetterau. 
Die arbeitsfrohe Industriestadt mit 
ihren ungefähr 10000 Einwohnern 
liegt etwa 12 Kilometer von Bad Nau
heim und 20 Kilometer von Gießen 
an der Main-Weserbahn. Butzbach 
ist auch von der Reichsautobahn 
Frankfurt - Kassel durch eigene 
Abzweigung zu erreichen. 

Die S t a d t wird urkundlich zu
erst im Jahre 773 erwähnt; die Ge
markung war aber schon vor Jahr
tausenden besiedelt, wie die bei Aus
grabungen hier gefundenen Stein
und Bronzegegenstände beweisen.
An die Zeit der Römerherrschaft er
innert der nur 700 Meter westlich 
der Strafanstalt hinziehende Pfahl
graben - Limes, sowie ein 500 Meter 
nördlich von der Umwehrungsmauer 
gelegenes großes Kastell, von dem 
aber nur noch die Grundmauern 
vorhanden sind. - In der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts erlebte 
Butzbach als Haupt- und Residenz
stadt der Landgrafenschaft Hessen
Darmstadt eine kurze Blütezeit. Nach 
jahrhundertelangem Stillstand ist die 
Stadt in den letzten Jahrzehnten 
sichtlich durch Handel, Verkehr und 
besonders durch seine Maschinen-, 
Leder- und Farbenindustrie empor-
geblüht. . 

Das Großherzogtum He s sen hatte 
sich 1m 19. Jahrhundert zu einem 
wohlgeordneten, blühenden Staats-

wesen entwickelt. Trotz niedriger 
Steuern und Abgaben erhöhten sich 
die Einnahmen des Staates so er
freulich, daß zur Förderung der 
V olkswohlfahrt kulturelle und sozi
ale Schöpfungen in großer Zahl ins 
Leben gerufen werden konnten. Als 
auf dem ersten internationalen Ge
fängniskongreß zu Frankfurt a. M. im 
Jahre 1846 über die Verbesserung 
der Strafanstalten verhandelt wurde, 
gaben die dort anwesenden Vertre
ter der hessischen Regierung ihre 
Stimme für das System der Einzel
haft ab, für die sich der Kongreß 
mit großer Mehrheit aussprach.-

Im. Jahre 1890 war die Erbauung 
einer Strafanstalt notwendig gewor
den, weil das hessische Landeszucht
haus Marienschloß (die jetzige Ju
gendstrafanstalt Rockenberg bei 
Butzbach) die zu Zuchthaus verur
teilten Gefangenen nicht mehr alle 
aufnehmen konnte. Der Platz, auf 
dem das Zuchthaus in den Jahren 
1890 - 94 erbaut wurde, konnte 
kaum besser gewählt werden. Die 
Verkehrslage und die Gesundheits
verhältnisse in Butzbach waren gün
stig. Das nur 5 Kilometer ostwärts 
der Stadt gelegene Zuchthaus Ma
rienschloß ermöglichte unter Um
ständen eine engere Zusammenar
beit. Außerdem war das Anstaltsge-

, biet durch seine geographische Hö
henlage deutlich von der bewohnten 
Umgebung abgetrennt. Späterhin 
konnte durch Anbohrung einer Trink
wasserader der eigene Bedarf an 
Wasser für die Anstalt und die an-

3 



grenzende Beamtenkolonie gedeckt 
und somit der in den trockenen Som
mermonaten in dieser Gegend üb
liche Trinkwassermangel für die An
stalt behoben werdE'!n. 

Im Juli 1894 wurde die Zellen
strafanstalt mit dem Verwal
tungsnügel und zwei Zellennügeln 
ihrer Bestimmung übergeben. Der 
dritte (nördliche) Zellenllügel wurde 
im Jahre 1896 fertiggestellt. Aus den 
alten Akten ist ersichtlich, daß die 
ersten Gefangenen nicht nur den 
größten Teil ihrer Anstalt aufbauten, 
sondern daß auch sogenannte alte 
Berufsverbrecher selbst sicherungs
technische Verbesserungen veran
laßten. Sie führten dem Anstalts
leiter praktisch vor, daß die Gitter
stäbe vor den Fenstern ohne Quer
stäbe ungenügend seien und zeigten 
dem Direktor, daß die Schlösser mit 
einem gewöhnlichen Nagel geöffnet 
werden konnten, was die Fachleute 
damals für unmöglich erachtet hat
ten. Außerdem demonstrierten sie 
verschiedene Mängel der Umweh
rungsmauer, so daß letzten Endes 
Baumeister und Gefangene gemein
sam dafür Sorge trugen, der Anstalt 
ihren festen Charakter zu geben. 
Trotzdem kamen in der Folgezeit 
fast in jedem Jahre Entweichungen 
vor; denn selbst in mit allen SI
cherungen ausgestatteten Strafan
stalten dürften Ausbrtiche unabwend
bar sein. Ausbrüche durch Zersägen 
der Fenstergitter, zum Teil mit be
wundernswerter Kühnheit und To
desverachtung aus den obersten 
Stockwerken, sind mehrmals gelun
gen. Meistens waren es jedoch als 
Feld- oder Außenarbeiter beschäftigte 
Gefangene, die von einem plötzlichen 

Freiheitsdrang oder von der Sehn
sucht nach Hause überwältigt, die 
Flucht ergriffen, darunter nicht we· 
nige mit ganz kurzem Strafrest. 
Die Belegung der Zellenstrafanstalt 
war mehrfachem Wechsel unter
worfen. Von 1894 bis 1907 diente 
sie zur Vollstreckung von Gefäng
nis- und Zuchthausstrafen an männ
lichen erwachsenen Gefangenen. Für 
die Zuchthausgefangenen stand der 
Nordflügel zur Verfügung, dessen 
Zellen an Fenstern und Türen dop
pelt gesichert sind. Von 1907 bis 1935 
war die Anstalt für Gefängnisge
fangene in Einzelhaft bestimmt. Von 
1935 bis 1945 führte die Anstalt den 
Namen "Zuchthaus" und beherbergte 
Zuchthausgefangene, die nicht vor
bestraft waren; später auch Vorbe
strafte und Sicherungsverwahrte. 

Um die Jahrhundertwende wurde 
der Westnügel um eine Reihe klei
ner Zellen mit 4,1 Quadratmeter Bo
denfläche und 12,9 Kubikmeter Luft
raum verlängert. Aus Ersparnisgl'ün
den sollten diese Zellen nur als 
Schlafzellen zur Unterbringung von 
Gefangenen mit kurzer Strafzeit die
nen, die tagsüber mit Feldarbeit be
schäftigt waren. Diese Kleinstzellen 
wurden schon damals, aber leider 
erst nach ihrer Fertigstellung, als 
ungenügend empfunden und später 
zum Teil in größere Gemeinschafts
zellen für 3 bis 5 Gefangene umge
wandelt. 

~n den alten Akten ,heißt es . . .. 
"Eme unangenehme Uberraschung 
für die Anstaltsbeamten war die 
Verfügung des JustIzministeriums im 
Jahre 1925, daß nunmehr auch To
des s t r a f e n in der Zellenstrafan
stalt vollstreckt werden sollten. Die 



Guillotine wurde im Magazlnbau 
neben der Turnhalle der jungen Ge
fangenen(!) in einemholzverschalten 
Raum aufgestellt. Die Maschine stand 
noch von der Franzosenherrschaft 
her in Mainz. Angeblich wurde der 
berühmte Schinderhannes mit ihr 
hingerichtet. Sie war auf einem drei 
Meter hohen Unterbau angebracht, 
in den bei Massenhinrichtungen die 
Enthaupteten durch eine Falltür hin
untergeworfen wurden. Der Unter
bau wurde bei der Aufstellung in 
Butzbach bis auf einen Meter ernie
drigt. Die meisten Delinquenten ha
ben das Schaffott ruhig und gefaßt 
bestiegen; einzelne haben sogar die 
letzte Nacht fest geschlafen, wäh
rend viele Beamte keine Ruhe fin
den konnten. Von einem nachhalti
gen Eindruck der Hinrichtungen auf 
die Gefangenen war nichts zu mer
ken .... " 

Auch schon vor 1933 wurden in 
Butzbach vereinzelte Todesurteile 
vollstreckt. Insgesamtwurden 11 Män
ner und eine Frau in der Zeit von 
1925-1938 hier hingerichtet. Im Jahre 
1938 kam die Guillotine in die Straf
anstalt Frankfurt/Main - Preunges
heim. Nachdem sie dort kaum auf
gebaut worden war, wurde sie end
lich, ein trauriger Zeuge einer un
menschlichen Vergangenheit, wegen 
BaufäIligkeit abgeschafft. Durch den 
Artikel 11 des Grundgesetzes: "Die 
Todesstrafe ist abgeschafft", ist un
ter dieses dunkle Kapitel unserer 
Vergangenheit der Schlußstrich ge
zogen. 

Die Ubergabe der Anstalt an die 
alliierten Truppen im April 1945 
vollzog sich ruhig und geordnet. In 
den letzten Tagen vor dem Einrük-
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ken der Amerikaner war die Beleg
schaft durch Transporte von den 
umliegenden Strafanstalten auf 1200 
Gefangene erhöht worden. Es wurde 
ein Gefangenen-Komitee gebildet, 
das in den ersten Wochen nach der 
Kapitulation alle Maßnahmen be
stimmte. Die Beamten waren ent
waffnet. Die Zellen wurden geöffnet. 
Die Magazine mit über 10000 Klei
dungsstücken und c über 6000 Paar 
Schuhen wurden den Gefangenen 
überlassen. Bis Ende Mai waren 
alle Gefangenen bis auf 35 Siche
rungsverwahrte entlassen worden. 
Aber schon bald waren die Zellen 
wieder überbelegt, insbesondere mit 
Gefangenen, die wegen Fragebogen
fälschung oder Waffenbesitz verur
teilt worden waren. Vorübergehend 
wurde sogar auf einer Station eine 
Frauenabteilung eingerichtet. Von 
den alten Beamten durften nur zehn 
im Dienst bleiben. Von den neuein
gestellten Beamten mußte ein großer 
Teil wegen Untauglichkeit, insbe
sondere Durehstecherei mit Gefan
genen, bald wieder entlassen wer
den. Erst .1946/47 traten langsam 
Ruhe und Ordnung ein. Aber noch 
lange zeigten sich in der Ernährung 
und Bekleidung fühlbare Mängel, 
die erst nach der Währungsreform 
behoben werden konnten. 

1945 wurde der Name Zuchthaus 
in "Strafanstalt" umgewandelt. Für 
die hier einsitzenden Sicherungsver
wahrten, Zuchthaus- und Gefängnis
gefangenen gab es im Vollzug ihrer 
Strafe keine Unterschiede mehr. Son
derregelungen für Sicherungsver
wahrte und strafverschärfende Be
stimmungen für Zuchthausgefangene 
waren damit weggefallen. In diesem 



Einheitsstrafvollzug gab die Direk
tive 19 der Kontrollratsbestimmun
gen die ersten Richtlinien zur not
wendigen Klassifizierung der unter
schiediosen Masse der Gefangenen. 

Die Be am t en schaft setzte sich 
im Jahre 1894 zusammen aus einem 
Direktor, einem Arzt, einem evan
gelischen Geistlichen, einem Rech
ner (Kassenverwalter), einem öko
nom (Wirtschaftsverwalter), einem 
Werkmeister (Arbeitsinspektor), ei
nem Lehrer, 24 Aufsehern und drei 
Schreibgehillen. Der erste Direktor 
war ein ehemaliger Major, der aber 
bald durch einen Juristen ersetzt 
wurde. Bis 1937 wurde Wert darauf 
gelegt, daß ein Oberbeamter im Ge
meinderat der Stadt die Belange der 
Anstalt vertrat. Im Jahre 1891 wur
den die Bediensteten der Anstalt in 
Oberbeamten und Aufseher einge
teilt. In der Folgezeit wurden nur 
die Oberbeamten als Beamte bezeich
net. Diese hatten neben ihrer Be
rufsarbeit die Verpflichtung zu re
gelmäßigen Zellenbesuchen, die vom 
Anstaltsleiter streng kontrolliert wur
den. Den Beamten standen soge
nannte Kanzlisten als angestellte 
Schreibkräfte zur Seite, die mit der 
Feder den schon damals beachtli
chen Papierkrieg führten. Die hand
schriftliche Erledigung aller Schreib
arbeiten wurde bis weit nach dem 
ersten Weltkrieg weitergeführt. In 
den Geschichtsakten wird berichtet, 
daß der erste Kanzlist, der eine 
Schreibmaschine bediente, sich durch 
das Maschinenschreiben ein Nerven
leiden zugezogen und daß er durch 
die Tücken dieser Maschine den Tod 
erlitten habe. 
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Ökonom, Rechner und Werkmei
ster mußtim abwechselnd beim Früh-, 
Spät- und Nachtdienst, beim Kirch
gang und bei anderen Anlässen den 
sogenannten Polizei dienst in großer 
Uniform mit Achselstücken und Sä
bel versehen. 

Die Auf s ehe r hatten in den er
sten Jahren täglich zwölf Stunden 
Dienst und nur selten einen freien 
Sonntag. Als große Errungenschaft 
begrüßten sie es, daß 1895 je
dem Aufseher das Recht auf einen 
zweitägigen Jahresurlaub zugespro
chen wurde. 1898 wurde versuchs
weise ein vierwöchiger Nachtdienst 
eingeführt. Die Nachtaufsehermußten 
aber auch mittags zur Essenausgabe 
eine Stunde Dienst tun. Nach eini
gen Monaten wurde die alte Praxis 
der täglichen Ablösung der Nacht
wache wieder aufgenommen. Kurze 
Zeit später wurde nach vielen 
Kämpfen der Dienst für die Auf
seher auf zehn Stunden täglich fest
gesetzt. Die Anstellungsverhältnisse 
waren für die Aufseher im Anfang 
sehr günstig, indem Hilfsaufseher, 
die sich bewährten, bereits nach 
Ablauf einer halbjährigen Probezeit 
fest angestellt wurden. Es wurde 
aber Wert darauf gelegt, daß jeder 
Aufseher eine gründliche Hand
werksausbildung aufweisen konnte. 
Einige Hilfsaufseher erlernten des
halb auf eigene Kosten neben und 
während ihres Dienstes ein Hand
werk. 

Für die Weiterbildung der Auf
seher geschah in den ersten Jahr
zehnten fast nichts. Lediglich die 
jüngeren Aufseher erhielten wö
chentlich einen zweistündigen Un
terricht durch den Anstaltslehrer 



über die Abfassung der gewöhnlichen 
dienstlichen Schriftstücke. Die Ein
führung der Hilfsaufseher in den 
praktischen Dienst erfolgte durch 
ältere Aufseher. Strebsame Auf
seher gIngen zum großen Teil nach 
Ablegung der erforderlichen Prü
fungen zu anderen Behörden über, 
wo sie schneller vorwärts kamen. 

Im Jahre 1926 wurden von dem 
damaligen Anstaltsleiter für die jUn
geren Aufseher Fortbildungs
lehrgänge mit je etwa 100 Un
terrichtsstunden, die vom Direktor 
und den Beamten erteilt wurden, 
eingeführt. Jeder Lehrgang schloß 
durch eine schriftliche und münd
liche Prüfung ab; die Lehrgangs
teilnehmer erhielten Zeugnisse. 

Außerdem wurden in Butzbach 
für die Aufseher der eigenen und 
anderen Anstalten Wer k m eis t e r
pr ü fun gen durchgeführt. Etwa 
20 Aufseher legten in diesen Jahren 
ihre Werkmeisterprüfung mit Erfolg 
ab.- Die in den Arbeitsbetrieben 
eingesetzten Beamten und Aufseher 
wurden durch Auszahlung einer 
jährlichen Prämie zur eifrigen Mit
arbeit für die Gewinnung eines ho
hen Reinertrages aus der Gefange
nenarbeit angeregt. Das damalige 
Ziel war, durch die Erträgnisse der 
Arbeitsbetriebe die wirtschaftliche 
Führung der Anstalt ohne Zuschüsse 
aus der Staatskasse zu gewährleisten. 
Dieses Ziel wurde aber nur nach 
1933 und während des zweiten Welt
krieges erreicht. Zu diesem Kapitel 
sagen die damaligen Geschichtsak
ten: "Die erziehliche Bedeutung des 
Strafvolizuges mußte bei der Uber
schätzung des Wertes der Arbeit 
häufig leiden." 
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Nach dem ersten Weltkrieg hatte 
sich ein Aufseher-Verein gegründet, 
der im Laufe der Zeit eine große 
Bedeutung in Dienst- und Gehalts
fragen der Aufseher gewann. 

Die Bemühungen zur Einführung 
des progressiven Strafvollzuges im 
Jahre 1925 wurden dadurch zum 
Erfolg geführt, daß die Beamten
schaft, die durch die erwähnten in
tensiven Fortbildungslehrgänge für 
den Erziehungsstrafvollzug aufge
schlossen wurde, dem Beispiel ihres 
Anstaltsleiters folgte und über ihre 
Dienststunden hinaus bereit war, an 
dem Werk der Erziehung und Beg
serung der ihnen anvertrauten Ge
fangenen mitzuheHen. Die Beamten 
hielten laufend Vorträge über die 
zweite und dritte Stufe. Sportlich 
befähigte Aufseher leiteten den Sport 
der Gefangenen. Und aus den Rei
hen der Aufseher wurde ein Blas
orchester der Anstalt znsammenge
stellt, das nicht nur innerhalb der 
Anstalt wirkte, sondern auch weit 
über den Rahmen der Stadt hinaus 
bekannt wurde.- Schutz und Sicher
heit der Anstalt und der Beamten
schaft wurden aber in dieser fort
schrittlichen Zeit nicht zurückgestellt. 
Die älteren Aufseher sind zum Teil 
heute noch in Jiu-Jitsu-Griffen und 
anderen Verteidigungsarten bewan
dert, die sie in besonderen Kursen 
in der damaligen Zeit erlernten.
Nicht nur Beamte, sondern auch in
teressierte und befähigte Aufseher 
nahmen an internationalen lllid deut
schen Strafvollzugstagungen teil.-

Uber die B e t r e u u n g der G c
fan gen e n, soweit sie die Gesund
heitspflege und ärztliche Versorgung 
durch einen hauptamtlichen Anstalts-



arzt und einen vertraglich verpßich
teten Zahnarzt betrifft, wurde in 
dieser Zeitschrift bereits berichtet. 
Von 1930 bis 1940 war in der Anstalt 
eine kriminalbiologische Untersu
chungssteIle für den Oberlandesge
richtsbezirk Darmstadt unter Leitung 
des Anstaltsarztes eingerichtet.-

An allen Sonn- und Feiertagen 
haben beide Konfessionen Gottes
dienst; außerdem erhalten die Ge
fangenen einmal in der Woche ei
nen zweistündigen Religionsunter
richt. Im übrigen liegt die Aufgabe 
des Geistlichen in der persönlichen 
seelsorgerischen Betreuung. Von 
1896 bis in die Zeit des letzten Krie
ges war neben dem evangelischen 
Pfarrer auch ein katholischer Geist
licher hauptamtlich an der Anstalt 
tätig. Zur Zeit wird die Betreuung 
der katholischen Gefangenen von 
dem Pfarrer der Stadt nur neben
amtlich durchgeführt. Die Anstalts
kirche mit ihren abgeschlossenen 
Boxen für jeden Gefangenen (noch 
aus der Zeit strengster Einzelhaft, da 
kein Gefangener den andern auch nur 
sehen durfte) ist hoffentlich nicht 
mehr lange das historische Besich
tigungsobjekt der Anstalt. Der we
gen Geldmangel bisher nur geplante 
Umbau wird dem Gotteshaus den 
würdigen Charakter eines kirchli
chen Gemeinschaftsraumes geben, 
und zugleich wird durch Einziehen 
einer Zwischendecke ein weiterer, 
notwendigerRaumgewonnenwerden. 

Zwei Schulräume, die jetzt 60-70 
Gefangene fassen, hatten ebenfalls 
früher je 32 getrennte Sitzplätze. 
Ein alter Lehrer der Anstalt meinte 
noch Im Jahre 1943 zu der EInrich
tung der Einzelsitze : "Die von Mo-
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dernen verspotteten Logen (stalls) 
in der Schule und in der Kirche 
halte ich für außerordentlich zweck
mäßig. Der Aufmerksame und An
dächtige bleibt in seiner Kabine un
gestört, und der Dickfellige kann 
andere nicht ablenken".-

Schon wenige Jahre nach der Er
öffnung wurde ein zweiter Realleh
rer an die Anstalt berufen. Neben 
dem regelmäßigen Zellenbesuch der 
Schüler, der Sorge für die Biblio
thek und der Zensur der Gefange
nenbrIefe oblag den beiden Lehrern 
der regelmäßige Unterricht am Vor
mittag in den nach dem Intelligenz
stand der Schüler eingeteilten drei 
bis fünf Klassen. 

In den Geschichtsakten heißt es 
über den Unterricht: 
"Alljährlich Im März wurde eine 
Schulprüfung durch die Lehrer Im 
Beisein des Direktors und der An
staltsgeistlichen abgehalten, über 
deren Ergebnis dem Justizminister 
berichtet wurde. Seit 1927 erschien 
als Beauftragter des Landesamtes 
für das Bildungswesen der Kreis
schulrat von Friedberg zu diesen 
Prüfungen. In der Anstaltsschule 
war ein streng systematischer Un
terricht wegen der großen Bewegung 
im Schülerbestand nicht durchzu
führen. Im Einvernehmen mit den 
Oberschulräten in Darmstadt wurde 
erstrebt, daß jede Stunde möglichst 
ein abgeschlossenes Ganzes darstel
len sollte. Im deutschen Unterricht 
wurden die Schüler angeleitet, in 
den Gedanken des Gelesenen ein
zudringen, damit sie zum Nachden
ken und zur Nachahmung des Gu
ten angeregt wUrden. Auf sprach
richtige schriftliche und mündliche 



Wiedergabe der Gedanken wurde 
Gewicht gelegt. Der Rechenunter
richt zielte dahin, die Schüler zum 
richtigen Schließen und Abschätzen 
anzuleiten und sie zu befähigen, 
die im praktischen Leben unter ein
fachen Verhältnissen vorkommenden 
Aufgaben zu lösen. Der Geschichts
unterricht sollte die Gefangenen mit 
dem Leben des Volkes bekannt ma
chen und zeigen, wie aus treuer 
Pflichterfüllung des Einzelnen der 
Familie und dem Staate Segen er
wächst. Geographische Bilder hatten 
den Zweck, den geistigen Gesichts
kreis zu erweitern. Der naturkund
liche Unterricht wollte zur Naturbe
trachtung anregen und das Ver
ständnis für das Wirken der Natur
kräfte im Dienste des Gewerbes er
schließen. Durch Mitteilung der be
deutsamsten Tagesereignisse wurde 
versucht, den Unterricht interessant 
zu gestalten und den Hörern An
regung zu geben, wichtigen Fragen 
der Zeit ihre Aufmerksamkeit zu 
widmen und bei gemeinnützigen Be
strebungen mitzuwirken. Zu Lehr
gängen in der Reichskurzschrift 
und im gewerblichen Zeichnen wur
den Gefangene zugelassen, für wel
che die Kenntnisse dieser Fertig
keiten später nützlich sein konnten. 
Für die körperliche Ertüchtigung 
stand ein Turnraum mit guten Ge
räten und ein Handballspielplatz zur 
Verfügung. Zur Weiterbildung als 
Schüler und später zur Unterhaltung 
der Gefangenen der zweiten und 
dritten Stufe fanden Lichtbildvor
führungen im Sälchen über dem Kü
chenbau statt. Bei wichtigen Anläs
sen wurden allen Gefangenen Rund
funkdarbietungen durch Lautspre-
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eher, die in der Zentrale und auf 
den Galerien der Zellenflügel aufge
stellt waren, vermittelt. Die Bildungs
fähigkeit der Schüler war sehr ver
schieden. Eine Anzahl war strebsam, 
klug und willig und machte erfreu
liche Fortschritte; die Mehrzahl er
wies sich als stumpf und gleichgül
tig. Zieht man bei letzteren in Be
tracht, daß weder die vorausgegan
gene häusliche, noch die Volksschul
erziehung einen guten Einfluß auf 
sie gewinnen konnte, so ist es ge
wiß nicht zu verwundern, wenn ei
ne Umgestaltung des inneren We
sens dieser Menschen in der Straf
anstalt nur selten gelang. Viele un
ter dieser Art waren schon von der 
Natur stiefmütterlich behandelt und 
bedauernswert hinsichtlich ihrer kör
perlichen und geistigen Veranlagung 
und ihrer äußeren Verhältnisse." 

Die Gefangenenbibliothek, die nach 
1945 mit Hilfe des Fliedner-Vereins 
in kurzer Zeit auf einen beachtlichen 
Stand gebracht wurde, erhielt bis 
1914 einen jährlichen Zuschuß von 
über 1000 Mark. In den späteren 
Jahren waren nur ganz geringe 
Geldmittel für die Bibliothek ver
fügbar; ein sehr großer Teil der 
Bücher war im Laufe der Zeit all
mählich unbrauchbar geworden.
Seit Bestehen der Anstalt gibt es 
einen Gefangenenchor, der zu ver
schiedenen Zeiten beachtliche Lei
st\!.ngen erzielte. 

Im Jahre 1909 bezogen die Insas
sen des Jugendgefängnisses Darm
stadt die Zellen und zwei Säle des 
verlängerten Westnügels; letztere 
dienten als Schulraum und Arbeits
raum. Diese Ju gendab teil ung 
war durch eine verglaste Wand von 



der übrigen Anstalt getrennt. Die 
jungen Gefangenen wurden haupt
sächlich mit landwirtschaftlichen Ar
beiten beschäftigt. Jugendliche, die 
eine längere Strafe zu verbüßen 
hatten, erlernten ein Handwerk. In 
zwei Schulklassen mit einem wö
chentlichen Unterricht von zehn 
Stunden wurden die Ziele der Fort
bildungs schule erstrebt. Die jungen 
Gefangenen hatten einige ausge
suchte Aufsichtsbeamten, die den 
ganzen Tag über mit ihnen zusam
menlebten. In der Jugendabteilung 
wurde besonderer Wert auf Leibes
ertüchtigung und täglichen Sport 
gelegt. Nach dem ersten Weltkrieg 
wurde die Jugendabteilung wieder 
in eine besondere Anstalt verlegt. 

In der Zeit des sogenannten S t u
ren s trafv 0 II zuge s von 1925 bis 
1933 kam der Erziehungsgedanke 
zu machtvollem Durchbruch in Butz
bach. Wie schon geschildert, war die 
Beamtenschaft zu diesem Werk auf
gerufen worden und hatte eine gründ
liche Vorbildung erhalten. Nach ei
nem genauen System kamen den Ge
fangenen in den drei bekannten Stu
fen erziehliche Vergünstigungen in 
steigendem Maße zu. Es heißt, die 
neuen Maßnahmen seien anfangs 
mit Verwunderung, bald aber mit 
Bewunderung aufgenommen worden. 
Durch besondere Darbietungen mu
sikalischer und sportlicher Art und 
an den Festtagen des Jahres wurde 
das eintönige Leben in der Anstalt 
auf eine erziehlich wertvolle Art un
terbrochen. 

Von den Bemühungen der Anstalt, 
Gefangene ohne Angehörige und Un
terkunft nach der Entlassung unter
zubringen, wird berichtet: "Im Jahre 
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1925 war für die Aufnahme dieser 
Leute ein A rb e it s h e i m i n D i e
bur g eingerichtet worden. Da sich 
aber entlassene Gefangene trotz gu
ter Verpnegung nur in sehr geringer 
Zahl einfanden, wurden für einige 
Monate Gefangene aus der Zellen
strafanstalt nach Dieburg verbracht, 
die dort für Butzbach Korbweidenan
bau betrieben. Ein zweites Heim für 
entlassene Gefangene wurde in dem 
vom hessischen Schutzverein flir 
fünf Jahre gepachteten Gut e H 0-

he n a u,auf einer Rheininsel, ge
schaHen. Obgleich die Arbeitsbedin
gungen dort noch günstiger als in 
Dieburg waren, haben so wenige 
Entlassene von der ihnen gebotenen 
Hilfe Gebrauch gemacht, daß die 
Pacht nach Ablauf des Vertrages 
nicht mehr erneuert worden ist".
Es wird auch gesagt, daß der dama
lige Anstaltsleiter "aus der Uber
zeugung, daß seinen Reformplänen, 
besonders in derEntlassungsrürsorge, 
nicht die notwendige Unterstützung 
zuteil wurde, im Jahre 1932 resig
niert seinen Posten aufgab".-

Während des dritten Reiches wa
ren Bekleidung und Verpflegung 
der Gefangenen entsprechend den 
wirtschaftlich guten Verhältnissen 
ausgezeichnet. Von den Einrichtun
gen der vorhergegangenen Zeit blie
ben nur der Unterricht, die Rauch 
erlaubnis und eine geringe Einkaufs
möglichkeit für die Gefangenen übrig. 

Soweit es die wirtschaftlich ange
spannte Lage und die zerrütteten 
Verhältnisse nach 1945 zuließen, 
wurden ernsthafte Bemühungen ein
geleitet, die erziehliche Betreu
u n g der Gefangenen neu zu orga-



nlsleren. 1947 begann der Lehrer 
mit der Aufstellung eines Chores 
und einer Instrumentalgruppe neben 
einem regelmäßigen Unterricht in 
den Elementarfächern für die jün
geren Gefangenen. Die Feiern an 
den Festtagen wurden mit Unter
stützung kultureller Vereinigungen 
von draußen zu Höhepunkten im An
staltsleben. Die Entlassungsfürsorge 
wurde mit Hille karitativer Verbände 
und der Vereine zur Gefangenenbe
treuung aufgenommen. 

Im Jahre 1948 führte der Anstalts
leiter einen wöchentlichen Unter
richt für die Beamten über Themen 
der Strafvollzugspraxis, - Zugangs
konferenzen mit dem Versuch einer 
erstenPersönlichkeitsbeurteilungdes 
Neuzuganges und eine erste ;Klassi
fizierung ein, durch Trennung der 
Erstbestraften von den Vorbestraf
ten und besondere Auswahl der Ge
fangenen für Vertrauensstellungen 
und zur Einteilung zur Außenarbeit 
nach Maßgabe der Führung und des 
gezeigten Willens zur sittlichen Er
neuerung. In demselben Jahr wur
den auch für die erwachsenen Ge
fangenen durch den Lehrer und den 
Fürsorger Sprachunterricht, Arbeits
gemeinschaften in Geschichte, Wirt
schaftspolitik, Naturwissenschaften 
und Philosophie, Arbeitswettbewer
be und eine Unterweisung im poli
tischen Tagesgeschehen begonnen.
Möglichkeiten zur musischen Weiter
bildung und zum Basteln gibt es seit 
1949. Außerdem bildete sich in die
sem Jahr ein Anstaltsorchester mit 
Blas- und Streichinstrumenten. Das 
Orchester setzt sich aus Beamten 
und Gefangenen der Anstalt und 
Bürgern der Stadt zusammen. 
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Im September 1948 wurde für 200 
junge Gefangene bis zu einem Alter 
von 25 Jahren eine von der übrigen 
Anstalt getrennte J u n gm ä n n e r
abt eil u n g errichtet. In dieser Ab
teilung wurde mit einem "Erziehungs
strafvollzug in Gruppen" begonnen. 
Von wissenschaftlich vorgebildeten 
Fürsorgern wird hier eine eingehen
de Persönlichkeitsforschung, beson
ders der Neuzugänge, versucht. Un
terricht und Freizeit in Sei b s t v e r
w alt u n g liegen in der Hand der 
jungen Gefangenen. In 14 Unterrichts
arten, getrennt nach Grundfächern, 
gewerblichen und wissenschaftlichen 
Fächern, erteilen neben den Erzie
hungsbeamten qualliizierte und aus
gesuchte ältere Gefangene, verant
wortlich einem selbstgewählten Prü
fungsausschuß, an jedem Abend der 
Woche Fortbildungsunterricht nach 
Art der Volkshochschule; Arbeitsge
meinschaften wie Literaturkreis, Fo
rum, für Musik und darstellende 
Kunst; ein Sportverein mit Satzun
gen, Sportfesten und Zusammenkünf
ten wie "draußen"; eine Lalenspiel
gruppe; eine selbst zusammenge
stellte "Wochenschau" mit dem Epi
diaskop und eine eigene Zeitung 
"Der Abteilungsspiegel" ; zwei hand
werkliche Arbeitsgruppen (Schreiner 
und Buchbinder) mit regelrechtem 
Werkunterricht, als vorübergehen
der Ersatz für die z. Zt. noch feh
lende Möglichkeit zur Lehrausbil
dung in der Anstalt; die Mitwirkung 
der öffentlichkeit in der regelmäßi
gen Betreuung durch konfessionelle 
und andere Jugendgruppen in einem 
katholischen u. einem evangelischen 
Kreis, einem Singkreis, einer tech
nischen Vortragsreihe, Vorführung 



von Kulturfilmen und Wettkämpfe 
mit auswärtigen Sportgruppen; so
dann der hoffnungsvolle Versuch, 
daß neben der bereits für die ge
samte Anstalt a.ngelaufenen Entlas
sungsbetreuung durch freie Wohl
fahrtsverbände, auch freie Bürger 
in persönlicher und familiär-gesell
schaftlicher Bindung "Patenschaften" 
für heimatlose Entlassene aufneh
men, wodurch der Ubergll.ng in eine 
geordnete Freiheit gewährleistet wer· 
den kann; dieses alles sind neue 
Wege, die mit Erfolg seit zwei Jah
ren versucht werden. (Siehe hierzu 
in den Heften 5 und 6 dieser Zeit
schrift die Aufsätze "Zwischen Re
signation und Zuversicht" und "Er
ziehung im Strafvollzug an Jung
männern").-

Die erziehliche Betreuung in den 
letzten Jahren wurde zum großen 
Teil ermöglicht durch die finanziel
le Hilfe des Fli e dn e r -Ve re i ns 
B u t z bach (Verein für Gefangenen
fürsorge), der von Bürgern der Stadt 
Butzbach gegründet wurde und be
reit wahr, den Selbsthilfefonds aus 
freiwilligen Spenden von Gefangenen 
zu übernehmen. 

Der Verein ließ sich in das Han
delsregister eintragen und übernahm 
l'ür die Gefangenen den Einkauf von 
Rauchwaren, zusätzlichen Lebensmit
teln und Gegenständen des täglichen 
Bedarfs. Der nicht unerhebliche Ge
winn aus dem Verkauf der Waren 
meßt damit nicht in die Tasche 
irgendwelcher Kaufleute, sondern 
l~ommt durch das Wirken des Ver
eins den Gefangenen wieder zugute. 
Der Fliedner -Verein gab Unterstüt
zungen bei größeren Zahnarztkosten, 
Mietrückständen, für Fahrgelder, 
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FahrtbeihUfen, Zuschüsse in drin
genden Familiennöten, für Beklei
dung u. a. Im Rahmen der Anstalts
bibliothek hat er eine eigene Büche
rei von etwa 800 neuen Büchern, Neu
erscb einungen in Technik, Handwerk, 
Wissenschaft, Kunst und Unterhal
tung eingerichtet. Er hat außerdem 
die Pflege dieser Bücher übernom
men. Der Zeitung der jungen Gefan
genen "Der Abteilungsspiegel" hat 
er einen Vervielfältigungsapparat ge
schenkt, für das Unterrichts-und Frei
zeitwerk Hefte, Papier, Bücher, Zei· 
chenmaterial, gewerbliche Maschi
nen, Werkzeuge, Lederbälle, Sport
geräte, einen elektrischen Platten
spieler und Musikinstrumente zur 
Verfügung gestellt. 

Den Betrag von 8000 DM hat der 
Fliedner -Verein aufgewendet, um in 
einem "Werkhof" bei Wiesbaden 
nicht nur eine Unterkunft für ent
lassene Gefangene ohne Angehörige, 
sondern auch an Ort und Stelle Ar
beitsmöglichkeiten durch die Errich
tung eines gewerblichen Betriebes 
zu schaffen. Der Vel't!in geht hier 
bewußt neue Wege, iudem er not
leidenden Gefangenen nicht irgend
ein Almosen gibt, sondern ihnen er
möglicht, sich selbst weiterzuhelfen 
und eine Existenz aufzubauen. 

Die plötzliche Verlegung von meh
reren Hundert ausländische) 
und durch die Gerichte der Besat
zungsmacht verurteilten Strafgefan
genen aus dem gesamten Lande 
Hessen in die Strafanstalt Buhbach 
hat die Aufwärtsentwicklung in der 
Betreuung der erwachsenen Gefan
genen vorübergehend stark gehemmt 
und durch Unruhen in der Anstalt 
eine zeitweilige Einstellung mancher 



förderlicher Maßnahmen notwendig 
gemacht. Trotz der aufgeführten 
Schwierigkeiten und der vordring
lichen Sorge für die Sicherheit des 
Hauses wurde jetzt wieder mit ei
nem Erziehungsprogramm begon
nen.-

Die in den vorhergehenden Ab
schnitten geschilderten Bemühungen 
in der Gefangenenbetreuung, wel
che seit 1945 in der Anstalt allent
halben einsetzten, erhalten die be
sondere Bedeutung einer hoffnungs
freudigen Aus s ch au durch einen 
umfassenden Plan der Klassifi
z i er u n g und Erziehung. 
1. In einer Aufnahmeabteilung 

wird jeder Zugang für eine mehr
wöchentliche Beobachtungszeit 
von der übrigen Anstalt geson
dert gehalten und eine umfassen
de Persönlichkeitsforschung 
eingeleitet. Für jeden, in dieser 
bereits eingerichteten Zugangs
abteilung einsitzenden Gefange
nen, werden seit einigen Monaten 
von den znständigen sozialen Äm
tern und Wohlfahrtsverbänden des 
HeimatbezirkesErmittlungsberich
te über sein Vorleben und seine 
Familie angefordert. In der Zwi
schenzeit haben der Anstaltslei
ter, der Arzt, der Seelsorger, der 
Arbeitsinspektor, der Fürsorger 
und der Aufsichtsleiter mit dem 
Zugang Fühlung genommen. Aus 
den Urteilsakten, den sozialen Er
mittlungsberichten, der persön
lichenFühlungnahme durch die Ab
teilungsleiter und aus der unmit
telbaren Beobachtung während 
dieser ersten Zeit ergibt sich ein 
gutes Persönlichkeitsbild für die 
Zug angskonferenz, die re-
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gelmäßig mit den einzelnen Neu
zugängen veranstaltet wird. 

2. Die Ers tb e straften werden 
in ihren Wohnzellen, in der Frei
zeit und nach Möglichkeit auch 
auf dem Arbeitsplatz von den Vor
bestraften getrennt gehalten. 

3. In der weiteren Klassifizierung 
wird eine Verbindung des früheren 
Stufen-Strafvollzugs mit einer in
dividualisierten und aufgelocker
ten Form eines Strafvollzuges 
in Gruppen versucht, und zwar 
sollen erzieherisch ansprechbarc 
Gefangene, welche die Vorausset
zungen der früheren Bewährungs
stufe (2. Stufe) erfüllen, jetzt die 
Möglichkeit haben, an kleinen Un
terrichtsgruppen und einigen aus
gewählten und beaufsichtigten 
Freizeitveranstaltungen teilzuneh
men. Zur Zeit bestehen für diese 
Gefangenen ein Chor, ein kleines 
Orchester, vierzehn täglich stattfin
dende Lichtbildervorträge u. Film
vorführungen, deutscher Sprach
unterricht für poinische Gefangene 
und Möglichkeit zum Basteln. Ge
plant sind englischer und franzö
sischer Sprachunterricht und Un
terricht in Grundfächern. Allge
meine Voraussetzung sind min
destens dreimonatiger Aufenthalt 
in der Anstalt, gute Führung und 
zufriedenstellende Arbeitsleistun
gen. Die Erlaubnis zur Teilnahme 
wird von Fall zu Fall nach dem 
jeweiligen individuellen Persön
lichkeitsbild gegeben; die bloße 
Erfüllung formaler Bedingungen 
genügt nicht. 

4. Gefangene, welche etwa die Vor
aussetzungen für die frühere 3. 
Stufe erfüllt hätten, haben die 



Möglichkeit zur Teilnahme an A r
beitsgemeinschaften, von de
nen zur Zeit eine philosophische, 
eine über Literatur und eine über 
kaufmännische Fortbildung beste
hen. Geplant sind freiere Sport
gruppen für das Frühjahr, eine 
Laienspielgruppe, Konzerte und 
Einzelvorträge, die zum Teil von 
auswärtigen Gästen veranstaltet 
werden, Kurse über Garten- und 
Obstbau sowie Geflügel- und Klein
tierzucht, wobei die Gefangenen 
die Möglichkeit haben, selbstver
antwortlich und praktisch in die
sen Dingen tätig zu sein. 
Gefangene der zuletzt geschilder
ten Gruppe sollen auch in Ver
trauensstellung innerhalb und au
ßerhalb der Anstalt eingesetzt 
werden.-

Wenn er die Anstalt wird wrlassen, 
dann sollst du nicht mehr dich befassen 
mit ihm, denn wird es offenbar, 
so findet man darin ein Haar. 
sm.e und Text I R~giarungllat Hans Haage, 

Ebraah 
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Den Wächter wird man selttn loben, 
dem seine Zellen leute toben. 

Ski ... und Text: Regierungsrat Hans Haaga, 
Ebraah 

Zur Ausbildung der Aufseher ist 
ein wöchentlicher Beamtenunter
richtwieder aufgenommen worden. 
Ebenso geben neben dem Direk
tor die einzelnen Abteilungsleiter 
(wie Arzt, Arbeitsinspektor, Auf
sichtsleiter) regelmäßigen wö
chentlichen Gefangenenunterricht. 
Geeignete Mitarbeiter in diesem Er
ziehungsprogramm und die Be- · 
schaffung finanzieller Mittel sind 
die Voraussetzungen zur weiteren 
Durchführung des angelaufenen 
Planes, der dazu beitragen soll, 
die Wiedereinordnung des Rechts
brechers in die Gesellschaft durch 
Entfaltung seiner eigenen Ini
tiative und Hilfe zu seiner Selbst
erziehung zu erreichen. 



Weihnachlsspielzeug aus dem aefängnis 
Die gute Idee eines Gefängnisaufsehers 

von 
!. !bblaghau, MUnchen 

Einen sehr guten Einfall hatte der 
Gefängnisaufseher des Amtsgerichts
gefängnisses in Eggenfelden,Ettinger, 
als er vor etwa 5 Wochen an einige 
der Insassen des Gerichtsgefäng
Disses die Frage richtete, ob sie 
gewillt seien, mit ihm im Werk
raum des Gefängnisses Spielzeug für 

Aus Materialien, Holz, Farbe, Lelm 
und Nägeln, die vom Gefängnisauf
seher von Geschäftsleuten der Stadt 
zu dem schönen Zweck erbeten 
worden waren, war in einer Fülle 
des Ideenreichtums eine Menge 
buntes Spielzeug hergestellt worden, 
das gewiß helle Freude in Kinder
herzen hervorrufen wird. In den 
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das Weihnachtsfest zu basteln. In 
der Tat erklärten sich auch alle der 
so Befragten, vier an der Zahl, mit 
dem Vorschlag freudig einverstanden, 
und daß sie es mit diesem Einver
ständnis ernst meinten, beweisen die 
Früchte dieser Bastelarbeit, die wir 
vor kurzem besichtigen konnten. 

täglichen Werkstunden hatten die 
GefängDisinsassen mit viel Liebe und 
Verständnis für kindliche Freuden 
P1erdegespanne und Puppenküchen, 
Hampelmänner und Kerzenhalter, 
eine Weihnachtskrippe und beweg
liche Tiere und noch so vieles an
dere selbst erfunden und solide aus 
geführt. Dem Betrachter der nun 



fertiggestellten kleinen Kinderwelt 
drängt sich die Frage auf, was mehr 
bewundert und beachtet werden 
müßte, der Einfallsreichtum und die 
Handfertigkeit der Bastler oder ihre 
ganz offensichtliche Liebe und Sorg
falt, mit der sie sich der Durch
führung der einmal gestellten Auf
gabe, unterstützt und betreut durch 
ihren Wachtmeister, hingegeben ha
ben, begleitet von dem Bewußtsein, 
armen Kindern zum Weihnachtsfest 
eine Freude bereiten zu wollen und 
zu können. So gesehen bedeutet 
diese kleine Weihnachts aktion, die · 
für Eggenfelden wohl erstmalig sein 
dürfte, einen Gewinn, dessen ganze 
Bedeutung über die Tatsache der 

Freudenvermittlung hinaus gewiß 
Rückschlüsse auf die Hersteller des 
Spielzeuges ziehen läßt und bei 
ihrer Beurteilung nicht ganz ohne 
Belang sein dürfte. 

Wir behaupten gewiß nicht zu viel, 
wenn wir sagen, daß bei der Be
scherung des Spielzeuges aus dem 
Amtsgerichtsgefängnis in Eggenfel
den, die im Rahmen einer kleinen 
Feier an Kinder des Waisenhauses 
und an Bedürftige der Stadt vorge
sehen ist, ein Licht aus den Räumen 
des G:efängnisses fließen wird, das 
beller und freudiger strahlen wird 
als der hellste Lichterbaum draußen 
in der Stadt. 

Examination • 
Am vorletzten Donnerstag beende

te der Anfänger-KursUs für Englisch 
mit einer Abschlußprüfung seine Ar
beit. .Die Prüfungskommission, ge
bildet durch fürsorger, Abtellungs
wachtmeister und einem Mitglied des 
Freizeitausschusses, . kam nach kur
zer Begrüßung sofort zur Sache. 
Lektion folgte auf Lektion, Konju
gation, Verben, Gegenwart und Zu
kunft; alles wurde vorwärts und 
rückwärts durchexerziert. Jeder der . 
Prüflinge beherrschte sicher und ge
wandt die zur Frage gestellten The
men. Das Gesamtbild der Leistun
gen war klar und überzeugend; nur 
harte und konzentrierte Arbeit konnte 
in den sechs Monaten, die zur Ver
fügung standen, dieses gehäufte Maß 
an Kenntnissen und Wissen errei
chen. Bei der Gesamtheurteilung 
fanden die fleißig und einwandfrei 
ausgeführten Hausaufgaben beson
dere Beachtung. 
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. Fürsorger Bäumer wies in seiner 
kurzen Zusammenfassung am Ende 
der Prüfung auf das erstaunlich hohe 
Leistungsniveau der Kursusteilneb
·mer hin, die zum .großen Teil mit 
keinerlei "Vorbelastung" an engli
schen Sprachkenntnissen zuversicbt
lich und erfolgreich das Studium be
gannen. Kein Jungmann auf der 
Abteilung, so führte er aus; brauche, 
wenn er eifrig und so wie er es am 
besten kann, an den Unterrichts
kursen teilnimmt, Minderwertigkeits
komplexe zu haben, vor Leuten, 
die mit balbverdauten Begriffen 
und Fremdwörtern um sich werfen. 
Die Prüfungskommission erkannte 
ausnahmslos für jeden auf: "Sebr 
gut!" Dem Leiter des Kursus 
wurde für die erfolgreiche Arbeit 
der besondere Dank der Abteilung 
ausgesprochen. 
*) Aus .Der Abtellungs·Spiegel", Hauszeitung 
der Strafanstalt Butzbach, vom 28. 12. 50. 



Internationale Kommission 
für Strafrecht und Oefängniswesen 

XII. Internationale.. Kong .. eß fü .. St .. afrecht und aefängni.wesen 
Abschnitt 111 - Erlte F .. age: 

Kunstrafen und Ihre Alternativen 1) 
(Enda.sung auf Bewähnng (Probation), aeldstrafen, zwang.wei.e 

auferlegte Heimarbeit etc.) 
Bericht von Hamy Go.nllS,oD, GeneraldJrektor der könlgUchen Strafvollzugsverwaltung 

in Stockholm, Schweden . 

Das Problem der kurzfristigen 
Freiheitsstrafen 1st auf den Tages
ordnungen der letzten Kongresse 
der Internationalen Kommission für 
Strafrecht und Gefängniswesen ge
führt worden. In zwei Resolutionen 
(1946 u. 1948) vertrat die Kommission 
die Ansicht, daß Kurzstrafen durch 
andere Maßnahmen ersetzt werden 
müßten oder, wenn erstere unerläß
lieh seien, der Vollzug derselben 
besser und in einer angebrachteren 
Weise durchgeführt werden müsse. 
Es ist für die Kommission sehr wert
voll gewesen, daß das Ständige 
Sekretariatüberdas inFrage stehende 
Gesetz detaillierte Vergleichsstudien 
angestellt hat. 

Einige der unterbreiteten Berichte 
enthalten statistische Zahlen hin
sichtlich der Häufigkeit der kurz
fristigen Freiheitsstrafen und be
stätigen die bekannte Tatsache, daß 
die Kurzstrafen in der Regel ande
ren Strafmaßnahmen gegenüber 
zahlenmäßig vorherrschen. Diese 
Entwicklung, die teilweise auf die 
progressive Einführung des humanen 
Strafvollzuges zurückzuführen ist, 

. fordert Neuerungen in zwei Rich
tungen: 1. Freiheitsstrafen unbe
stimmter Länge für solche, die der 
Anstaltsbehandlung für eine längere 
Zeit bedürfen, und 2. die Anwendung 
neuer Methoden zur Bekämpfung 
der leichten Vergehen unter Fortfall 
der kurzfristigen · Freiheitsstrafen. 
Da "kurzfristig" eine relative Be
deutung hat, die je nach dem Indi
viduellen und der Art des begange
nen Vergehens varilert, wird es 
wohl zunächst erforderlieb sein, den 
Begriff "kurzfristige Freiheitsstrafe" 
zu definieren. Aus einer im Jahre 
1946 angenommenen Resolution der 
Hauptversammlung der Internati
onalen Kommission für Strafrecht 
und Gefängniswesen geht hervor, 
daß alle Gefängnisstrafen unter drei 
Monaten zu dieser Kategorie gehören. 
In der Regel haben die Referenten 
diese Definierung anerkannt; dies 
schließt auchMr; Mannheim, England, 
ein, obwohl sich dieser den von 
verschiedenen englischen Psychi
atern zum Ausdruck gebrachten 
Ansichten anschließt, daß Gefängnis
strafen unter einer ununterbrochenen 

1) Dieser Bericht basiert auf einer ReIhe von EInzelberIchten, dJe von Experten aus verschiedenen 
auf dem Kongreß vertretenen Ländern verfaßt wurden. 
Die In diesem Bericht vertretenen Meinungen stellen nlcht notwendigerwelse diejenigen des 
xn. Internationalen Kongresses dar. Wir hoffen, die endgültigen Ergebnisse und Empfehlungen 
des Kongresses in einer späteren Ausgabe der "Zeitschrift für Strafvollzug" bekanntgeben zu kÖllIlen. 
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Periode von sechs Monaten schädlich 
selen. 

Warum sind kurzfristige Freiheits
strafen schädlich? Sie erlauben 
keine erzieherische Einwirkung und 
bringen einen Mangel an abschrecken
der Wirkung mit sich. Die Familien 
solcher Rechtsbrecher werden ma
teriell und moralisch geschädigt; 
der Rechtsbrecher hat nach seiner 
Entlassung Schwierigkeiten mit sei
ner Resozialisierung; die für den 
Vollzug derartiger Strafen vorge
sehenen Anstalten sind häufig 
schlecht ausgerüstet und haben ei
nen Mangel an geschultem Personal. 
Mr. van Drooghenbroeck betont, daß 
die kurzen Gefängnisstrafen auf 
solche Inc:lividuelle, die im Grunde 
anständige Menschen sind, einen 
schlechten Einßuß ausüben und einen 
Beigeschmack von Ungerechtigkeit 
aufweisen, dadieseMaßnahme haupt
sächlich die unteren Klassen trifft. 
Mr. Muller ist der Ansicht, daß die 
kurzfristige Freiheitsstrafe für die 
Besserung des einzelnen Straffälligen 
zwecklos, ja sogar schädlich sei. 
Wenn aber die Ursache der Straf
fälligkeit auf Einflüsse einer Gruppe 
asozialer Elemente zurückzuführen 
ist, so kann dieses ZugehörigkeIts
gefühl durch eine kurze Gefängnis
str:lfe zerstreut werden. 

MI', Andenaes stellt die Frage, ob 
die schädlichen Folgen der kurzen 
GeHingnisstrafe nicht als zu selbst
verständlich und dogmatisch hinge
stellt werden: .. Eine Uberprüfung 
der in Norwegen vorhandenen stati
stischen Rückfälligkeitszinern be
stfttigt nicht, daß kurzfristige Ge
fängnisstrafen unbedingt schädlich 
sein müssen." Ich pflichte Mr. An-
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denaes in dieser Hinsicht bei. Nach 
den ewigen kritischen Bemerkungen 
der letzten 50 Jahre über die kurze 
Gefängnisstrafe ist zu fürchten, daß 
wir die Ergebnisse der Berufs- und 
Charakterschulung bei langfristigen 
Gefängnisstrafen übertreiben. Man 
muß sich vor Augen halten, daß 
auch der langstrafige Rechtsbrecher 
das Risiko läuft, die Initiative, Selbst
achtung und die Verbindung mit 
seinen Angehörigen zu verlieren; 
im allgemeinen hat seine Familie 
viel mehr Schwierigkeiten als die 
des kurzstrafigen Rechtsbrechers. 
Wie l\fr. Andenaes, so möchte auch 
ich betonen, daß dieser Einwand 
nur als Warnung vor der falschen 
Auffassung gedacht ist, daß die 
Kurzstrafe um jeden Preis abge
schafft werden soll. 

Die Alternativen: 
1. Der radikalste Schritt ist die Ab

sdwjjiwg VOtl Gefängnisstrafm unter 
drei Monatrn. Dies bringt jedoch 
gewisse Gefahren mit sich. In Fällen, 
in denen eine Gefängnisstrafe als 
unerläßlich erachtet wird, 'könnte 
das Gericht in Ermangelung einer 
anderen Möglichkeit auf unnötig 
schwere Strafen (also über drei 
Monaten) zurückgreifen, oder an
geklagte Personen ohne dringende 
Notwendigkeit in Untersuchungshaft 
einweisen (Mr. Mannheim). Von 
größerer praktischer Bedeutung ist 
der Vorschlag, das legale Minimum 
der direkt auferlegten Gefängnis
strafen verhältnismäßig hoch anzu
setzen - in vielen Ländern beträgt 
es nur einige Tage -, um so die 
kürzesten Strafen durch , bedingte 
Entlassung oder Geldstrafen zu er
setzen. In Norwegen ist das Mini-



mum auf 21 Tage, in Dänemark 
und Schweden auf 30 Tage festge
setzt worden. 

2. Ver:idlt auf strafrethtlithe VerfoL
gung. Fast alle Referenten empfehlen, 
daß dem Staatsanwalt mehr Freiheit 
gewährt werden sollte, auf die straf
rechtliche Verfolgung, besonders bei 
geringfügigen Fällen, zu verzichten. 
Die meisten der Länder, die immer 
noch das Rechtsprinzip wahren, 
haben sich entschlossen, dieses Prin
zip beij ugendlichen StraHälligennicht 
mehr gelten zu lassen; das Prinzip der 
wahlfreien strafrechtlichen Verfol
gung nimmt auch in der Anwendung 
auf Erwachsene an Bedeutung zu. Der 
Staatsanwalt hat oft eine fast unum
schränkte Vollmacht, die strafrecht
liche Verfolgung gegebenenfalls 
niederzuschlagen. Diese Vollmacht 
scheint jedoch im allgemeinen bei 
kleineren Vergehen und nur selten 
bei schwererenVergehenAnwendung 
zu finden. Nun erhebt sich die Frage, 
ob der Verzicht auf strafrechtliche 
Verfolgung als eine Alternative zur 
kurzfristigen Gefängnisstrafe ange
sehen werden soll. Ersterer dient 
grundsätzlich nicht dazu, dem Rechts
brecher vor einer Gefängnisstrafe 
zu bewahren, sondern um ihm die 
mit seinem Erscheinen vor Gericht 
verbundene Schande zu ersparen. 
Für kleinere Vergehen - kleine 
Diebstähle, Betrügereien und un
wesentliche Verstöße gegen die 
öffentliche Moral- hat der Verzicht 
auf strafrechtliche Verfolgung eine 
große Bedeutung. In anderen Fällen 
scheint wiederum eine gegen Be
währung ausgesetzte Gefängnisstrafe 
angebrachter, wenn letztere - selbst 
bei kurzer Dauer - vermieden wer-
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den sollte. Die Aussetzung der 
Strafe gegen Bewährung (Probation) 
und andere ähnliche Maßnahmen 
sind aufbauend und bietenhlnreichen
de Gelegenheit, die Behandlung dem 
Benehmen des Rechtsbrechers an
zupassen. Dieser Gesichtspunkt trifft 
auch dann zu, wenn der Verzitht auf 
Strafauferlegung durch Gerichtsent
scheid ausgesprochen wird. Der Ver
zicht auf Strafe ist wahrscheinlich 
für die Verringerung der Anzahl von 
kurzstrafigen Gefangenen weniger 
bedeutsam. 

3. Aus$e~ung der Gefängnisstrafe gegen 
Bewährung (mit oder ohne Uber
wachung) wird mit Recht seit langer 
Zeit als die erste und wichtigste 
Alternative nicht nur für kurzfristige 
Gefängnisstrafen, sondern überhaupt 
für Freiheitsstrafen im allgemeinen, 
betrachtet. Diese Methode hat ihren 
Siegesmarsch durch die Welt ge
macht und die Anzahl der Gefangenen 
radikal reduziert. 

Es ist unnötig darüber zu disku
tieren, welche der zwei Methoden 
von Aussetzung der Strafe auf Be
währung man vorziehen sollte -
das sogenannte kontinentale, oder 
das sogenannte Angelsächsische 
System. Das Hauptproblem ist, wie 
Mr. Andenaes sagt, das Ausmaß, bis 
zu welchem man die bedingte Aus
setzung der Strafe gegen Bewährung 
ohne Gefahr anwenden kann. 

In verschiedenen Ländern sind die 
gesetzlichen Bestimmungen hinsicht
lich der bedingten Aussetzung der 
Strafe auf Bewährung sehr groß
zügig, während die Gesetze anderer 
Länder wiederum enge Grenzen 
setzen, d. h., daß das Privileg z. B. 
nur Erstbestraften gewährt wird, 



während nur solche Rückfällige in 
den Genuß desselben kommen, wenn 
zwischen der ersten Haftverbüßung 
und dem zweiten Vergehen eine ge
nügendlange Zeitspanne verstrichen 
ist. Bei Erstbestraften scheinen die 
meisten Länder heute ausschießlich 
die bedingte Aussetzung der Strafe 
auf Bewährung anzuwenden. Seit 
dem letzten Krieg scheint sich je
doch die allgemeine Einstellung 
gegenüber Rechtsbrechern verhärtet 
zu haben, weshalb die bedingte Aus
setzung der Strafe, besonders die 
mit Uberwachung, in verschiedenen 
Ländern an Bedeutung verloren hat 
und gewissermaßen von den kurz
fristigen Freiheitsstrafen verdrängt 
wurde (siehe Mr. Mannheims Bericht). 
Diese Entwicklung kann teilweise 
durch die Tatsache erklärt werden, 
daß die bedingte Aussetzung der 
Strafe manchmal ohne triftigen Grund 
angewendet worden ist. Einige 
Authoren warnen vor der Gefahr, 
den Aspekt der allgemeinen Ver
hütung aus dem Auge zu verlieren. 
MI". Slmson betont die Tatsache, 
daß viele Richter bei der Festset
zung des Strafmaßes Wert darauf 
legen, daß der Rechtsbrecher nicht 
vorbestraft ist. Auf der anderen 
Seite setzt er sich mutig für ein 
feststehendes System ein, welches 
die Suspendierung einer Strafe für 
Rückfällige ablehnt. Ich glaube. es 
ist in dieser Nachkriegswelt eine 
wichtige Aufgabe für Strafrechts
wissenschaftler. dort, wo die be
dingte Aussetzung der Strafe ihre 
Bedeutung verloren hat. für ihre 
Wiedereinführung einzutreten und 
das Vertrauen für dieses Sytem der 
Aussetzung von Strafen als wirk-
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same Waffe gegen die Kriminialität 
zurückzugewinnen. Irgendwo ist 
vielleicht doch Grund vorhanden. 
die bedingte Aussetzung der Strafe 
bei Erstbestraften in erhöhtemMaße 
zu verfügen. aber zweiffellos er
fordert die Erweiterung der Mög
lichkeiten für die Gewährung der 
bedingten Aussetzung der Strafe für 
Rechtsbrecher mit kleineren Rück
fälligkeitsvergehen an Stelle von 
kurzen Freiheitsstrafen mehr Arbeit. 

Voraussetzung für eine solche 
Entwicklung ist, daß die bedingte 
Aussetzung der Strafe gegen Be
währung individuell erfolgt, und 
zwar auf einer Basis von auf bloße 
Erfahrungen begründeten Methoden 
und dem psychologischen Verständ
nis der menschlichen Natur. Mr. 
Murphy, der sich stark für die ver
mehrte Anwendung der bedingten 
Aussetzung der Strafe gegen Be
währung an Stelle von kurzen Ge
fängnisstrafen einsetzt. betont, daß 
das erfolgreiche Ergebnis einer 
solchen Vollzugsmethode zum großen 
Teil von der Sorgfalt und Gründ
lichkeitderso7jologischenPersönlich
keitsforschung des Rechtsbrechers 
vor der Festsetzung des Strafmaßes 
abhängt. Da ich mit ihm in dieser 
Hinsicht übereinstimme, möchte ich 
in diesem Zusammenhang die Be
deutung eines Stabes gründlich aus
gebildeter Probatlonsbeamter (Vber
wachungsbeamte für bedingt ent
lassene Rechtsbrecher) hervorheben, 
die eng mit Psychiatern und Psycho
logen zusammenarbeiten müßten. 

Wenn der Richter bei der Wahl 
zwischen der "unbedingten" Ge
fängnisstrafe und der Aussetzung 
derselben auf Bewährung unter Auf-



erlegungvonBedingungen Schwierig
keiten hat, so sollte der tJber
wachungsaspekt entscheidend sein. 
Wenn die tJberwachung ordnungs
gemäß organisiert ist, besteht Grund 
zur Annahme, daß die Richter in 
vielen Fällen die bedingte Aus
setzung der Strafe (Probation) vor
ziehen werden. Ich pflichte jenen 
Referenten bei, die die Bedeutung 
eines durchgreifenden Uber
wachungssystems hervorheben. Die 
Erfahrung lehrt, daß es in vielen 
Ländern leichter ist, die Mittel zum 
Aufbau eines neuen Gefängnisses 
zu erhalten, als zur Einstellung von 
Probationsbeamten. Die breite Masse, 
einschließlich Parlamentsmitglieder, 
nährtimmernoch den "Anstaltsgeist". 
Ich glaube, es ist für Kriminologen 
eine wesentliche Aufgabe, über 
diesen Punkt noch Nachforschungen 
anzustellen, die mit sagen wir 
Kostenfaktoren zu beginnen wären. 
Wir wissen - Mr. Murphy hat es 
uns an Hand von Zahlen bewiesen -, 
daß die Anstaltskosten viel höher 
sind als die der Probation. 

Die Wirkung der Probation kann 
in gewissen Fällen erhöht werden, 
wenn die suspendierte Gefängnis
strafe mit einer Geldstrafe oder 
einer Schadensersatzzahlung seitens 
des Rechtsbrechers verbunden wird. 
Daraus ergibt sich die Frage, ob der 
Rechtsbrecher die Zahlung an den 
Probationsbeamten oder an einen 
anderen Beamten leisten soll, der 
nicht der Probation-Organisation an
gehört. Die in den verschiedenen 
Ländern gemachten Erfahrungen 
weichen voneinander ab. Es besteht 
im ersteren Falle zweifellos die Ge
fahr, daß das Verhältnis von Pro-
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bationsbeamten zum Rechtsbrecher 
als Freund und Helfer einen Teil 
der Bedeutung verliert. Fast alles 
hängt von der Fähigkeit des Proba
tion-Beamten ab. 

4. Geldstrafen werden in den Be
richten als ein guter, manchmal so
gar als der beste Ersatz für kurz
fristige Gefängnisstrafen betrachtet. 
In den meisten Ländern besteht ei
ne gegenseitige Beziehung zwischen 
der Höhe der Geldstrafe und der 
finanziellen Lage des Rechtsbrechers 
(z. B. day-fines, d. h. der Rechts
brecher muß eine gewisse Geldstrafe 
zahlen, andernfalls er eine ent
sprechend lange Zeit im Gefängnis 
abbüßen muß). Es scheint die Mei
nung der meisten Referenten zu 
sein, daß die Berücksichtigung die
ser Umstände wünschenswert ist. 
Diese Entscheidung kann - wie es 
in verschiedenen Ländern gehand
habt wird - der unumschränkten 
richterlichen Vollmacht überlassen 
werden oder müßte im Gesetz fest 
verankert sein. 

In den meisten Ländern sind für 
die Zahlung von Geldstrafen Er
leichterungen gewährt worden (Ra
tenzahlungen usw.). Die Auswirkung 
solcher Erleichterungen zeigt sich 
in einigen Ländern durch die große 
Zunahme der Einweisungen von 
Rechtsbrechern in Strafanstalten auf 
Grund der Unfähigkeit, die Geld
strafen zu bezahlen. Der Grund für 
diese Tatsache - wie Fr!. Marx aus 
Frankreich berichtet - ist teilweise 
der, daß die nicht bezahlte Geld
strafe sich automatisch in Freiheits
entzug verwandelt. Mr. Santoro ver
tritt den Standpunkt, daß die Um
wandlung von Geldstrafen in Frei-



heltsstrafen nur dann vorgenommen 
werden sollte, wenn andere Maß
nahmen zwecklos sind. 

Ratenzahlungen und andere Er
leichterungen haben nicht die beab
sichtigte Wirkung, wenn die Ent
scheidung zur Umwandlung der 
Geldstrafe in Freiheitsstrafe bei der 
Polizei liegt. Es ist - wie Mr. Ande
naes sagt - für die Polizei l~ichter, 
einen Rechtsbrecher in ein Gefäng
nis zu sperren, als auf die Zahlung 
einer Geldstrafe zu achten; folglich 
verfügt sie bei unbezahlten Geld
strafen den Entzug der Freiheit. 

Es gibt eine Schutzmaßnahme ge
gen dieses feststehende Verfahren, 
nämlich eine "frische" richterliche 
Entscheidung. Mr. Mannheim hat das 
englische System beschrieben. Ich, 
für meinen Teil, kann nur die Auf
merksamkeit auf die Zustände in 
Schweden richten. Seit 1939 besteht 
dort ein System, demzufolge alle 
Fragen hinsichtlich der Umwandlung 
von Geldstrafen in Freiheitsstrafen 
von Seiten des Gerichtes erörtert 
werden (s. Bericht von Mr. Simson, 
Schweden). Der Staatsanwalt be
antragt die Umwandlung bei einem 
Gericht erster Instanz auf dieselbe 
Art, wie er das Verfahren einleitet. 
Das Urteil wird nach einer Verhand
lung ausgesprochen, bei der der 
Rechtsbrecher persönlich anwesend 
sein muß. Ein erneuter, kurzer Auf
schub kann dem Rechtsbrecher ge
währt werden, wenn dieser bereit 
und in der Lage ist, zu zahlen. 
Andernfalls wird die Geldstrafe in 
Freiheitsentzug, und zwar im Ver
hältnis zur Geldstrafe, umgewandelt. 
Solche Umwandlungen sind prinzi
piell nur bei Geldstrafen möglich, die 

einer Gefängnisstrafe von mehr als 
fünf Tagen entsprechen oder, wo 
dieses "day-fines-System" nicht ange
wendet wird, mehr als 25 schwedi
sche Kronen betragen. Von der 
Umwandlung kleinerer Geldstrafen 
wird nur bei Fahrlässigkeit oder, 
wenn es die Führung des Rechts
brechers erfordert, Gebrauch ge
macht. In besonderen Fällen kann 
die als Ersatz für die Geldstrafe 
verfügte Haftstrafe suspendiert wer
den, wobei das Maximum der Sus
pendierung auf zwei Jahre festge
setzt wurde. 

Eine Diskriminierung von Rechts
brechern, die nicht in der Lage sind, 
und solchen, die nicht den WilleIl 
haben, zu zahlen, ist unvermeidlich. 
Wir haben es hier mit zwei ver
schledenenArten von Rechtsbrechern 
zu tun. Die erste Art verdient eine 
gewisse Rücksichtnahme, da die 
Armut dieser Menschen auf Um
ständen beruhen kann, auf die sie 
keinen Einfluß haben. Die zweite 
Type von Rechtsbrechern hat den 
Freiheitsentzug - nach Mr. Luisiers 
Ansicht sogar auf eine beträchtliche 
Zeitspanne hin - verdient. Hin
sichtlich dieses Kommentars darf 
ich erwähnen, daß, als in Schweden 
die Entscheidung über die Umwand
lung von Geldstrafen in Haftstrafen 
den Gerichten übertragen wurde, 
die gesetzliche Mindestgrenze von 
Gefängnisstrafen für nicht bezahlte 
Geldstrafen mit Ausnahme von Son
derfällen von 3 auf 10 Tage herauf
gesetzt wurde. Diese Methode hatte 
den Zweck, auf den Rechtsbrecher 
einen größeren Druck auszuüben und 
in diesem Zusammenhang auch sehr 
kurze Gefängnisstrafen zu vermeiden. 
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Wenn wir von der Geldstrafe in 
größerem Ausmaße Gebrauch ma
chen wollen, müssen wir alles tun, 
um zu vermeiden, daß kurzfristige 
Gefängnisstrafen als Konsequenz für 
nichtbezahlte Geldstrafen auferlegt 
werden. Das Mittel hierzu scheinen 
die bereits oben erwähnten Maßnah
men zu sein: 1) Festsetzung der Geld
strafen nach gründlicher Berücksich
tigung der finanziellen Lage des 
Rechtsbrechers ; 2) Zahlungserleich
terungen (Ratenzahlungen usw.); und 
3) das Gericht müßte ermächtigt sein, 
nach der Verhandlung eines Falles 
zu entscheiden, ob die Geldstrafe in 
eine Freiheitsstrafe umgewandelt 
werden soll oder nicht. 
5. Andere Maßnahmen an Stelle von 

kurzen Gcfüngnisftrafen. 
Während sich die Referenten ein

gehend mit den bereits oben genann
ten Alternativen zur kurzfristigen 
Gefängnisstrafe befaßt haben, sind 
andere Möglichkeiten in der Regel 
mehr zusammenfassend behandelt 
worden. Einige der Referenten emp
fehlen die erweiterte Anwendung 
der richterlidten Begnadigung und Ver
warnung. der Entlassung auf Ehrenwort 
oder Bür!!.{chaft fii,. lll1j1i1/dige rührullg, 
ufll'. Soh:.nge die Rechtsgrundlage 
eines Landes die Möglichkeit bietet, 
auf eine strafrechtliche Verfolgung 
geringfügiger Vergehen zu verzich
ten oder die Aussetzung der Strafe 
gegen Bewährung oder Geldstrafen 
zu verfügen, scheint mir, daß Ver
warnungen und andere nachsichti
gere Maßnahmen als Alternativen 
für kurzfristige Gefängnisstrafen nur 
von sekundärem Interesse sind. 

Andere vorgeschlagene Maßnah
men bringen für die Lebensbedin-

gungen des Rechtsbrechers schwer
wiegende Folgen mit sich. Ich glaube, 
daß einige von ihnen in Verbindung 
mit Probation auf den Rechtsbrecher 
Anwendung finden könnten; z. B. Be
dingungen hinsichtlich seiner Aus
bildung, Anstellung, Wohnort, Unter
kunft, Freizeitgestaltung, Verwen
dung der Löhne, Alkoholverbot usw. 
Die Bedingungen können jedoch je 
nach den Erfordernissen seiner Re
habilitierung, also nicht nur wegen 
ihrer abschreckenden Wirkung auf
erlegt werden. Wenn der Rechts
brecher das Gefühl hat, daß die Be
dingungen ihm unberechtigterweise 
auferlegt worden sind, wird er mei
stens eine Zusammenarbeit ablehnen 
und vielleicht gegen die Bedingungen 
verstoßen, um lieber eine kurze Haft
strafe zu erhalten. Auf keinen Fall 
dürfen die Bedingungen so formuliert 
werden, daß die Verdienstmöglich
keiten des Rechtsbrechers beein
trächtigt werden. Dies bezieht sich 
in erster Linie auf Bedingungen wie 
die Auferlegung gewiJJer Sperrgebiete 
(banishment) oder das Verbot %ur Aus
übung eines beflimmten Berufs- oder Ge
fchäfts'Zweilfts. 
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Die Aberkelmrmg von bürgerlidll'll 
Redlten als Ersatz für kurze Gefäng
nisstrafen ist wohl nur in dnem 
Falle erforderlich, uämlich die Ein
ziehung von Führerscheinen; in an
deren Fällen halte ich sie nicht für 
wünschenswert. Der Amtsentzug ist 
eine Maßnahme, die für den Rechts
brecher schädlich sein kann. 

Unterlagen über Zwang.~arbl!it sind 
in den unterbreiteten Berichtenkaum 
vorhanden. Ich pllichte Mr. Drooghen
broeck bei, daß die praktische Or
ganisation solcher Arbeit auf große 



Sehwierigkeiten stoßen· und außer
dem schädliche Auswirkungen durch 
die Fühlungnahme mit anderen Ar
beitern haben kann. 

Selbst wenn wir über viele Alter
nativen für die kurze Gefängnisstra
fe verfügen - Alternativen, die kei
ne Anstaltseinweisung oder Anstalts
aufsicht fordern -, so bleibt doch 
die Notwendigkeit der Gefängnis
strafe für die Unverbesserlichen. Die 
kurze Freiheitsstrafe wird auch dort 
unerläßlich sein, wo mildere Maß
nahmen aus allgemeinen Verhütungs
gründen nicht vertretbar sind. Ich 
meine damit besonders Rechtsbre
cher, die wegen Trunkenheit am 
Steuer verurteilt wurden; in vielen 
Ländern hat diese Kategorie keine 
Möglichkeit, der kurzen Freiheits
strafe zu entgehen. 

Wenn wir in einigen Fällen die 
kurzfristige Freiheitsstrafe nicht ent
behren können, so erhebt sich die 
wichtige Frage, ob es möglich ist, 
einige der Einwände zu zerstreuen. 

Ich möchte die Aufmerksamkeit 
auf die Tatsache lenken, daß diese 
Einwände ihren Ursprung in dem 
Umstand haben, daß die Gefängnis
beamten weder die Zeit noch die 
Mittel für eine wirksame Behandlung 
der großen Anzahl von kurzstrafigen 
Gefangenen haben, die oft in der 
Strafanstalt eine namenlose Masse 
darstellen. Da und dort sind An
strengungen gemacht worden, diese 
Kategorie in einer konstruktiveren 
Weise zu behandeln. Mr. Mannheim 
führt in seinem Bericht aus, daß in 
englischen Gefängnissen Anstalten 
getroffen werden, kurzfristige Insas
sen durch anstaltsfremde psycho-

therapeutische Experten behandeln 
zu lassen, in der Hoffnung, daß der 
Gefangene, sobald er mit diesen im 
Gefängnis Kontakt aufgenommen 
hat, sich nach der Entlassung besser 
leiten lassen wird. 

Eine solche Behandlung muß be
sonders für Trinker, Rechtsbrecher 
mit sexuellen Delikten und anderen 
Psychopathen von großer Bedeutung 
sein. 

Dem Begriff "kurzfrIstige Gefäng
nisstrafe" wird oft das Wort Müßig
gang hinzugefügt. Aber es ist ja gar 
nicht nötig, diese Gefangenen ohne 
Arbeit zu lassen oder sie mit einer 
monotonen Arbeit zu beschäftigen. 
Viele, vielleicht sogar die Mehrheit 
der Straffälligen, die zu Gefängnis
strafen von weniger als 3 Monaten 
verurteilt wurden, erfordern keine 
Einweisung in ein gewöhnliches Ge
fängnis. Man kann sie in "offene 
Lager" (colonies) unterbringen und 
ihnen so eine Gelegenheit geben, 
produktive Arbeit zu leisten und ver
schiedene Handwerke, Holzfällen, 
Gärtnerei, Straßenbau sowie andere 
Arbeiten im Freien auszuüben. Das 
Besoldungssystem soll so gestaltet 
sein, daß der Gefangene zu höheren 
Leistungen angespornt wird. 
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Die gemachten Erfahrungen in den 
Ländern, die dieses System verwen
det haben, sind ermutigend. Der 
Verdacht, daß dieses System die 
Präventivwirkung des Freiheitsent
zuges beeinträchtigt, ist als unbe
gründet befunden worden. 

Zusammenfassung: 
1. Unter kurzfristiger Gefängnisstra

fe ist in der Regel die Haft unter 
drei Monaten gemeint. 



2. Die Kritiker über die kurzfristi
gen Gefängnisstrafen übersehen 
die Tatsache, daß sogar langfri
stige Gefängnisstrafen ungünstige 
Folgen haben. Die Gefängnisse für 
kurzstrafige Insassen sind häufig 
schlecht eingerichtet und benöti
gen besseres Personal und Werk
stätten. Der Wert der Berufsaus
bildung und Charakterbildung, die 
langstrafigen Gefangenen zuteil 
werden können, wird manchmal 
übertrieben. Die Schwierigkeiten 
eines nach langer Inhaftierung ent
lassenen Gefangenen hlnsichtlich 
Arbeit und Lebensunterhalt sind 
bestens bekannt. Die Familie des 
langstrafigen Rechtsbrechers be
findet sich während dessen Auf
enthalt in der Strafanstalt oft in 
einer äußerst schwierigen Lage. 

3. Es scheint wesentlich zu sein, in 
den Ländern, wo die Minimum-

. länge der Gefängnisstrafe sehr 
niedrig - meistens nur einige 
Tage - beträgt, dieses Minimum 
zu erhöhen. 

4. Die Anzahl der kurzstrafigen Ge
fangenen kann bis zu einem ge
wissen Grad durch Verzicht auf 
strafrechtliche Verfolgung undVel'
zicht auf StrafvOllzug reduziert 
werden. 

5. Die Aussetzung der Gefängnis
strafe gegen Bewährung (mit oder 
ohne Oberwachung) ist zweifellos 
die wirksamste Alternative für 
die kurzfristige Gefängnisstrafe. 
Die weitere Anwendung dieser 
Methode setzt Jedoch voraus, daß 
die richterlichen Behörden vor 
der Urteilsfällung die Möglichkeit 
haben, über den Angeklagten ei
ne Persönlichkeitsforschung anzu-
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EI freut den Mensdten nüht du Leben, 
'IIenn Gilterltäbe ihn umgeben. 

Sldsze und Text: Reperunprat Hau Haege, 
Bbrach 

stellen. Für diese Nachforschun
gen sowohl als auch für die Ober
wachung nach der Urteilsfällung 
wird ein Stab gut ausgebildeter 
Beamten benötigt, die eng mit 
Psychologen und Psychiatern zu
sammenarbeiten. 



Eine erhöhte Wirkung könnte viel
leicht erzielt . werden. durch die 
kombinierte Anwendung der sus
pendierten Gefängnisstrafe mit 
der Geldstrafe · und/oder der Ver
pmchtung seitens des Angeklag
ten, während der Probation zu 
versuchen, den durch sein Ver
gehen angerichteten Schaden wIe
dergutzumachen. 

6. Geldstrafen werden ganz rlchtigals 
passender Ersatz für kurzfristige 
Gefängnisstrafen vorgeschlagen. 
Um die Anzahl der Rechtsbrecher 
zu reduzieren, die mangels Zah
lung ihrer Geldstrafe einsitzen 
müssen, scheint es notwendig zu 
sein, daß: 
a) Die Geldstrafe der finanziellen 

Lage des Rechtsbrechers an
gepaßt wird; 

b) erforderlichenfalls Ratenzah
lungen gewährt und die Zah
lung der Strafe wegen schlech
ter Einkommensperioden sus
pendiert werden: 

c) nicht bezahlte Geldstrafen nicht 
automatisch, sondern nur durch 
richterliche Entscheidung in 
eine Gefängnisstrafe umgewan
delt werden. 

7. Unsere Anstrengungen sollten sich 
auch darauf richten, die kurzen 
Gefängnisstrafen konstruktiv zu 
gestalten. Es ist vor allem eine 
Frage des Mangels an Beschäfti
gung, die der Existenz des Ge
fangenen nun häufig seinen Stem
pel aufdrückt. Da die meisten der 
kurzstrafigen Gefangenen die öf
fentliche Siche:rheit nicht gefähr
den, wird vorgeschlagen, daß sie 
in offene Anstalten (coionies) ein
gewiesen werden, wo sie mit pro
duktiver Arbeit tHandwerk, Holz
fällerei, Straßenbau usw.) beschäf
tigt werden können. Die Löhne 
sollten angemessen sein, um die 
Gefangenen so zu guter Arbeit 
anzuspornen. 

D., Irrtum ist viel leichter zu erkennen als die Wahrheit 

zu finden: 

Jener liegt aul der Oberfläche, damit läßt sich wohl 

lertig werden; diese ruht in der Tiefe, danach zu lor

sehen ist nicht jedermanns Sache. 

- Goethe-
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Ablehnl" m, Prage .• 
Wie 1011 die bedingte Entlallung vonStnfgefangenen geregelt .erden' 

Ilt el erforderlich, für .die kun vor der Entla •• ung Itehenden 
Gefangenen eine Sonderregelung zu treffen, um die lioh aUI 

ihrer plötlliehen Riiokkelu in die Preiheit ergebenden 
SohwierigkeUen IU vermelden' 

Hauptberloht TOD J ... Dupr .... GeDeraidlrektor der beIgIBohen StrafanstalteD und 
Dozent an der UDinraltät BrIlIIseI. 

Alle Strafrechtler sind für die un
bedingt erforderliche Einführung ei
nes zufriedenstellenden Systems für 
die bedingte Entlassung im Rahmen 
der Organisation der Vollstreckung 
von Haftstrafen. Hinsichtlich der Art 
und Methode der bedingten Entlas
sung bestehen jedoch beträchtliche 
Meinungsverschiedenheiten. Früher 
wurde die bedingte Entlassung als 
eine Anerkennung angesehen und 
Gefangenen mit guter Führung ge
währt, um sie zur Reue zu bewegen. 
Unter jenen Umständen wurde dieses 
Privileg natürlich nicht sehr oft ge
währt. Allmählich haben sich jedoch 
die Ansichten geändert und es ha
ben sich kompliziertere Ansichten 
besonders mit Hinsicht auf den Ein
ßuß . von Maßnahmen auf jugend
liche Rechtsbrecher gebildet. 

In den meisten Ländern wird die 
bedingte Entlassung als eine Maß
nahme betrachtet, die je nach Be
Ueben getroHen wird. Es wird vor
.l.usgesetzt, daß der Gefangene ei
nen Antrag darauf stellt und die 
Maßnahme verdient. 

Gewisse Voraussetzungen müssen 
für die Gewährung der bedingten 
Entlassung vorhanden sein, wie z. B. 
der Ablauf einer gegebenen Zeit
spanne (erforderlich für die Aufnah
me einer Behandiung), zufrieden-
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stellende Führung und Mentalität 
sowohl als auch die Perspektive 
einer günstigen Resozialisierung. 
Wenn diese Erfordernisse erfüllt 
sind, so sind die meisten Referenten 
dafür, daß der Gefangene ein mora
lisches Anrecht auf die bedingte 
Entlassung habe, wobei die Bedin
gungen" verhältnismäßig streng" ge
stellt werden. Dadurch wird eine 
eventuelle Willkür seitens der für 
die Gewährung einer solchen Ent
lassung zuständigen Behörden aus
geschlossen. 

Die bedingte Entlassung wird dann 
eine reguläre und normale Stufe 
im Prozeß des Vollzuges der Strafe 
und bildet einen Ubergang von Ge
fangenschaft zur Freiheit. Somit wird 
die bedingte Entlassung zu einer 
Art vonBewährungsmaßnahme, eine 
Probezeit zur Feststellung der Wirk
samkeit der Strafvollzugsmethoden. 

Die schwedische Gesetzgebung 
vertritt einen anderen Standpunkt, 
da dort die bedingte Entlassung als 
obligatorischer Faktor in den Straf
vollzug eingegliedert worden ist. 
Nach diesem System, welches im 
Jahre 1943 eingeführt wurde, setzt 
die bedingte Entiassung automatisch 
nach Verbüßung von "1. der Haft
strafe ein, vorausgesetzt, daß die 
Haft eine Mindestlänge von sechs 



Monaten hat. Sie setzt sogar dann 
ein, wenn die Führung schlecht war 
und Rücldälligkeit zu erwarten ist. 
In solch einem Falle besteht also 
die Strafe aus der Haft von 5/8 der 
Zeit und der bedingten Entlassung 
während des restlichen Sechstels. Es 
ist erwähnenswert, das die Richter 
diesen Faktor bei der Festsetzung 
der Strafe berücksichtigen; sie sind 
deshalb in der Lage, das Strafmaß 
nach ihrem Ermessen festzusetzen. 

Es ist interessant festzustellen, 
daß sich das schwedische Gesetz 
auch die Möglichkeit einer vorbe:
haltlichen bedingten Entlassung bei 
Verbüßung von 'la der Haft vorbe:
halten hat (vorausgesetzt, daß die 
Halt mindestens acht Monate be
trägt). Diese Form der bedingten 
Entlassung wird jedoch nicht sehr 
häutig angewendet. 

Wir möchten noch erwähnen, daß 
die meisten Referenten gegen eine 
obligatorische bedingte Entlassung 
eingestellt sind, während sie für die 
weite Anwendung der bedingten Ent
lassung eintreten und diese als ein 
normales Element im Strafvollzug 
betrachten. 

Wenn die bedingte Entlassung 
zwanglos gewährt wird, was im all
gemeinen fast immer der Fall ist, 
so müßte dies durch eine geeignete 
Behörde erfolgen. Aber durch wel
che? Es gibt da verschiedene Sy
steme. Oft ist es der Justizminister, 
der sich dann durch gerichtliche 
oder Verwaltungsbehörden, oder von 
beiden, beraten läßt. Unter den hin
sichtlich dieser Frage unterbreiteten 
Vorschlägen herrscht die entschie
dene Tendenz vor, die Vollmacht zur 
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bedingtenEntlassungvonGefangenen 
einemSonderausschuß zu übertragen. 

Die Qualifikationen, die das mit 
dieser Vollmacht ausgestattete Or
gan besitzt, sind in den Vereinigten 
Staaten in der von den Delegierten 
bei der Nationalen Parole Konferenz 
formulIerten Declaration of Principles 
klar umrissen worden; dieses Organ 
müßte unparteiisch, kompetent, dis
kret und über die in Erwägung stehen
den Fälle genauestens unterrichtet 
sein. 

Einer der VorschIäge zielt auf ei
nen Ausschuß, bestehend aus einem 
Richter, einem Rechtsanwalt, einem 
medizinischen Anthropologen, ei
nem hohen Beamten der Gefäng
nisverwaltung und einem Sachbe
arbeiter für Gefangenenentlassung. 
Dieser Ausschuß würde mit Gerichts
und Verwaltungsfragen (einschließ
lich der sozialen Persönlichkeits
forschung) vertraut sein und die 
Ansichten der AnkJagevertretung, 
des Gefängnisdirektors und des durch 
seinen Anwalt unterstützten Gefan
genen hören. Ein Ausschuß ähnlichen 
Charakters besteht bereits im Kan
ton Genf. 

Hinsichtlich der Frage, ob die An
sicht des Richters, der das Urteil 
fällte, zur bedingten Entlassung her
angezogen werden soll, bestehen 
MeinungsverschIedenheiten. Einige 
Referenten sind dafür, andere dage- ' 
gen. Eine andere Gruppe wiederum 
ist wohl nicht direkt dagegen, er
kennt aber die Schwierigkeit, die
sen Richter davon zu verständigen, 
da dieser doch zuweilen weit vom 
Gefängnis entfernt amtiert oder 
in der Zwischenzeit versetzt wor
den sein kann. 



Welche ' Unterlagen sollen als 
Grundlage für die Gewährung oder 
Ablehnung der bedingten Entlassung 
dienen? 

Alle Referenten sind sich darüber 
einig, daß die Prüfsteine gute Füh
rung und Besserung (Reue; Besse
rungswille) wichtig, aber an sich un
zureichend sind, um als Grundlage 
einer solchen Entscheidung dienen 
zu können. Auch dürfte die Ent
scheidung nicht allzuschr durch die 
Eindrücke und Meinung der Auf
sichtsbeamten des Gefängnisses be
einßußt werden. 

Sobald ein gewisser im Ver
hältnis zur Schwere des Vergehens 
stehender Teil der Haftstrafe ver
büßt worden ist, ist die allgemeine 
Vorbeugung gewährleistet, woraus 
sich folgende Frage ergibt: Kann 
dieser Strafgefangene mit einem 
gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad, 
ein ordentliches Leben zu führen, 
entlassen werden? Von diesem 
Moment an sind es dann fOlglich die 
Möglichkeit und die Aussichten der 
Resozialisierung, dIe von größter 
Bedeutung sind, mit dem Ziel, die 
Interessen der Gescllschaft (Schutz 
der Gesellschaft im weiteren Sinne) 
mit denen des Einzelnen so gut wie 
möglich zu vereinbaren. Es handelt 
sich hierbei immer um individuelle 
Fälle; um zu einer zufriedenstelIen
den Lösung des Problems zu ge
langen, müßte man Fall zu Fall 
individuell vorgehen. 

Wie soll die bedingte Entlassung 
vorgenommen und welche Bedingun
gen dem entlassenen Gefangenen 
auferlegt werden? Wie soll dies in 
der Praxis aussehen (überwachung, 
Widerruf, Dauer etc.)? 

Die allgemeine Organisation eines 
guten Systems der bedingten Ent
lassung ist auch bereits in der schon 
erwähnten Declaration of Principles 
der Nationalen Parole Konferenz 
umrissen worden; es wird besonde
rer Wert auf richtige und lückenlose 
Uberwachung, Zuweisung der ent
sprechenden staatlichen Mittel und 
auf die Tatsache gelegt, daß die Ar
bett der Resozialisierung von ent
lassenen Gefangenen durch öffent
liche Unterstützung bedeutend er
leichtert werden kann und soll. 

Hinsichtlich der Uberwachung be
stehen Meinungsverschiedenheiten, 
ob diese durch private Organisati
onen oder öffentliche Organe aus
geübt werden soll. Privatorganisati
onen haben gewisse Vorteile (dehn
barer, direkte Maßnahmen, weniger 
Formalitäten und weniger umfang
reiche Fälle), die wiederum durch 
Nachteile ausgeglichen werden, wie 
z. B. die zeitweise aussetzende Tätig
keit und Mangel an Berufsbildung. 

Im allgemeinen besteht nun die 
Tendenz, öffentliche Organe mit 
hauptamtlich angestelltem Personal 
vorzuziehen, welches entsprechende 
Gehälter bezieht und über eine Be
rufsausbildung und Erfahrung in der 
Fürsorgearbeit verfügt. Dies schließt 
jedoch nicht die HiHe privater 
Unterstützungsvereine aus; Die 
Kräfte beider sollten für die Er
reichung des gewünschten Zieles 
vereint werden. 

Es ist schwer, die Art der Be
dingungen für einen zu entlassenden 
Gefangenen klar umrissen festzu
legen. Im wesentlichen handelt es 
sich um Richtlinien hinsichtlich der 
Führune im Interesse der Resoziali-



slerung; die Richtlinien werden der 
Persönlichkeit des Rechtsbrechers 
angepaßt. Wenn Irgend möglich, 
sollte ein fähiger und erfahrener 
Fürsorger der für die bedingte Entlas
sung des Gefangenen zuständigen 
Behörde entsprechende Vorschläge 
unterbreiten. 

Die gegenwärtige britische Gesetz
gebung scheint die größte Aufmerk
samkeit auf die Notwendigkeit der 
Individualisierung der Handhabung 
der bedingten Entlassung zu lichten. 
Sie sieht sechs verschiedene Ent
lassungsverfahren vor, die sich je 
nach der Art des zu entlassenden 
Gefangenen unterscheiden. 

Nach Gewährung der bedingten 
Entlassung sollte der Rechtsbrecher 
beweisen, daß er diese Maßnahme 
verdient hat, Indem er sich In einer 
zufrIedenstellenden Art und Weise 
während einer bestimmten Zeit führt. 
Diese Probezeit ist von dem System 
abhängig und entspricht der Differenz 
zwischen bedingter Entlassung und 
dem eigentlichen Ende der Haft (der 
belgische Referent ist für eine Probe
zeit, die doppelt so lang wie die 
Differenz zwischen Entlassung und 
eigentlichem Haftende ist); hierbei 
sieht das Gesetz eine Mlndelltzeit 
vor, die In den verschiedenen Ländern 
zwischen sechs Monaten und einem 
Jahr, teIlweise aber auch bei zwei 
Jahren und manchmal sogar mehr 
liegt. 

Wenn die dem Gefangenen auf
erlegten Bedingungen seitens des 
letzteren nicht eingehalten werden, 
so muß die mit der Uberwachung 
des Rechtsbrechers beauftragte 
Dienststelle unverzüglich Gegen
maßnahmen ergreifen. Dies beweist, 
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daß die Uberwachung · sorgfältigst 
durchgeführt werden muß. 

Gegenmaßnahmen sollten weitge
henst Individualisiert und von der 
mit der bedingten Entlassung be
auftragten Behörde angeordnet wer
den; dadurch wird eine wIllkürliche 
Handhabung unterbunden. Die Ge
genmaßnahmen können unter Um
ständen lediglich eine einfache Ab
änderung der als unzweckmäßig er
achteten Bedingungen bedeuten, d.h. 
entweder verstärkte Uberwachung 
oder erneute Einweisung In die An
stalt, die vorübergehend oder dau
ernd verfügt werden kann. Es ist 
nicht wünschenswert, daß das Ge
setz In dieser Hinsicht zu gebiete
risch oder zu streng ist (z. B. die 
automatische oder obligatorische Wi
derrufung). Auf jeden Fall wäre es 
zweckmäßig, vor der Widerrufung 
der bedingten Entlassung prinzipiell 
erst eine Verwarnung zu erteilen, 
da die Widerrufung doch eine ex
treme Maßnahme ist, die schwerste 
Verfehlungen voraussetzt,wie z.B. das 
Begehen erneuter Verbrechen wäh
rend der Probezeit. 

Ist es erforderlich, für die in näch
ster Zeit zur bedingten Entlassung 
kommenden Gefangenen ein beson
deres Anstaltsprogramm festzu
setzen? 

Fast alle Referenten befürworten 
ein besonderes Programm für die 
Zeit vor der Entlassung, welches als 
Ubergangsstadium zwischen Gefan
genschaft und Freiheit gedacht ist; 
die Ansichten gehen jedoch über 
die Art des anzuwendenden Systems 
auseinander. Einige sind für ein re
guläres Stufen system, deren letzte 
Stufen oder Endstufe durch erhöhte 



Freiheit und Appellierung an das 
Verantwortungsgefühl des Gefange
nen ausreichende Vorbereitung für 
das Leben in der Freiheit bieten 
würden. Die Privilege wären z. B. 
die Erlaubnis, die Anstalt vorüber
gehend zu verlassen, Besuche nach 
Hause, Arbeit ohne direkte Uber
wachung etc. 

Andere treten für ein genau umris
senes System ein, ein Stadium vor der 
Freiheit in besonderen Ubergangs
anstalten, wie z. B. in einer halbof
fenen Anstalt, oder zumindestens 
unter Zubilligung vieler Freiheiten. 
Der Aufenthalt in einer solchen An
stalt dürfte nicht zu lang sein, also 
einige wenige Monate nicht über
schreiten. 

Andere sind wiederum der Mei
nung, daß das System in allen Ge
fängnissen eingeführt werden soll
te; es müßten also in den Anstalten 
Ubergangsabteilungen mit Gemein
schaftsleben während der Tageszeit 
eingerichtet werden. Dieses System 
wird gegenwärtig in Argentinien 
angewendet. 

Andererseits gibt es wieder einige 
Referenten, die es vorziehen würden, 
das gesamte Behandlungsprogramm 
des Gefängnisses von Anfang an auf 
die bedingte Entlassung auszurich
ten, die in aller Wahrscheinlichkeit 
gegen Ende der verbüßten Haft ge
währt wird. Warum soll man zu Be
ginn der Haft das Gegenteil einer 
auf eine Besserung abgestimmte 
Erziehung anwenden, um diese dann 
kurz vor der Entlassung zu ändern? 
Jedoch kann selbst in diesem Sy
stem eineSonderbehandlungwährend 
des letzten Teiles der Haft, wie z. B. ei-

ne intensive Berufsausbildung, be
obachtet werden. 

Zusammenfassung: 
1. Der Schutz der Gesellschaft vor 

asozialen Elementen erfordert die 
Einbeziehung der bedingten Ent
lassung in den Strafvollzug. Sie 
sollte als normales Verfahren Ver
wendung finden, d. h., wenn be
rechtigte Hoffnung auf gUnstige 
Resultate besteht. 

2. Die bedingte Entlassung wird nicht 
automatisch gewährt: es ist an
gebracht, sie dort in einer indi
viduellen Form anzuwenden, wo 
eine Anhäufung von Faktoren auf 
ihren wahrscheinllchenErfolg deu
ten. Diese Faktoren sind: 
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a) Mitarbeit seitens des Gefange
nen (gute Führung und Ein
stellung); 

b) Ubertragung der Vollmacht zur 
Entlassung und Auswahl der 
Bedingungen an ein unpartei
isches und kompetentes Organ, 
welches mit allen Aspekten der 
ihm zur Entscheidung vorgeleg
ten Fälle vollkommen vertraut 
ist; 

c) Die Unterstützung seitens eines 
Uberwachungsorganes, das gut 
ausgebildet und ausgerüstetist; 

d) Eine verständnisvolle und hilfs
bereite OffentIlchkeit, die dem 
entlassenen Gefangenen eine 
Chance gibt, ein neues Leben 
zu beginnen. 

S. Die Funktionen der Gefangenen 
müßten geregelt und in der Regel 
vom ersten Tage der Haft an 
auf die Vorbereitung zur beding
ten Entlassung mit dem Ziel der 
endgültigen Freiheit ausgerichtet 
sein. 



'Obersitligunglerscheinungen im Sirafvollzug 
'Yon 

Dr. CJbt.r 811111a,.r, Psyohologe beim Stra"'ol1auglamt BerUn 

1. 
FaU 1. Der 19jährige G. J. befindet 

sich seit Anfang März 1950 in Haft. 
Er tst ein großer, antriebsstarker 
und intelligenter Junge mit einer 
noch wenig ausgeglichenen Puber
tätshaltung. Obwohl er einen etwas 
leichtfertigen Lebenswandel geführt 
hat, großspurig und ort fiegelhaft 
aufgetreten ist, kann er sich doch 
sozial gut einordnen und weiß Recht 
und Unrecht sehr wohl zu unter
scheiden. Er hat 1m Geschärt seines 
Vaters schon mehrere Jahre als 
Fernlastfahrer gearbeitet und sich 
dabei gut bewährt. Wegen eines 
Sittlichkeitsdeliktes, das in der ihm 
vorgeworfenen Art begangen zu 
haben er entschieden bestreitet, ist 
er zu 11/ t Jahren Gefängnis verur
teilt worden. Er ist nicht vorbestraft. 

a) Sechs Tage nach seiner Ein
lieferung in das Untersuchungs
gefängnis bittet er schrirtlich um 
Arbeit, er halte es nicht mehr aus so 
allein auf der Zelle. 

Mitte April wird er vom Unter
suchungsgefängnis nach dem Ge
fängnis Plötzensee verlegt. 

b) Anfang Mal ersucht er wieder 
um Arbeit und Verlegung in eine 
andere Zelle. Einige Tage später 
berichtet der Polizeiinspektor u. a.: 
.. Bei seinen bisherigen Arbeiten 
innerhalb der Anstalt zeigte er nur 
wenig Ausdauer. Gelingt ibm etwas 
nicht sofort, so geht sein Tempera
ment mit ihm durch und er bittet 
um andere Beschärtigung". (ZuHause 
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war er ausdauernd und stetig seinem 
Beruf nachgegangen). 

Mitte Mai hat er Termin. Er ist 
nach dem Urteilsspruch sehr nieder
geschlagen und nervös. 

c) Anfang Juli möchte er sich seine 
Trompete von zuhause kommen las
sen, um mit seinen Kameraden mu
sizieren zu können. Das wird mit Rück
sicht auf die Zellennachbarn abge
lehnt. 

d) In einem Brief von Mitte Juli 
heißt es: .. Liebe Eltern! Ihr beide 
seid unersetzlich und ich mußte erst 
ins Gefängnis, um wahre Elternliebe 
kennen zu lernen . . . . . Hattet Ihr 
bis jetzt nur einen halben Sohn, so 
weiß ich, wenn ich rauskomme habt 
Ihr einen ganzen, dem nichts Höheres 
gilt, als seine Freiheit und Eure 
Liebe ..... ". 

e) Mitte September hat er eine hef
tige Auseinandersetzung mit einem 
Wachtmeister, weil dieser ibn nicht, 
wie erwartet, sofort von der ärzt
lichen Behandlung in sein Haus 
zurückbrachte und dazu ihn noch 
angeblich bei einem Gespräch mit 
dem Arzt unterbrach. 

f) Eine Woche später ist er tief 
gekränkt, als derselbe Wachtmeister 
ihn daran hindert, einen herunter
gefallenen Schlüssel aufzuheben. 

g) Anfang Oktober wird er gegen 
diesen Wachtmeister ausfällig, als 
er ihm einen Wunsch betr. Bücher
austausch nicht erfüllt usw. 

Ganz allgemein besteht eine wäh
rend der Haftzeit allmählich sich 



verstärkende Neigung zu Gereiztheit 
und Reibereien mit Kameraden und 
Aufsichtspersonal, die er aber in der 
letzten Zeit einigermaßen zu zügeln 
gelernt hat. 

Fall.2. Der 27jährige W. M. be
findet sich seit Juni 1947 in Haft. 
Er ist ein vitalkräftiger, psychisch 
belastbarer junger Mann, vielseitig 
ansprechbar und interessiert, der 
überhohe, seinen Fähigkeiten nicht 
ganz angemessene Ansprüche an 
eigene Leistung und Geltung stellt. 
Es macht ihm Freude, Widerstände 
zu überwinden. Eine leichte Ressen
timenthaltung ist deutlIch. Intellek
tuell ist er mindestens durchschnitt
lich begabt. Wegen Waffenbesitzes 
und Bedrohung wurde er von einem 
alliierten Gericht zu 7 Jahren Ge
fängnis verurteilt. Er ist nicht vor
bestraft. 

Im August 1947 kam er in Straf
haft und wurde bis Februar 1949 mit 
Klebearbeiten, Strohfiechten und An
fertigen von Puppenköpfen beschäf
tigt. Dann wurde er Kalfaktor. Ab 
Oktober 1949 war er Schreib hilfe 
bei einem Inspektor der Anstalt. Im 
Februar 1950 beschäftigte man ihn 
nach einem unten zu schildernden 
Vorfall als Knopfstanzer in Gemein
schaftsarbeit; im April 1950 wieder 
mit Klebearbeiten in Einzelzelle usw. 

a) Im Juli 1948 wird M. von einem 
Zellengenossen plötzlich geohrfeigt. 
M. schlägt zurück und verletzt den 
Mithäftling am Auge. Ein Wacht
meister springt dazwischen und ver
hindert weitere Tätlichkeiten. Es 
stellt sich heraus, daß M. diesen 
Häftling nach dessen Ansicht be
schuldigt haben soll, den Besitz einer 

bei M. vorgefundenen Kanüle und 
eines Katheders angezeigt zu haben. 

b) Ein weiterführendes Motiv ist, 
daß M. bei der SS eine (unterge
ordnete) Diensstellung bekleidet 
hatte, während der andere Häftling 
im KZ. war. Das hatte zu politischen 
Meinungsverschiedenheiten geführt. 

c) Im September 1948 wird M. 
zweimal kurz hintereinander beim 
"Pendeln" von Brot gegen Priem 
erwischt. Vorhaltungen bleiben völlig 
unbeachtet. 

d) Seit Mai 1948 ist M. damit be
schäftigt, eine umfassende wissen
schaftliche Enzyklopädie - zum 
mindesten im Entwurf - auszu
arbeiten. 

e) Mitte 1949 versucht er, für einen 
Mitgefangenen Briefe aus der An
stalt zu schmuggeln, ohne dabei 
einen ersichtlIchen Vorteil zu haben. 
Offenbar relzt ihn das Riskante der 
Situation. 

f) Viele Seiten seiner Ge!ängnis
akten sind mit Protokollen über 
einen angeblich mutwillig zerbroche
nen Zellentisch angefüllt. Er bestrei
tet die Tat. Es kommt zu langen, 
unergiebigen Verhandlungen, die 
schließlich die Entfernung aus dem 
Büro des Inspektors (Ende Januar 
1950) zur Folge haben. 

g) Im April 1950 · kommt es zu 
einer gereizten Auseinandersetzung 
mit einem Wachtmeister aus belang
losem Grund. M. wie auch der Wacht
meister mißverstehen und überbe
werten kleine, anzügliche Bemer
kungen des anderen. 

h) In den Akten des M. befinden 
sich zahlreiche Gesuche um RUck-



sprache mit allen möglichen Beam
ten bis hinauf zum Anstaltsleiter, 
zum größten TeU aus geringfügigen 
Anlässen. Es kommt zu Eingaben 
an Aufsichtsbehörden, die grobe Aus
fälle gegen Beamte enthalten. 

i) Neuerdings schreibt M. an einem 
Buch, das seine Erlebnisse im Ge
fängnis in Romanform behandeln soll. 

Auch bei diesem Häftling zeigt 
sich immer mehr eine Neigung zu 
Gereiztheit, Streitigkeiten, sowie zu 
einer Beschäftigung mit Dingen, die 
in seiner gegenwärtigen Umwelt als 
ziemlich fernllegend angesehen wer
den müssen. 

FallS. Der Berliner "Tagesspiegel" 
berichtet am 25. 11. 1950: "Volterra 
(Italien): Drei Stunden lang hatten 
sich die vierhundert Insassen des 
Heims für schwer erziehbare Jugend
liche in Volterra in ihrer Anstalt 
verbarrikadiert, ehe es der Polizei 
gelang, sie zu überwältigen. Mit 
Betten und anderen Einrichtungs
gegenständen waren alle Eingänge 
des Heims verrammelt worden. 
Wärter und Polizisten wurden mit 
einem Hagel von Wurfgeschossen 
überschüttet, und ein Wärter wurde 
durch einen Schlag mit einem Blei
rohr lebensgefährlich verletzt. In 
den Räumen der Anstalt wurde von 
den Jugendlichen, die erbittert da
rüberwaren, daß eine Filmvorführung 
aus technischen Gründen aufallen 
mußte, alles zertrümmert, was nicht 
niet- und nagelfest war. Der Schaden 
beläuft sich auf mehrere Millionen 
Lire". 

2. 
Diese Fälle stellen in keiner Weise 

irgend etwas außergewöhnliches dar. 

Sie sind wUlkürlich herausgegriffen 
und zeigen Vorgänge und Verhaltens
weisen, wie sie in ähnlicher Form 
jedem Gefängnisbeamten geläufig 
sind. Mit Berichten über sie ist ein 
großer TeU der Akten von Häftlingen 
angefüllt. Das hat zur Folge, daß 
bei der Beurteilung der Gefangenen, 
etwa zum Zwecke einer Begnadigung, 
diesen Erscheinungen oft ein großes 
Gewicht beigelegt wird und sie als 
bezeichnend für den Charakter des 
Gefangenen angesehen werden. Ist 
das zulässig? 

Sehen wir uns zunächst einmal 
genauer an, um was es sich dabei 
eigentlich handelt. Bei nicht wenigen 
Gefangenen treten im Laufe der 
Haft Disziplinschwierigkeiten auf, 
teils in Form von Gereiztheit, Trotz, 
Streitigkeiten mit Wachtmeistern 
und Mitgefangenen, teils als Be
schwerden und Meldungen, Intrigen 
und Querulantentum. Auch Tätlich
keiten und Entweichungsversuche 
gehören oft hierher. Die Anlässe 
zu diesen Störungen des Anstalts
betriebes erweisen sich meist als 
ziemlich unbedeutend, wenn man sie 
kritisch nachprüft. 

Die affektive Erregtheit, die ihnen 
offensichtlich zugrunde liegt, braucht 
sich aber nicht nach außen, d. h. 
gegenüber den Mitmenschen zu 
entladen; manche Gefangene ver
sinken auch etwa in einen bedrück
ten, verzweHelten, ruhelosenZnstand 
und stören dann ebenfalls durch 
Selbstmordversuche oder durch ein 
derartiges Verstimmtsein, daß sie 
zur Erfüllung ihrer Pflichten ange
trieben werden müssen. Zusammen 
mit diesen Phänomenen - aber 
auch unabhängig von ihnen - kommt 



e80ft zu Schwankungen in der 
Arbeitsleistung. Eine Tätigkeit, die 
zunächst gern unternommen und 
auch gut ausgeführt wurde, wird 
nun lässig und lustlos gehandhabt. 
Nach kurzer Zeit will man etwas 
anderes tun; und sogar Gefangene, 
die es gewohnt sind, zäh und be
harrlich fortschreitend zu arbeiten, 
halten bei der Arbeit im Gefängnis 
nicht lange durch. 

Vielen Beamten wird es weiterhin 
aufgefallen sein, daß sich Gefangene 
oft mit Dingen beschäftigen, die sie 
in ihrem früheren Leben wohl nie 
getan hätten: Sie lesen ganz aus
gefallene Bücher, schreiben Gedichte 
oder Romane, schicken überschweng
liche, nicht selten tiefempfundene 
Briefe nach Hause, fangen an zu 
musizieren, entwickeln eigenartige 
religiöse und weltanschauliche Ge
dankengänge usw. Wenn man ge
nauer hinsieht,bemerktman gelegent
lich Tagträumereien, in denen die 
Vergangenheit lebendig wird oder 
Szenen erlebt werden, bei denen der 
Gefangene ttich in eine besondere 
Rolle versetzt hat, die ihn gegenüber 
anderen Personen hervorhebt oder 
ihn in ihre Gemeinschaft einschließt. 
Diese Szenen spielen oft außerhalb 
des Gefängnisses im Kreis der Fa
milie, im Berufsleben, unter Kamera
den,Freunden usw. oderstDd in ganz 
neuartigen Situationen zusammen
phantasiert. 

3. 
Jeder, der einmal Berichte über 

Forschungsreisen, die sich über 
lange Zeit erstreckten und in unwirt
liche, menschenleere Gegenden führ
ten, gelesen hat, wird sich eigen
artiger Erscheinungen erinnern, die 

sich dabei einstellten und den Be
teiligten das Leben oft zur Qual 
machten. 

Man denke z. B. an eine Polar
expedition, bei der eine Uberwinte
rung im Eis erforderlich ist. Die 
Teilnehmer geraten allmählich in 
eine merkwürdig gereizte Stimmung; 
es kommt zu Auseinandersetzungen 
über belanglose Dinge, man versteht 
sich nicht mehr recht, kann sich 
"einfach nicht mehr sehen", macht 
sich VorwUrfe über etwas, was ob
jektiv betrachtet, niemand zur Schuld 
gemacht werden kann, ja, es sind 
sogar Fälle von Mord bekannt, die 
in solchen Situationen entstanden 
sind. Zeitweilig ebbt die Gereiztheit 
und Unerträglichkeit wieder ab, um 
dann aber in kurzen Abständen ver
stärkt wieder aufzutreten. Oft ist 
eine allgemeine Arbeitsunlust damit 
verbunden. 

Ähnliche Zustände sind ehemali
gen Insassen von Kriegsgefangenen
lagern mit wenig Arbeitsmöglichkeit 
und Bewegungsfreiheit unter dem 
Namen "Stacheldrahtkrankheit" be
kannt. 
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Aber wir brauchen nicht solche 
außergewöhnlichen Situationen als 
Beispiele hera.ilZUZi.ehen. Ein jedes 
Ehepaar kennt die unerfreulichen 
Zeiten, in denen man sich nicht 
mehr versteht, ohne daß ein aus
reichender Grund hierfür ersichtlich 
wäre; in denen es zu "Szenen" 
kommt, die durchgestanden sein 
wollen; in denen man nicht fühlt, 
was der andere meint oder will, 
obwohl man früher an der kleinsten 
Ausdrucksbewegung sofort wahr
nahm, wie ihm zumute war. 



4. 

Diese wenigen Andeutungen und 
Beispiele mögen genügen. Es han
delt sich durchweg um Erscheinun
gen und Zustände, die in der Psy
chologie unter der Bezeichnung 
"Ubersättigung" gut bekannt und er
forscht sind. 

Der Begriff "Ubersättigung" dürfte 
verständlich sein. Wenn wir zu oft 
von einer bestimmten Speise geges
sen haben, sind wir von ihr derar
tig "übersättigt", daß sie uns wider
steht und wir unter Umständen ein
fach nicht in der Lage sind, mehr 
davon zu uns zu nehmen. Es han
delt sich aber nicht etwa um eine 
Uberfüllung des Magens, denn wir 
können sehr wohl von einer ande
ren Speise noch genügend vertragen. 

Entsprechend gilt von der psy
chischen Ubersättigung. Wenn wir 
immer wieder dieselbe Arbeit, die 
eine willentliche Anstrengung von 
uns fordert und deren Ende in be
grenzter Zeit nicht abzusehen ist, 
durchführen müssen, kommt es zur 
1 eis tun g s m ä ß i gen Ubersätti
gong. Wir haben dann das Gefühl, 
auf der Stelle zu treten, ohne dem 
Ziel näher zu kommen. 

Auch im sozialen Bereich fin
den wir Ubersättigungserscheinun
gen. Wenn jemand gezwungen ist, 
immer mit denselben Personen um
zugehen, so wird in individuell ver
schiedenem Ausmaß bald der Zeit
punkt erreicht, an dem die oben ge
schilderten Phänomene auftreten. 
Die Notwendigkeit, längere Zeit in 
<lern gleichen sozialen Milieu zu le
ben, kann dabei einmal mehr äußer
lich begründet sein, wie z. B. in ei-

nem Gefängnis oder einem Lager, 
oder sie kann konventionell, durch 
Sitte und Brauch sich ergeben ha
ben, wie wir dM beim Beispiel der 
Ehe gesehen haben. 

Alle sozialen Gebilde, die enge 
Verbundenheit von Personen mit 
sich bringen, Gruppen, Freundschaf
ten, Paarverhältnisse oder auch Be
rufs- und Interessengemeinschaften 
zeigen trüher oder später Ubersätti
gungserscheinungen, die eine Ten
denz zum Zerfall des Kollektivs an
zeigen, wenn auch äußere Notwen
digkeiten seinen Weiterbestand häu
fig erzwingen. Ein solcher Zerfall 
wird allerdings nicht selten durch 
spontan auftretende innere Umstruk
turierungen aufgehalten oder unter
bunden, indem z. B. neue Personen 
oder Sachbezüge bedeutungsvoll 
werden und das Kollektiv \vie auch 
die RoHe der ~igenen Persönlich
keit dann in einem neuen Licht er
scheinen. 
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Aber es brauchen noch nicht ein
mal Personen zu sein, mit denen 
wir uns auseinandersetzen. Die so
ziale Lage kann zur Ubersättigung 
führen, auch wenn wir ständig mit 
uns selbst fertig werden müssen. 
DM geschieht beispielsweise, wenn 
wir allein sind und in verhältnismä
ßig eintöniger Umgebung nicht ge
nügend Möglichkeiten der Ablenkung 
haben, sondern uns immer wieder 
auf gleiche Art zu beschäftigen ge
zwungen sehen (Einzelhaft; vgl. 
Fallt a). Als "Budenangst" hat wohl 
schon jeder etwas derartiges erlebt. 

5. 

Ubersättigung erscheint so nicht 
nur als ein Symptom, sondern als 



eine "Kraft", eln dynamischer Fak
tor, der zu ganz bestimmten Ver
haltens- und Erlebnisweisen führt. 
Welches sind nun, ganz allgemein 
gesprochen, ihre Wirkungen? 

a) Auf leistungsmäßigem Gebiet 
sehen wir eine Verschlechterung 
der Arbeitsleistung, Nachlassen der 
Initiative und Ermüdungserscheinun
gen. Daß es sich nicht um eine phy
sische Ermüdung infolge zu anstren
gender Arbeit handelt, geht daraus 
hervor, daß die übersättigte Person 
trotz stärkster "Ermüdung", wie 
man nachweisen kann, durchaus in 
der Lage ist, eine andere, hochqua
lifizierte Arbeit ausdauernd und mit 
Erfolg durchzuführen. Und z'war 
kann diese andere Arbeit unter Um
ständen genau dieselben Tätigkeiten, 
Bewegungen usw. erforderlich ma
chen, wie die Arbeit, die zur Uber
sättigung Anlaß gegeben hat. Sie 
muß nur eine andere B e d eu tun g 
für die Person haben und ihr irgend
wie sinnvoller, zu einem Ziel füh
rend erscheinen. 

Im sozialen Bereich sehen wir: 
Das soziale Verständnis läßt nach; 
der Ausdruck des anderen, seine 
unausgesprochenen Absichten, Wün
sche und Gefühle werden nicht mehr 
verstanden, oft geradezu mißver
standen; die Geschicklichkeit des 
Umgangs mit anderen Personen 
läßt zu wiinschen übrig, insbeson
dere wenn vorher auf Verbindlich
lichkeit und disziplinierte Formen 
Wert gelegt worden ist (Fall 2 g). 
Erlebnismäßig zeigt sicb eine gegen 
diese andere Person immer stärker 
werdende Abneigung. Man hat sie 
wie auch die gesamte Umgebung 
einfach "satt". 

b) Es besteht die Tendenz, stch 
mit Dingen zu beschäftigen, die der 
gegenwärtigen Arbeit oder dem ge
genwärtigen sozialen Milieu mög
lichst fern liegen. Es entsteht bei
spielsweise ein Interesse für etwas; 
an dem man früher einmal, jn ande
ren Situationen, Gefallen gefunden 
hat (1 cl. Unter Umständen erfolgt 
eine ganz neue Akzentuierung und 
Bewertung der Umwelt: Dinge wer
den plötzlich bedeutungsvoll, die 
vorher nicht beachtet wurden und 
keine psychologische Realität dar
stellten. Dasselbe gilt für Personen, 
die jetzt in neuen Zusammenhängen 
gesehen werden. Vgl. z. B. Fall 1 d: 
Die plötzlich entdeckte Liebe zu den 
Eltern stellt gewissermaßen die 
kindliche Verbundenheit mit ihnen 
wieder her und dürfte wenig nach
haltige Bedeutung haben. Sie hat 
zugleich einen gewissen Ersatzcha
rakter für die mangelnde Möglich
keit, Zuneigung anderen Personen 
gegenüber in der augenblicklichen 
Lage zu zeigen. Solche merkwürdig 
ausgeprägten Interessen finden wir 
auch im Fall 2 d und 2 i. Gerade in 
der Gefangenschaft ist eine Beschäf
tigung mit Dingen, an denen man in 
der Freiheit wohl kaum Gefallen 
gefunden hätte, nicht selten. (Sie 
kann natürlich auch aus ganz an
deren Gründen wie Ubersättigung 
erfolgen.) 

Recht häufig ist in Ubersiittigungs
situationen die Neigung zu soge
nannten Vorschubhandlungen. Um 
der übersättigenden Situation wenig
stens eine Zeit lang aus dem Wege 
gehen zu können (wenn man sich 
ihr schon nicht ganz entziehen kann), 
wendet man sich betont irgendwel-



chen Nebenbeschäftigungen zu. Wenn 
dle geistige Arbeit am Schreibtisch 
übersättigend wirkt, werden bei
spielsweise Bleistiftanspitzen oder 
ziemlich belanglose Registraturar
beitenmit besondererHingabe und un
ter besonderem Zeitaufwand durch
geführt. 

Auch wenn es nicht gerade Vor
schubhandlungen sind, zeigt sich 
häufig dle Tendenz, etwas anderes 
zu tun, darin, daß der Akzent der 
Betätigung auf ein anderes Gebiet 
(etwa der sozialen Auseinanderset
zung) verlegt wird. So z. B. im Fall 
2 f: Es war für den Gefangenen ir
gendwie erleichternd, aus nicht ge
rade bedeutungsvollem Anlaß in 
umfangreiche Verhandlungen und 
Auseinandersetzungen mit allen mög
lichen Personen zu treten. 

Im ersten Stadium der Ubersätti
gung tritt gewöhnlich noch nicht die 
Beschäftigung mit ganz fernliegen
den Dingen auf, sondern eine Ten
denz zur Variation bzw. eine aH
mäh I i ch e Verschiebung des inter
esses. Das läßt sich schon an klein
sten Beispielen zeigen: Wenn je
mand Tüten klebt, so macht sich 
nach einiger Zeit (eben iil der er
sten Sättigungsphase) etwa die Nei
gung bemerkbar, die Abfolge der 
einzelnen Verrichtungen zu verän
dern, indem er bestimmte rhytmi
sche Gliederungen einführt oder sich 
kurzfristige Arbeitspensen setzt oder 
dle Reihenfolge der Handbewegun
gen ändert usw. Kleine Betrügereien 
sind dann nicht selten. Es "kommt 
einem nicht mehr an" auf präzise, 
gewissenhafte, eigene Arbeit. 

c) Affektive Gereiztheit als Uber
sättigungs erscheinung ist in unse-
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ren Beispielen wohl deutlich gewor
den. Sie kann . dem individuellen 
Charakter der Person entsprechend 
mehr nach au 13 e n in Erscheinung 
treten in Form von Streitigkeiten, 
Zänkereien, Wut, Neigung zu Que
rulantentum, ständlgenBeschwerden, 
in hochübersättigten Situationen 
durch Selbstmord oder gar Mord 
( 2 a und g). Auseinandersetzungen 
mit Anstaltspersonal sind häufig 
reine Ubersättigungserscheinungen, 
wobei sich gewöhnlich bei d e Part
ner mehr oder weniger stark in dle
sem Zustand befinden (1 e, f, g). Eine 
gewisse Entspannung vom Ubersät
tigungsdruck wird unter Umständen 
dann mehr oder weniger "absicht
lich" durch Provokation hervorgeru
fen (vgI. 2 c, wo dle Vorhaltungen 
des Anstaltspersonals bewußt unbe
achtet bleiben, sowie 2 e). Ein rich
tiger "Krach" wirkt in solchen Si
tuationen oft ausgesprochen erleich
ternd, wie jeder weiß. 

Die affektive Beteiligung kann 
sich aber auch nach in ne n aus
wirken, z. B. in Neigung zur Ver
stimmung, Depression und insbe
sondere in einer Verstärkung des 
bei Häftlingen sich ja häufig ent
wickelnden Ressentiments gegen 
übergeordnete Personen und Behör
den, gegen Staat, Gott und alle Welt 
(vgl. 2 b, wo eine an sich längst ver
gessene und begrabene Haßeinstel
lung in dleser übersättigten Situa
tion plötzlich wieder aktuell wird; 
ferner 2 h). Ganz allgemein besteht 
eine Tendenz, auf irgendeine Art 
und Weise "aus dem Felde zu ge
hen", d. h. sich der gegenwärtigen 
Arbeit oder sozialen Situation zu 
entziehen. 



6. 
Sättigungsfähig sind, wie ange

deutet, nicht nur einzelne Personen, 
sondern auch Kollektive aller Art. 
So ist hinlänglich bekannt, daß in 
unter sozialem Druck stehenden Kol
lektiven (Gefangene, Heiminsassen, 
SchiHsbesatzungen auf langer Fahrt, 
Schulklassen usw.) meist in gewis
sen Phasen sich Unbotmäßigkeiten, 
Revolten u. ä. zeigen, die beträcht
liche Spannungen erkennen lassen. 
Diese Spannungen kündigen sich 
manchmal durch die oben erwähn
ten Phänomene der Gereiztheit, des 
Widerstandes usw. vorher an, oft 
bleiben sie aber la t e n t und wer
den zunächst übersehen, bis es aus 
geringfügigem Anlaß plötzlich zur 
Entladung kommt mit manchmal 
katastrophalen Folgen (in Fall 3 sind 
solche Folgen einer übersättigenden 
Situation mit trivialem Anlaß ge
schildert). Die Angehörigen eines 
so übersättigten Kollektivs, das 
ursprünglich den Charakter einer 
Gemeinschaft oder Gruppe hatte, in 
dem sich alle zueinandergehörig 
fühlten, geraten dann -psycholo
gisch gesprochen - in einen "Mas
senzustand", in dem ihre bewußte 
Beteiligung und damit auch ihre 
Verantwortlichkeitherabgesetzt sind. 
Gerüchte und völlig unsinnige Be
hauptungen spielen in solchen Mas
sensituationen oft eine wesentliche 
Rolle und werden kritiklos hinge
nommen. Einem Massenzustand kann 
sich normalerweise kaum jemand 
entziehen. Es kommt dabei oft zu 
blinder, dranghafter, rücksichtsloser, 
und sinnloser Entladung, so als ob ein 
Funke in ein Pulverfaß gefallen 
wäre. 

7. 
Bei welJaen Persönlü:hkeiten und in welchen 
Situationen tritt nun Obersättigung auf'! 

Grundsätzlich bei allen normalen 
Personen, wenn auch in individuell 
verschiedener Anlaufszeit und ver
schiedenen Ausdrucksformen. Es hat 
den Anschein, daß gerade differen
zierte und intelligente Personen be
sonders stark und schnell von ihr 
betroffen werden (1 b), und zwar 
vornehmlich dann, wenn es sich um 
Tätigkeiten handelt, die den Einsatz 
des Willens erfordern, oder dann, 
wenn der soziale Verband, in dem 
sie sich befinden, keine Möglichkei
tenneuerGruppierungundStrukturie
rung bietet. Schwerkranke, Schwach~ 
sinnige und bestimmte Psychopa
then sind dagegen meist garnicht 
oder kaum sättigungsfähig. 

Monotone Beschäftigung, zum Bei
spiel Fließbandarbeit, erzeugt im all
gemeinen keine Ubersättigung, weil 
die Arbeit gewohnheitsmäßig, ohne 
Willenseinsatz und ohne besondere, 
sich steigernde Ansprüche an eigene 
Leistungen erfolgt und der psycho
logische Akzent auf einem anderen 
Gebiet, etwa dem Geldverdienen, 
liegt. 

Wie erwähnt, beeinflußt bis zu ei
nem gewissen Grade die individu
elle Eigenart (der Charakter) das 
Entstehen der Ubersättigung und 
ihrer Erscheinungsformen; einmal 
indem sensible, empfindsame, sehr 
bewußt lebende und erlebende Per
sonen leichter zu übersättigen sind, 
zum anderen, weil besonders aktiven, 
verstimmbaren, geltungsbedürftigen, 
ressentimentgeladenen usw. Perso
nen die Ubersättigung sich vornehm-



lich dieser Eigenschaft gemäß äu
ßert und dementsprechend zu Ag
gressionen, Verstimmungen, Angebe
reien, Protest u. a. führt. Stimmungs
labile Persönlichkeiten sind dann et
wa in der Phase der Gedrücktheit, 
d. h. der Verstimmung, besonders 
zur Ubersättigung geneigt. Manches, 
was mit dem Etikett "Haftpsychose" 
versehen wird, 1st weiter nichts als 
eine durch Ubersättigung hervorge
rufene Verstärkung von Persönlich
keitszügen meist psychopathischer 
oder neurotischer Art. 

Auch bei unseren oben geschil
derten Fällen handelt es sich teil
weise nur um Verstärkung von 
Verhaltensweisen, deren Zustande
kommen noch ganz andere psycho
logische Faktoren voraussetzt. So 
ist G. J. (Fall 1) z. B. in jeder Situ
ation, die er nicht ganz überblickt 
und meistert, zu einer nervösen Hast 
geneigt und unzufrieden mit seiner 
Lage. Die Ubersättigungssituation 
beschleunigt und verstärkt diesen 
Prozeß lediglich. Dagegen sind die 
Vorgänge im Erziehungsheim in Vol
terra reine Ubersättigungserschei
nungen, die nur in geringem Umfang 
auf die individuellen Eigenarten der 
Heiminsassen zurückgeführt werden 
können. 

Der Ubersättigungsdruck steigt im 
allgemeinen nicht kontinuierlich, son
dern phasenhaft, d. h. imt An- und 
Abschwellungen, allmählich an. 

8. 
Was gibt es fiir Maßnahmen gegen 

Ubersätligung? 

Von durchgreifender Wirkung ist 
nur die (wenigstens zeitweilige) Ent
fernung aus der Situation, die zu 

ihrer Entstehung Veranlassung gab. 
Ferien und Urlaub haben normaler
weise die Aufgabe, vom Ubersätti
gungsdruck in der Arbeit oder der 
Familie oder einem anderen sozia
len Kollektiv zu befreien, indem neue 
Bezüge und Interessen geschaffen 
werden. Liebhabereien, Steckenpfer
de haben ort dieselbe Funktion. 

Im Gefängnis ist die Herausnahme 
aus dem sozialen Verband kaum ein
mal durchführbar. Es bleibt also nur 
die Entlastung durch t eil w eis e 
entspannende Tätigkeiten, wie (für 
den Getangenen)durch sinnvollereAr
beit, Veranstaltungen, Liebhabereien, 
Aussprachen u.ä., die möglichst nicht 
in unmittelbaremZusammennang mit 
dem Gefängnisaufenthalt stehen. Wir 
verstehen nun auch, daß für Gefan
gene die Beschäftigung mit wirk
lichkeitsfernen bzw. irrealen Perso
nen oder Situationen oder Arbeiten 
einen Ersatz füf die nicht vollstän
dig zu erreichende Entspannung vom 
Ubersättigungsdruck darstellenkann. 
Der Tagtraum ist solch eine irreale 
Situation, die der Ubersättigung vor
übergehend entgegenwirkt. In ihm 
wird beispielsweise die zerfallende 
Gemeinschaft oder Gruppe erlebnis
mäßig, wenn auch nicht tatsächlich, 
wiederhergestellt. Eine völlige Ent
spannung ist wohl nie möglich, da 
die Ge sam t s i t u a ti 0 n des "Im Ge
fängnis-Seins" letzten Endes immer 
gegenüber solchen (ersatzweisen) 
Teilentspannungen dominiert. Ge
waltsame Unterdrückung von Uber
sättigungserscheinungen schafft ei
nen inneren Uberdruck, der früher 
oder später zum Ausbruch kommt, 
in besonders gefährlicher Weise dann, 
wenn mehrere Personen in ähnlich 



hochgespannter Form sich zusam
menfinden. 

Eine Verringerung des tlbersätti
gungsdruckes kann oft dann erreicht 
werden, wenn beispielsweise ein jun
ger Gefangener in eine ihm Freude 
machende Lehrausbildung kommt. 
Das Erlebnis von Erfolgen und Miß
erfolgen als Resultat der eigenen 
Leistung, die sich steigernden An
sprüche und insbesondere die Be
zogenheit auf eine Zukunft außer
halb der Strafanstalt bewirken so 
mannigfache neue soziale Hinwen
dungen und Bezüge, daß ein "Auf-der
Stelle-Treten", eine ausweglose Si
tuation nicht mehr so leicht erlebt 
wird. 

9. 
Wie sollen wir also Obersältigungsersdrei. 

nungen bei der Beurteilllng 
(~.B.für Gnadengesudre) bewerten? 

Viele" Vorfälle", "Meldungen" usw., 
mit denen die Akten gefüllt sind, las
sen sich unschwer aut Ubersätti
gungssituationen zurückführen und 
haben keinerlei Bedeutung für den 
Charakter und die Prognose der 
Persönlichkeit. Oft Hißt die Ubersät
tigung bestimmte PersönUchkeitszü
ge prägnanter in Erscheinung tre-

ten, ohne daß dies aber letzten En
des für die Zukunft, insbesondere 
die etwaige Kriminalität, von Wich
tigkeit wäre. Ein sehr aktiver oder 
affektiv leicht erregbarer Mensch 
wird notwendigerweise in einer sol
chen Situation auffälligere Ubersätti
gungssymptome zeigen und daher 
sich auch unangenehmer bemerkbar 
machen, als ein Schwächling oder ru
higer Mensch, der vielleicht in Tag
träumereien oder Briefen oder Bü
chern eine gewisse Entspannung 
findet. 

Eine eindeutige Abgrenzung von 
Ubersättigungserscheinungen und 
bleibenden Charakterzügen ist so
mit nur selten durchführbar und 
setzt sehr genaue Kenntnis der Per
sönlichkeit, insbesondere auch in 
der Zeit vor der Verhaftung, voraus. 

Es empfiehlt sich also grundsätz
lich, eine Uberwertung von Uber
sättigungs erscheinungen zu vermei
den und ihnen bei der Beurteilung 
von Gefangenen nur dann Bedeutung 
zukommen zu lassen, wenn durch 
sie der Charakter des Häftlings be
sonders prägnant - in positiver wie 
negativer Richtung - zum Ausdruck 
kommt. 

Was du an Liebe aufbringst und verströmst, das wird 

ein Same, aus dem neue Liebe, neues Leben blüht, irgendwo. 

Du hast gar keine Ahnung, wie weit dein Leben wirkt auf 

unsimtbaren Wegen, durm das Dunkel hin. P. Lippert. 
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Bericht über meine Studienreise 
in die Vereinigten Staaten vom 516. 9. 1950 bis 516. 11. 1950 

von 

Staat .. nwalt Rou Eaker, Vorsitaender des Parole.ullohu .. e. für da. Land He.sen. 

Das von der Regierung der Ver
einigten Staaten durchgeführte Aus
tauschprogramm ermöglichte mir 
eine Informationsreise nach den Ver
einigten Staaten. Ich trat sie am 
26.9.1950 mit einer Gruppe von 8 deut
schen Gefängnisbeamten vom Flug
hafen Frankfurt/M. mit einem großen 
Passagierflugzeug an und traf am 
nächsten Nachmittag in New York 
ein. Am Tage darauf reisten wir mit 
der Bahn nach WASHlNGTON. Dort 
wurden wir im Federal Bureau of 
Prisons (Direktor des Bundesgefäng
niswesens) begrüßt und über die Ar
beit dieser Behörde sowie über die 
Organisation des gesamten Bundes
gefängniswesens orientiert. 

Die kommende Woche galt einer 
allgemeinen Information über alle 
Gebiete des öffentlichen Lebens in 
den Vereinigten Staaten. Die Vor
trä.ge waren vom State Department 
veranstaltet und wurden zum Teil 
von emigrierten deutschen Persön
lichkeiten, Professoren, Wirtschaft
lern, hohen Ministerialbeamten und 
Geistlichen, teils in deutscher Spra
che, teils von Dolmetschern und mit
tels Kopfhörer übertragen, gehalten. 
Sie erstreckten sich auf folgende 
Einzelgebiete : 
Geschichte und Geographie des 

Landes, 
Staatsgedanke und Staatsaufbau, 
Wirtschaftliche und soziale Probleme, 
Schulwesen (mit Besichtigung einer 

Höheren Schule), 

Presse und Rundfunk, 
Religiöses Leben, 
Wohnungswesen und Kultivierung 

rückständiger Gebiete, 
Parteien und Gewerkschaften. 
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Durch Filme und Führungen zu 
den Repräsentationsgebäuden und 
den historischen Erinnerungsstätten 
wurden die Vorträge anschaulich 
gemacht. Sie hatten durchweg ho
hes Niveau und die Probleme wur
den in aller Offenheit behandelt, so 
daß wir nach einer Woche nicht 
nur Kenntnis von dem erstaunlichen 
Aufschwung des jungen Kontinents 
in wirtschaftlicher, kultureller und 
sozialer Beziehung, sondern auch 
von den Problemen, die noch der 
Lösung harren, hatten. Auf die ein
zelnen Vorträge einzugehen ist im 
Rahmen meines Berichtes nicht 
möglich. 

In der darauffolgenden Woche be
gann das eigentliche Fachprogramm, 
das sich für mich hauptsächlich auf 
das Studium des Parole -Verfahrens 
bezog. Die übrigen Teilnehmer mei
ner Gruppe verließen WASHINGTON 
zu einer 4 wöchentlichen Besich
tigungsreise zu amerikanischen Straf
anstalten. Mein Programm sah zu
nächst für 1 Woche die Information 
in einer Jugendstrafanstalt, trai
ning school for boys, in W ASHlNG
TON, vor. Der Aufenthalt sollte mir 
in der Hauptsache einen Einblick 
in die vorbereitende Arbeit der Pa
role in den amerikanischen Straf-



anstalten vermitteln. Die Jugend
strafanstalt ist schon 1876 entstan
den und wird trotzdem allen Anfor
derungen eines modernen Strafvoll
zugs gerecht. Das große Interesse, 
das die Vereinigten Staaten an der 
Rehabilltierung jugendlicher Krimi
neHer haben, ergibt sich allein da
raus, daß für ca. 350 Insassen ein 
Stab von 165 Beamten zur Verfü
gung steht und ausgezeichnete Vor
kehrungen für nachholende und er
gänzende, auch höhere Schulbildung, 
sowie für viele Arten berußicher 
Ausbildung mit ausgezeichneten 
Lehrkräften, getroffen sind. 

Für die Parolearbeit in den Straf
anstalten stehen mehrere hauptamt
liche Parolebeamte zur Verfügung, 
die durch Mitwirkung an der "Clas
sification" die Paroleentlassung vor
bereiten und sich mit dem Gefan
genen, seiner FamlIie, dem zukünf
tigen Arbeitgeber oder WohHahrts
verbänden zur AufsteHung eines 
Paroleplanes (Wohnung, Arbeit) in 
Verbindung setzen. Den Parolebe
amten in den Gefängnissen obliegt 
gleichzeitig die Uberwachung der 
Parolierten am Ort oder in der nä
heren Umgebung der Strafanstalt. 

Besonders bemerkenswert erschien 
mir während meines Aufenthaltes In 
der training school die stark indivi
dualisierte Durchführung des Straf
voHzugs sowie die Aufrechterhaltung 
enger Verbindungen zwischen dem 
Gefangenen und der Außenwelt. Je
der gefangene Jugendliche, der am 
Ort der Strafanstalt keine Verwand
ten hat, erhält einen freiwilligen 
Sponsor (Beistand) aus den Bürgern 
der Stadt, der ihn besucht, der ihm 
schreibt und Pakete schickt und dem 
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sogar ein sonntäglicher Ausgang 
mit dem Gefangenen in die Stadt 
gestattet ist. Die Sicherungsvorkeh
rungen in der Anstalt waren sehr 
gering. 

Die nächste Woche galt der Infor
mation bei dem Parole Board der 
amerikanischen Bundesjustiz in WA
SHINGTON. Der Board besteht seit 
1930 und seine 5 hauptamtlichen Mit
glieder werden für eine 2- bis 6jäh
rige Dienstzeit vom Präsidenten der 
Vereinigten Staaten auf Vorschlag 
des US Attorney General (Justiz
minister) bestellt. Dem Board ist 
ein Exekutivbeamter zur Durchfüh
rung der Uberwachungsarbeit für 
die auf Parole Entlassenen beige
ordnet. Der Board entscheidet in 
völliger Unabhängigkeit als einzige 
Instanz für alle von amerikanischen 
Bundesgerichten abgeurteilten Straf
gefangenen. Das Material, das der 
Parole Board für seine Entscheidung 
zur Verfügung hat, besteht aus ei
ner umfangreichen Sammlung aller 
wesentlichen Tatsachen in der Le
bensgeschichte des Täters, über sei
nen sozialen Hintergrund, seine Vor
strafen, über die Umstände seiner 
Tat. Auch liegen ärztliche, psycho
logische und notfalls psychiatrische 
Gutachten über die Persönlichkeit 
des ParolegesuchsteHers vor. Ein 
umfangreicher Bericht der Strafan
stalt gibt Aufschluß über die Ent
wicklung, die der Gefangene dort 
genommen hat, und welche Fort
schritte er in der Schul- und Berufs
ausbildung gemacht hat. Die Gerichts
akten oder das Urteil stehen dem 
Parole Board nicht zur Verfügung. 
Das wesentliche Ergebnis der Ver
handlung ist jedoch aus dem Bericht 



der Staatsanwaltschaft an den Di
rektor des Gefängniswesens bei Ein
leitung des Strafvollzugs zu ersehen. 
Auch eine Stellungnahme des Ge
richts oder der Staatsanwaltschaft 
sind nicht zwingend vorgeschrieben. 

Meine Information erstreckte sich 
auf das Studium der gesetzlichen 
Grundlagen, auf Akten und auf per
sönliche Aussprachen mit Mitglie
dern des Parole Board über die 
Grundsätze, die für die Entscheidung 
des Parole-Verfahrens richtungge
bend sind. Auch Literatur, besonders 
über die geschichtliche Entwicklung 
des Parole-Verfahrens, und über 
den Stand der Parole in den Bun
desstaaten, sowie statistisches Ma
terial wurden mir zur Verfügung 
gestellt. Weitere Einzelheiten folgen 
in meinem speziellen Bericht über 
das Parole-Verfahren in den Ver
einigten Staaten. 

Die folgende Woche verbrachte 
ich zur Information im Büro des 
Chief Probation Officer bei dem Ober
sten Gerichtshofin WASHINGTON. 
Diese Behörde führt die Aufsicht 
über die fachliche Arbeit und über 
die fachliche Aus- und Weiterbildung 
der Probation Officers, die Angestellte 
der Gerichte sind und denen außer 
der Erforschung der Lebensgeschich
te des Rechtsbrechers für den Ge
brauch des Gerichts, der Strafan
anstalt, des Parole Boards, auch die 
überwachung der Paroleentlasse
nen, soweit diese nicht an den Ort 
der Strafanstalt entlassen worden 
sind, obliegt. Die Probation Officers 
haben in der Regel eine College
Ausbildung und eine ljährige prak
tische Tätigkeit auf sozialem Gebiet 
hinter sich. Soweit sie nicht über 
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diese Normalausbildung verfügen, 
werden sie in Fortbildungskursen 
und periodischen Schulungstreffen 
weiter gebildet. Einer gründlichen 
Ausbildung und Weiterbildung wird 
großes Gewicht beigemessen. 

Die nächste Woche galt der In
formation über die Arbeit eines Pro
bation Officers. Ich begab mich zu 
diesem Zweck zum Büro des Proba
tion Officers bei dem Districtgericht 
in BALTIMORE, einer großen Indu
striestadt, der mich dort über die 
Arbeitsweise der aus noch weiteren 
4 Probation Officers bestehenden Be
hörde, informierte. Nach Erhebung 
einer Anklage werden in jedem Fal
le von einem Probation OHicer über 
den sozialen Hintergrund und alle 
für die Beurteilung der Persönlich
keit des Täters wichtigen Tatsachen 
eingehende Ermittlungen angestellt. 
Zu diesem Zwecke sind ausgedehnte 
Autofahrten an den Wohnort des Tä
ters erforderlich. Ich nahm auch an 
Besuchsfahrten zum Zwecke der 
überwachung von Paroleentlassun
gen im StaateMARYLAND teil. 

Das ursprünglich für mich auf
gestellte Parole-Programm war da
mit erschöpft. Durch Vermittlung des 
Chief-Probation-Officer wurde mir ein 
Einblick in die Gerichtsorganisation 
und das Gerichtsverfahren ermög
licht. Ich nahm an Verhandlungen des 
Niederen Gerichts, des Districtge
richts, des Appellationsgerichts, des 
Jugendgerichts und des Supreme 
Court teil. Außerdem studierte ich ein
gehend die Tätigkeit der Staatsan
waltschaft bei dem District Court in 
WASHINGTON und hatte dort eine 
sehr aufschlußreiche Aussprache mit 
dem dortigen US District Attorney 



(Oberstaatsanwalt). Schließlich lernte 
ich noch die Organisation des Justice 
Department (Justizministerium) so
wie das Federal Bureau of Investiga
tion, einer straff organisierten, zen
tralisierten und mit modernsten Mit
teln der Kriminaltecbnik ausgestat
teten Bundespolizei, kennen. Letzte
re verfügt unter anderem über eine 
Sammlung von 115 Millionen Finger
abdrücken. 

Die letzten Tage meines Aufent
haltes verbrachte ich in NEW YORK. 
Dort hatte ich durch Vermittlung 
des Chief Probation Officer in WA
SmNGTON aufschlußreiche Ausspra
chen mit Mitgliedern der Parole
u. Probation-Association, einer in den 
Vereinigten Staaten bestehenden 
privaten Organisation, die den Pa
role-Gedanken moralisch und wis
senschaftlich unterstützt. Sie gibt 
periodisch Zeitschriften und fachli
che Informationen heraus und un
terrichtet die öffentlichkeit lautend 
über alle Fragen der Weiterentwick
lung des Strafvollzuges einschließ
lich seiner Teilgebiete Parole und 
Probation. Eine Rücksprache mit 
dem Probation Officer für den Be
reich der City unterrichtete mich 
über die besonderen Verhältnisse der 
Paroleüberwachung in der Weltstadt. 

Am letzten Tag fand ein Treffen 
mit den 8 Gefängnisbeamten, mit de
nen ich die Reise angetreten hatte, 
im Untersuchungsgefängnis von New 
York statt. Hier referierte jeder der 
Teilnehmer mündlich über seine Er
fahrungen und Eindrücke während 
seiner Reise in englischer Sprache. 
Der Rückflug erfolgte am 26. 11. 50 
morgens. 
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Die Organisation der Informations
reise durch die amerikanischen Be
hörden in Deutschland und in den 
Vereinigten Staaten war ausgezeich
net und ermöglichte einen reibungs
losen Verlauf der Reise. Das Pro
gramm war meinen besonderen in
teressen angepaßt und wurde durch 
seine Ausdehnung auf das Gerichts
wesen noch umfassender gestaltet. 
Die Aufnahme bei sämtlichen Be
hörden war bei weitem herzlicher 
und hilfsbereiter als es die Höflich
keit gebot, so daß mir auch Einblick 
in das Privatleben ermöglicht wur
de. Durch den Besuch der zahlrei
chen Museen, Bibliotheken, Archive, 
guter Konzerte usw. erhleltich Kennt
nis von dem kulturellen Stand. Es 
wäre wünschenswert, wenn noch 
recht vielen Deutschen die Gelegen
heit geboten würde, die Amerikaner 
in ihrer Heimat kennen zu lernen, 
um gegenseitig fruchtbaren Gedan
kenaustausch zu pflegen, was be
sonders zur Beseitigung von Miß
verständnissen und Vorurteilen von 
Nutzen ist. 

Zum Schluß habe ich noch der 
amerikanischen Regierung und al
len Behörden und Beamten, die an 
der Organisation und dem Gelingen 
meiner Reise mitgewirkt haben, mei
nen Dank auszusprechen. Mein be
sonderer Dank gilt den Herren Chap
pel, Chief Proba.tion OHicer beim Su
preme Court, Mr. Glover, Mitglied 
des Parole Board in Washington u. 
Mr. Landis, Chief Probation Officer 
in Baltimore, für die besonders herz
liche Unterstützung und wertvollen 
Informationen. 

Ein Bericht über das amerikanische 
Parole-Verfahren folgt anschließend. 



Das Paroleverfahren in den Vereinigten Slaalen 
von 

SIeebenweIl RoU Eaker, Vorsitl8nder des Parolaaal.ohal.el in Heuen. 

I. 
Die Bezeichnung "Parole" stammt 

aus dem französischen "Parole d'hon
neur" und wird in England und in 
den Vereinigten Staaten für die be
dingte Entlassung von Strafgefan
genen nach der Verbüßung eines 
Teiles ihrer Strafe gebraucht. Die 
Gefangenen geben ihr Wort (prak
tisch verpflichten sie sich unter
schriftlich), bis zum Ablauf ihrer 
Strafzeit bestimmte Bedingungen 
einzuhalten und sich auch einer 
Kontrolle hierüber zu unterwerfen. 
Bei ernsthaftem Verstoß gegen eine 
dieser Bedingungen gehen sie der 
Vergünstigung der vorzeitigen Ent
lassung verlustig. 

Parole ist zu unterscheiden von 
"Pardon" (Strafaufhebung) und Com
mutation 01 Sentence (Strafherabset
zung). Beide sind reine Gnadenakte. 
Parole ist auch verschieden von 
"Probation", die vom Gericht ge
währt werden kann und welche die 
Aussetzung des Strafausspruches 
oder der Strafvollstreckung unter 
Auferlegung einer Bewährungsfrist 
und fortdauernder Kontrolle wäh
rend der Bewährungsfrist zum Ge
genstand hat. Schließlich ist die Pa
role zu unterscheiden von der be
dingten Entlassung (Good-Time), die 
bei guter Führung in der Strafan
stalt automatisch für einen Bruch
teil der Strafzeitgewährt werden muß. 

Die Paroleentlassung k an n von 
der Exekutivbehörde (parole Board) 
bewilligt werden und die Zeit in 
der Freiheit bis zum eigentlichen 
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Strafende gilt als letzte Stufe eines 
progressiven Strafvollzugs. Der Ge
fangene ist zwar in die Gesellschaft 
entlassen, aber mit einer begrenzten 
Freiheit und unter Aufsicht. 

In der Strafanstalt wurde er für 
das Gemeinschaftsleben in der An
stalt, nicht aber für ein Leben in 
der Freiheit erzogen; er sieht sich 
nach der Entlassung einem Vorurteil 
seiner Mitbürger und der Schwie
rigkeit des Wiederaufbaus seiner 
Existenz gegenüber und neigt des
halb gerade in der ersten Zeit nach 
der Entlassung zu neuen Gesetzes
verstößen. Er bedarf in dieser Zeit 
daher besonders der Hilfe und Füh
rung, um die Gesellschaft vor neuen 
Schäden zu bewahren. In dieser 
Ubergangszeit mit Beschränkungen 
und fortdauerndem EinDuß der Voll
zugsbehörde soll sich der eigentli
che Prozeß der Wiederanpassung 
und Rehabilltierung vollziehen, den 
das unnatürliche Leben in der Anstalt 
nicht erreichen kann. Vor der Ent
lassung sind Vorkehrungen zu tref
fen, daß der Gefangene in geord
nete Verhältnisse zurückkehrt, damit 
nicht durch Einflüsse eines ungün
stigen Milieus dem Entlassenen und 
durch ihn der Gesellschaft neue Ge
fahren erwachsen. 

Einmal öffnet sich das Gefängnis
tor für jeden Gefangenen und er 
kehrt in die Gesellschaft zurück und 
die Frage ist leicht zu beantworten, 
wodurch die Gesellschaft besser ge
schützt ist: Durch eine bedingte Ent
lassung mit Vorkehrungen für an-



gemessene Lebensbedingungen und 
mit fortdauernder Aufsicht oder 
durch Endverbüßung ohne solche 
Vorkehrungen und ohne die Mög
lichkeit einer behördlichen Einfluß
nahme. Die Gefängnishaft ist eine 
kostspielige und vom erzieherischen 
Standpunkt aus nicht immer erfolg
reiche Kur. Sie sollte deshalb kei
nesfalls länger währen, als sie zur 
Sicherung der Gesellschaft unver
meidlich ist. Darüber hinaus kann 
der Zustand einer "geminderten Frei
heit" ebenso Fortsetzung der Sühne 
wie eine erfolgversprechende Form 
der Wiedereingliederung des Rechts
brechers in die Gesellschaft sein. 

n. 
IDstorisch gesehen geht das Pa

role -Verfahren auf die liberalen 
Ideen um die Wende des 18. Jahr
hunderts zurück, die zu einer allge
meinen Humanisierung des Straf
vollzugs führte.. In den Vereinigten 
Staaten wurden schon 1817 Vor
kehrungen getroffen für eine vor
zeitige Entlassung von Strafgefan
genen für zufriedenstellende Führung 
und Arbeitsleistung im Gefängnis. 
Ein englisches Gesetz aus dem Jahre 
1853 gestattet die bedingte Entlas
sung von Strafgefangenen durch das 
sogenannte '''ricket 01 release" und 
in Irland vertrat Sir William CROF
TON den Standpunkt seit dem Jahre 
1854, daß die Freiheitsstrafe nicht 
nur eine reine Einsperrung, sondern 
auch eine Besserung zum Ziel haben 
müsse. Das sogenannte irische Sy
stem mit seinem stufenweisen Straf
vollzug sah die bedingte Entlassung 
als letzte Stufe des progressiven 
Strafvollzugs vor. CROFTONS Gedan
ken lagen auch der im Jahre 1876 

erfolgten Gründung des Elmira Re
formatory, einer Strafanstalt in New 
York, zugrunde und dort ist auch 
der eigentliche Ursprung des ame
rikanischen Parole-Verfahrens zu 
suchen. Verschiedene Ideen haben 
bei der Entwicklung des amerika
nischen Parole systems mitgewirkt. 
Einmal die Hochschätzung des Indi
viduums als Mittelpunkt und Träger 
des staatlichen Lebens, das auch, 
wenn es gefehlt hat, für die Gesell
schaft nicht verloren sein darf. Zum 
anderen der Gedanke, daß das Ver
brechen eine soziale Krankheit iSt, 
die der richtigen Diagnose und in
dividuellen Behandlung bedarf. Zum 
dritten die philosophische Richtung 
des William JAMES, der in der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts das amerikanische Denken 
und das amerikanisehe Rechtsleben 
stark beeinflußt hat. Für ihn gibt es 
keine absolute Wahrheit und relativ 
wahr ist nur, was sich im Leben 
bewährt (Pragmatismus). Auch das 
Recht ist nicht starr und die Ausle
gung der Gesetze ist den Zeitum
ständen anzupassen. So soll auch 
der Vollzug eines Urteils den spä
teren Entwicklungen in der Person 
des Täters Rechnung tragen. Aus 
diesen Gedanken heraus entwickelte 
sich der häufige Gebrauch unbe
stimmter Strafen mit einer Mindest
und Höchstgrenze durch die ameri
kanischen Gerichte; die unbestimm
ten Strafen ließen ebenso wie eine 
etwas regellose Gnadenpraxis in 
vielen Staaten auch ein praktisches 
Bedürfnis für die Einführung eines 
Parole -Verfahrens entstehen. 
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Der Richter kann nach amerika
nischer Auffassung bei Fällung des 



Urteils nicht übersehen, welche Ent
wicklung der Täter später nehmen 
und wie lange die Gefängnishaft im 
Interesse der Gesellschaft u. des Ver
urteilten selbst erforderlich erscheint. 
Man hat daher von der Bestimmung 
des Zeitpunktes der Rückkehr in die 
Gesellschaft sowohl das Gericht, als 
auch die Strafvollzugsbehörde ent
lastet und sie einem unabhängigen 
und in der Sozialarbeit erfahrenen 

. besonders zusammengesetzten Gre
mium übertragen. Dieses Gremium 
wurde auch mit der Uberwachung 
der vor Strafablauf Entlassenen be
auftragt. 

Im Jahre 1910 wurde das erste 
Bundesgesetz in den Vereinigten 
Staaten, das Parole-Verfahren be
treffend, erlassen. Die Parole-Behör
de bestand damals aus dem Super
intendenten des Bundesgefängnis
wesens, dem Leiter und dem Arzt 
der Strafanstalt. Jede Entscheidung 
dieser Behörde war jedoch von dem 
USo Attorney General (Justizminister 
der Vereinigten Staaten) zu bestäti
tigen, bevor sie rechtswirksam wurde. 

Erst im Jahre 1930 wurde durch 
eine zusätzliche Verordnung ein un
abhängiger und zentraler Parole 
Board für die gesamte Bundesjustiz 
in W ASIllNGTON unter der Dienst
aufsicht des USo Attorney General 
eingerichtet. Die gesetzliche Grund
lage der Organisation und des Ver
fahrens ist heute im USo code 18 Ab
schnitt Art. 723 a ff. geregelt. Der 
Parole Board besteht aus 5 haupt
amtlichen Mitgliedern, die vom Prä
sidenten der Vereinigten Staaten 
auf Vorschlag des Attorney General 
für eine unterschiedliche Dienst
zeit für 2 bis 6 Jahre ernannt werden. 

Sie müssen nicht Juristen sein, aber 
gereifte Persönlichkeiten mit Erfah
rungen auf dem Gebiet des sozialen 
Lebens. Durch eine neue Verordnung 
vom September 1950 wurde der Pa
role Board um weitere drei Mitglie
der vergrößert, da eine besondere 
Abteilung für die Behandlung der 
jugendlichen Strafgefangenen als 
notwendig erachtet wurde. Dem Pa
role Board is t ein Exekutivbeamter 
beigeordnet, der für die Ausfertigung 
der Haftbefehle in den Fällen der 
Verletzung von Parolebedingungen 
und für den Schriftverkehr mit den 
Uberwachungsbehörden verantwort
lich ist. Für die Vorbereitung der 
Parole entlassung sind in den Ge
fängnissen hauptamtliche Fürsorger 
(parolebeamte) bestellt. Die Uber
wachung der Parole entlassungen ob
liegt dem hauptamtlichen Probation 
Officer, die Angestellte der Gerichte 
sind und denen außer ihrer Uber
wachungsarbeit die Erforschung des 
sozialen Hintergrundes eines jeden 
Rechtsbrechers obliegt. 

ID. 
Das Parole-Verfahren wird durch 

ein Gesuch des Gefangenen in Gang 
gesetzt. Jeder Gefangene, der zu 
mehr als 1 Jahr Freiheitsstrafe ver
urteilt worden ist, ist berechtigt, nach 
VerbüßungeinesDrittels seiner Straf
zeit ein Parolegesuch an den Paro
le Board zu richten. JugendlIche 
können ohne zeitliche Begrenzung 
jederzeit ein Parolegesuch einrei
chen. Dabei ist zu bemerken, daß 
Jugendlichen grundsätzlich eine un
bestimmte Strafdauer auferlegt wird, 
die jedoch automatisch mit der Voll
endung des 21. Lebensjahres endet, 
wenn der Jugendliche nicht vorher 



auf Parole entlassen wird. Auch .zu 
lebenslänglicher Freiheitsstrafe Ver
urteilte können nach Ablauf von 
15 Jahren paroliert werden. Der Pa
role Board entscheidet mit Stimmen
mehrheit. Nach Ablehnung eines 
Gesuches kann ein neues Gesuch 
eingereicht werden; der Parole Board 
bestimmt aber meistens den Zeit
punkt, nach dem frühestens ein 
neues Gesuch vorgelegt werden 
kann. Wird ein Strafgefangener auf 
Parole entlassen, so werden ihm 
vom Parole Board allgemeine und 
auch besondere Bedingungen aufer
legt, die er bis zum Ablauf seiner 
eigentlichen Strafzeit einzuhalten 
hat und deren Einhaltung durch die 
Uberwachungsorgane kontrolliert 
wird. Bei den Bedingungen handelt 
es sich in der Hauptsache um fol
gende: Monatliche Berichte, die vom 
Uberwachungsbeamten gezeichnet 
werden müssen, Verbot des W ohn
sitz- und Arbeitsplatzwechsels ohne 
Genehmigung des Parole Board, die 
Pflicht, ein einwandfreies Leben zu 
führen und für die Familie zu sor
gen usw. Die besonderen Bedingun
gen ergeben sich aus der Art der 
Straftat; so kann z. B. beim Verstoß 
gegen die Verkehrsvorschriften dem 
Paroleentlassenen für eine bestimm
te Zeit verboten werden, ein Kraft
fahrzeug zu führen. Die Einhaltung 
der auferlegten Bedingungen wird 
von dem Uberwachungsbeamten, der 
sich zu seiner Unterstützung eines 
von ihm bestellten und am Ort des 
Parole entlassenen lebenden ehren
amtlichen Advisors bedient, kontrol
liert. Vor der Parole entlassung ist 
der Gefangene von einem Mitglied 
des Parole Board persönlich anzu-
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hören und die Strafanstalt hat dem 
Parolegesuch einen ausführlich be
gründeten Vorschlag beizufügen. Ver
letzt ein Paroleentlassener eine der 
Bedingungen, sei es durch Begehung 
einer neuen strafbaren Handlung 
oder durch einen formellen Verstoß 
gegen die ihm auferlegten Bedin
gungen, so ist der Parole Board zum 
Widerruf der Entlassung berechtigt. 
Der Widerruf kann nur erfolgen, 
wenn der Entlassene, der eine der 
Bedingungen verletzt hat, vorher 
angehört worden ist. Der Parole 
Board ist in diesen Fällen auch be
rechtigt, einen Haftbefehl zu erlas
sen und der Uberwachungsbeamte 
(Probation Officer) ist zur vorläufi
gen Festnahme befugt. Im Falle 
des Widerrufs einer Paroleentlas
sung hat der Entlassene den gesamten 
Strafrest, vom Tage der bedingten 
Entlassung an gerechnet, nachzuver
büßen. Eine Paroleentlassung ist 
nicht möglich, wenn der Gefangene 
eine Anschlußstrafe zu verbüßen 
hat oder wenn er durch schlechte 
Führung in der Strafanstalt die Ver
günstigung der Good-Time-Entlas
sung verwirkt hat. Der Parole Board 
ist berechtigt, nachträglich seine 
Entscheidung zu ändern und einzelne 
der auferlegten Bedingungen aufzu
heben. 

IV. 
Die Parole darf nicht getrennt von 

dem gesamten Strafvollzug betrach
tet werden. Die Parole arbeit beginnt 
bereits nach der Erhebung einer 
Anklage gegen einen Rechtsbrecher. 
In jedem Falle eines Verbrechens 
(Gesetzesverletzungen, die mit mehr 
als 1 Jahr Strafe geahndet werden) 
stellt der bereits genannte Probation 



Offlcer, ein Angestellter des Ge
richts, mit College-Erziehung und 
einjähriger Praxis in der Sozialarbeit, 
eingehende Ermittlungen über die 
Lebensgeschichte einschließlich der 
Vorstrafen und der körperlichen und 
geistigen Verfassung des Täters an. 
Dieser sogenannte Pre-sentence-Be
richt wird dem Richter nach dem 
Schuldspruch übergeben und von 
ihm bei Findung des Strafmaßes 
oder bel der Entscheidung, ob der 
Strafausspruch zur Bewährung des 
Täters (probation) ausgesetzt wer
den soll, berücksichtigt. Nach der 
Verurteilung geht der Bericht zu
sammen mit einem Bericht der Staats
anwaltschaft über das Ergebnis der 
Verhandlung an die Strafanstalt, in 
die der Verurteilte durch den Di
rektor des Bundesgefängniswesens 
eingewiesen worden ist. Diese bei
den Berichte sind im wesentlichen 
die Grundlagen für die Behandlung, 
Schul- oder Berufsausbildung des 
Verurteilten in der Strafanstalt. 
Durch die sogenannte Classüication 
wird das für den Gefangenen auf
gestellte Erziehungs- u. Ausbildungs
programm alle 3 Monate überprüft 
und nach Bedarf unter Berücksich
tigung der besonderen Wünsche des 
Gefangenen auch geändert. Bei der 
Classification wirkt der Parolebe
amte mit, dessen Hauptaufgabe es 
ist, die Wiedereingliederung des Ver
urteilten in die Gesellschaft vorzu
bereiten. Er trifft im Einvernehmen 
mit dem Gefangenen, dessen Ange
hörigen, mit Wohlfahrtsverbänden 
usw. Vorkehrungen für ein Unter
kommen des Gefangenen und einen 
geeigneten Arbeitsplatz für den Fall 
einer Paroleentlassung. Er wirkt in 

dem Classification-Komitee mit, das 
über einen Entlassungsvorschlag an 
den Parole Board zu beschließen 
hat. Er wacht außerdem darüber, 
daß die Gefangenen nach Eintritt 
der Paroleberecbtigung ihr Parole
gesuch einreichen und ist ihnen da
bei in jeder Weise behilflich. 

Der Erfolg der Parole als Mittel 
der Wiedereingliederung Strafgefan
gener in die Gemeinschaft hängt 
wesentlich von einer individuellen 
Behandlung des Täters in der An
stalt, von der richtigen Wahl des 
Zeitpunktes der Entlassung, von ei
nem guten Paroleplan (Wohnung 
und Arbeit) und von einer individu
ellen Uberwachung durch den Pro
bation Officer ab. Gerade der letzte
ren Tätigkeit kommt eine besonde
re Bedeutung zu; der Probation 
Officer hat nicht die Aufgabe eines 
Polizeiorgans, sondern eines Organs 
der Gesellschaft mit dem Ziel, durch 
verständnisvolle :Führung und Un
terstützung bei der möglichst rei
bungslosen Wiedereingliederung des 
Entlassenen in die Gesellschaft mit
zuhelfen. Seine Pflicht ist es aber 
auch, den Parole Board von ernst
haften Verstößen gegen die Parole
bedingungen in Kenntnis zu setzen. 
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V. 
Ebenso wie neben der amerika

nischen Bundesjustiz jeder einzeine 
Staat seine eigene Gerichtsorganisa
tion hat, so hat heute auch jeder 
Staat in Amerika sein eigenes Pa
rolesystem, die allerdings erheblich 
voneinander abweichen. Nur ein Teil 
der Staaten, nämlich 28, sowie die 
Stadt New York und der District of 
Columbia, haben unabhängige Paro
le Boards und nur 12 von ihnen 



solche mit hauptamtlichen Mitglie
dern. In anderen Staaten entschei
det der Gouverneur über die Paro
leentlassungen, teilweise beraten von 
einem Parole Board. In manchen 
Staaten entscheidet ein Anstaltsko
mitee und in einem Staat das Wohl
fahrtsministerium. Auch das Verfah
ren ist in den einzelnen Staaten 
verschieden. In manchen Staaten 
sind bestimmte Verbrechensarten 
von der Parolemöglichkeit ausge
schlossen, in anderen Staaten sind, 
wie in der Bundesjustiz, bestimmte 
Mindeststrafen vor der Entlassung auf 
Parole zu verbüßen. In einigen Staaten 
sind Vorbestrafte und solche, die zu le
benslänglicher Freiheitsstrafe ver
urteilt worden sind, von der Parole 
ausgeschlossen, während in anderen 
Staaten letztere eine Mindeststrafe, 
die zwischen 7 und 35 Jahren diffe
riert, vor der Paroleentlassung ver
büßt haben müssen. 

In den meisten Staaten hat die 
Parolebehörde auch das Recht, die 
Parole zu widerrufen. In den mei
sten Staaten ist eine Anhörung im 
Falle einer Paroleverletzung vorge
schrieben, während in 19 Staaten 
der Entlassene, der die Parolever
letzungen begangen hat, automatisch 
seinen Strafrest zu verbüßen hat. 
In einigen Staaten wird im Falle 
der Paroleverletzung die Zeit in der 
Freiheit auf den Strafrest angerech
net, während in anderen Staaten, 
ebenso wie in der Bundesjustiz, der 
gesamte Strafrest vom Tage der 
Entlassung an zu verbüßen ist. Nicht 
in allen Staaten ist eine erneute 
Parolierung möglich. 

Auch in der Uberwachung der 
Parole entlassenen weisen die ver-
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schiedenen staatlichen Systeme er
hebliche Unterschiede auf. Nicht al
le Staaten haben hauptamtliche Pro
bation Officers, während andere Staa
ten sich ehrenamtlicher Sozialarbei
ter zur Uberwachung bedienen. Auch 
die Zahl der von den einzelnen 
Uberwachungsbeamten zu betreu
enden Entlassenen differiert von 50 
bis zu 300. Auch die Entlassung der 
Parolierten aus der Uberwachung 
ist in den einzelnen Staaten unter
schiedlich. Während sie in einigen 
Staaten ebenso wie in der Bundes
justiz automatisch mit dem Ablauf 
der Strafzeit erfolgt, ist der Zeitpunkt 
des Endes der Bewährungsfrist in 
anderen Staaten entweder durch Ge
setz oder durch eine Entscheidung 
des Parole Boards bestimmt. 

VI. 
Das Paroleverfahren ist heute in 

den Vereinigten Staaten ein nicht 
wegzudenkender Bestandteil des 
Strafverfahrens, nachdem anfängli
che Verfahrensmängel, Mißdeutun
gen und konservativer Widerstand 
allmählich überwunden worden sind. 
Auch die öffentlichkeit in den Ver
einigten Staaten hat inzwischen den 
Wert des Parole-Verfahrens als 
Mittel der Zurückführung von Rechts
brechern in die Gemeinschaft und 
als Schutz der letzteren durch die 
Uberwachung nach der Entlassung 
voll erkannt. Die Kritik von heute 
richtet sich kaum mehr gegen die 
Paroleidee als solche, als gegen das 
Verfahren der Parole Boards, denen 
manchmal eine zu große Weither
zigkeit vorgeworfen wird. Eine pri
vate Organisation, die Probation und 
Parole-Association, mit dem Sitz in 
New York, unterstützt den Parolege-



danken durch laufende Veröffentli
chungen wissenschaftlich und mo
ralisch. 

Der Erfolg der Parole in den Ver
einigten Staaten ist zahlenmäßig 
schwer zu ermitteln, da insbe
sondere nur die Zahlen von Parole
verletzungen vor dem Ablauf der 

Strafzeit statistisch zu erfassen sind. 
Es sind jedoch Erhebungen im Gan
ge, um festzustellen, was aus den 
Paroleentlassenen im späteren Ver
lauf ihres Lebens geworden ist. In 
der amerikanischen Bundesjustiz 
hatten die statistischen Erhebungen 
im Jahre 1949 folgendes Ergebnis. 

tJberslcht der genehmigten oder abgelehnten Parole-Entlassungen 

Stand Gesamtzahl Genehmigungen 1__ Ablehnungen 
30.6. Zahl I in % , Zahl I in Ofo 

I 
1931 8,459 5,133 60,7 3,326 

I 

39,3 

1940 8,553 2,929 34,2 5,624 65,8 

1949 9,374 4,006 42,7 5,368 I 57,3 

tJberslcht der auf Parole entlassenen Strafgefangenen mit einer 
Strafdauer von mehr als 1 Jahr Gefängnis und der gegen Parole

Verletzer ergangenen Haftbefehle 

Parole-Entlassungen von Strafgefangenen Haftbefehle gegen 
mit mehr als 1 Jahr Gefängnis Parole -Verletzer 

Stand Gesamtzahl IparOleentlaSsungen I 
30.6. Zahl ! in Ofo Zahl in % 

I 
1941 12,344 2,881 23,3 222 7,7 

1949 10,706 3,855 36,0 1,085 27,4 

tJberslcht der Paroleverletzungen durch Jugendliche 

Paro I e- E n tl ass ene 
Gesamtzahl I in % 

429 I 11,1 

Die Zahlen der Paroleverletzun
gen erscheinen hoch und im Anstei
gen begriffen. Es ist jedoch schwie
rig, die Ursachen für diesen Anstieg 
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Parole-Verletzer 
Zahl I in % 

297 I 28,1 

aufzuzeigen. Eine zunehmende Weit
herzigkeit der Parole Boards auf 
der einen Seite, auf der anderen 
Seite eine schärfere Uberwachung 



durch die wachsende Anzahl von 
von ProbationOHicel's (z. Zt.etwa6000) 
sind mögliche Ursachen. Auch das 
starke Anwachsen bestimmter De
likte (z.B. Autodiebstahl) und schlech
ter gewordene Lebensbedingungen 
mögen bei der Zunahme der Paro
leverlet;>;ungen mitwirken. Interes
sant ist, daß etwa 30% aller Paro
leverletzuugen innerhalb der ersten 
3 Monate nach der Entlassung aus 
der Strafanstalt erfolgen. 

Der weitere Ausbau des Parole
verfahrens wird insbesondere fiir 
die Staaten erstrebt, die noch keine 
Paroleorganisation mit hauptamtli
chen Parole Boards und Uberwa
chungsorganen besitzen. Auch die 
Erhöhung der Zahl der Probation 
Officers und illl'c bessere Auslese 
und Ausbildung wird angestrebt. Die 
Tendenz gebt außerdem dahin, die 
Parole Boards von allen zeitli
chen Begrenzungen in der Bewilli
gung von Paroleentlassungen frei 
zu machen. Außerdem wird ange
strebt, die Strafanstalten mit Psy
chologen und Psychiatern auszu
statten, soweit dies noch nicht der 
Fall ist, um exakte Diagnosen und 
einigermaßen zuverlässige Progno
sen für das spätere Verbalten der 
zu Entlassenden auszuarbeiten. 

VII. 
Der Vergleich des Paroleverfah

rens in der amerikanischen Bundes
justiz mit dem in der amerikanischen 
Zone in Deutschland für die von 
Besatzungs -Gerichten Veru!'teilten 
geltenden Paroleverfabrcn läßt fol
gende Schwächen des Letzteren er
kennen: Die Uberwachung der Pa
roleentlassenen erfolgt insbeson
dere im Lande Hessen ausschließ-
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lieh durch ehrenamtliche Helfer von 
Wohlfahrts verbänden. Diesen mei
stens mit dem besten Willen und 
großem Verständnis für die öber
wachung beseelten Helfern fehlt je
doch die Autorität, deren sie als 
Hilfsorgan der Exekutive bedürfen. 
Sie haben insbesondere nicht das 
Recht, die nötigen Ermittlungen über 
das Vorleben und die Lebensge
schichte der Verurteilten anzustellen 
und sind, da sie auch kein Recht 
auf Akteneinsicht haben, im wesent
lichen auf die Angaben der Paro
lierten angewiesen. Wenn man die 
Uberwachungszeit als eine Fortset
zung des StrafVOllzugs in der Frei
heit auffaßt, wie es im Wesen des 
Paroleverfahrens liegt, so kann die 
Uberwachung mit Erfolg nur durch 
hauptamtliche Kräfte ausgeübt wer
den. Dem häufigen Einwand, daß die 
Berufung von hauptamtlichen Uber
wachungsorganen zu kostspielig sei, 
kann damit begegnet werden, daß 
man auf die mögliche Haftkostener
sparnishinweist. Bei dem Vorhanden
sein hauptamtlicher Uberwacbungs
organe, die eine intensive und indi
viduelle Uberwaebung der Entlas
senen gewährleisten, könnte von 
der Parole ein wesentlich weit
gehenderer Gebrauch gemacht wer
den als bisher, wo bei einer Uber
wnchung durch ehrenamtliche Kräf
te diese Garantie nicht besteht. Ei
ne weitere Schwäche des Hessi
schen Paroleverfahrens liegt darin, 
daß es nicht möglich ist, im Falle 
der Verletzung der Parolebedingun
gen Sofortmaßnahmen zu ergreifen 
und daß dadurch der Paroleverlet
zer flüchten kann, bevor der nur 
einmal im Monat zusammentretende 



Parole Board einen Haftbefehl er
lassen hat. Schließlich ist als Schwä
che dieses Verfahrens anzusehen, 
daß ein einmal abgelehntes Pal'ole
gesuch erst nach 1 Jahr wiederholt 
werden kann, da eine solche Zeit
spanne zu groß erscheint, um der 
Entwicklung insbesondere der ju
gendlichen Gefangenen in der Straf
anstalt durch eine rechtzeitige Ent
lassung Rechnung tragen zu können. 

VllI. 
Das deutsche Strafverfahren kennt 

die Parole nicht. Wir haben, abge
sehen von der vorzeitigen Entlas
sung im Gnadenwege, die vorläufige 
Entlassung der §§ 23 ff. StGB. nach 
Verbüßung von dreiviertel und min
destens einem Jahr der erkannten 
Freiheitsstrafe, sowie die bedingte 
Aussetzung von Strafen bzw. Straf
resten bis zu 6 Monaten gemäß § 20 ff. 
der Reichsgnadenordnung vom 6. 2. 
1935, die in den meisten deutschen 
Ländern heute noch Gültigkeit hat. 
Alte Verordnungen der Länder Ba
den, Bayern, Württemberg, Sachsen, 
Hessen und Preußen zur Durchfüh
rung des § 23 StGB. erhielten paro
leähnliche Elemente. So waren in 
einzelnen Ländern vor der Entlas
sung Vorkehrungen für Arbeit und 
Unterkommen, sowie für eine Schutz
aufsicht durch die Polizei oder durch 
W ohlfahrtsvel'bände zu treffen. Auch 
die deutsche Gnadenordnung von 
1935 sieht in § 22 die Auflage von 
Bedingungen und die Schutzaufsicht 
einer Vertrauensstelle als zulässIg 
vor. 

Die vorläufige Entlassung nach 
§ 23 des StGB. findet heute kaum 
mehr Anwendung, vermutlich da Ge
fangene, die überhaupt gnadenwÜl'-
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dig sind, meistens schon früher im 
Gnadenwege entlassen werden. Von 
den möglichen Auflagen des § 22 der 
Gnadenordnung, insbesondere von 
speziellen Bedingungen oder von 
der Unterstellung unter eine Schutz
aufsicht, wird in der Praxis wenig 
Gebrauch gemacht. Praktisch verläßt 
daher der bedingt Entlassene die 
Strafanstalt als freier Mann mit der 
einzigen Bedingung, nicht mehr straf
fällig zu werden. Auf seine sonstige 
Lebensführung hat die Behörde kei
nen Einfluß. 

Es fehlt daher im deutschen Straf
vollzug die Periode des Ubergangs 
von der totalen Entziehung der Frei
heit mit ihrem unnatürlichen Leben 
in der Strafanstalt zu einem Leben 
in der Freiheit, eine Periode mit 
moralischer Unterstützung und Füh
rung des entlassenen Gefangenen 
und mit einer fortdauernden Kon
trolle der Behörde, was erfahrungs
gemäß gerade in der ersten Zeit 
nach der Entlassung geboten wäre. 
Der Haupteinwand, daß ein solches 
Verfahren zu kostspielig sei, ist 
leicht durch die Tatsache zu wider
legen, daß sowohl in den Vereinig
ten Staaten als auch in Hessen die 
Verwaltungsunkosten des Parolever
fahrens nur den zehnten Teil der 
Haftkosten bis zur Endverbüßung 
betragen. Der weitere häufige Ein
wand, daß das Paroleverfahren ge
genüber den Rechtsbrechern eine 
zu große Nachgiebigkeit darstellen 
könnte, ist damit zu widerlegen, daß 
ja auch in Deutschland ein großer 
Teil der Strafgefangenen vorzeitig 
entlassen wird, jedoch ohne die 
auferlegten empfindlichen Bedingun
gen und ohne die fortdauernde Kon-



trolle der Behörde. Die Sicherung 
der Gesellschaft würde daher durch 
die Einrichtung eines paroleähnli
chen Verfahrens erhöht; gleichzeitig 
würde der heutige Zustand im deut
schen Strafverfahren vermieden wer
den, daß der Gnadenerweis, der sei
nem Wesen nach eine ausnahms
weise Vergünstigung sein soll, bei
nahe zur Regel geworden ist, wäh
rend es sich im Gegensatz dazu bei 
der Paroleentlassung um eine Fort
setzung des Strafvollzugs in der 
Freiheit handelt. Für eine Ubergangs
zeit sollte durch die völlige Aus
schöpfung der augenblicklichen ge
setzlichen Möglichkeiten ein Anfang 
in der Richtung eines Parolever
fahrens gemacht werden. 

Auch wir stehen vor der Aufgabe, 
unseren Strafvollzug weiter zu ent
wickeln und ihn den Erkenntnissen 
der modernen Psychologie, Soziolo
gie und Kriminologie anzupassen. 
Der Weg, den diese Entwicklung zu 
gehen hat, wird zwangsläufig be
stimmt werden durch den Gedanken, 
die völlige Freiheitsentziehung nur 
da und solange anzuwenden, als es 
die Sicherurg der Gesellschaft zwin
gend gebietet, und in allen anderen 
Fällen dem Rechtsbrecher das na
türliche Leben in der Gesellschaft 
zu belassen, ihn aber in seiner Frei
heit zu beschränken und unter strenge 
Aufsicht zu stellen. 

Die Bösen tun hier oftmals brav, drum hlite didl im Dienst vor Schlaf. 
Skizze und Text, Regiarungrat Hans Haage, Ebrach. 
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Als ärztliche Hilfe im Sirafvollzug 
von 

HelIgehIlfe u. Psyclliatrlegehilfe L. Müne:, San. Oberwachtmeister. Ka.ssel- Wehlhelden 

Wir empfinden es als selbstver
ständlich, daß im Strafvollzug zu 
jeder Anstalt der Anstaltsarzt ge
hört. Zum Arzt zählt aber, je nach 
Größe der Anstalt, auch das ärzt
liche Hilfspersonal. Gewiß, im klei
nen Gefängnis ist dafür nicht immer 
ein Sanitätsbeamter eingestellt; da 
vereinigt der Hauptwachtmeister 
wie ein Familienvater alles in einer 
Person. Aber auch in dieser Eigen
schaft ist er bereits Helfer des Arz
tes, wenn ihm Klagen gesundheit
licher Art von den Inhaftierten 
vorgebracht werden. Er entscheidet, 
ob aus der Hausapotheke eine Kopf
schmerztablette entnommen wird, 
ob er beim Arzt telefonisch Aus
kunft einholt oder den Inhaftierten 
sogleich dem Arzt vorführt, kurz, 
er beschließt, was mit dem Manne 
geschieht. Ähnlich wie ein Familien
vater, wird er nicht abends gegen 
22 Uhr den Arzt bitten, sich einen 
Insassen anzusehen, der sich eine 
kaum sichtbare Schrammwunde zu
gezogen hat. Ob der Beamte dabei 
richtig gehandelt hat, ist nicht leicht 
zu beantworten. Es kommt hier auf 
das weitere Verhalten des Inhaf
tierten an. Manch ein Schriftwechsel 
ist aus einer derartigen Begeben
heit entstanden! 

Ärztlicher Helfer im Strafvollzug 
zu sein bedeutet nämlich, das Spe
zifische desselben zu beachten. Ein 
Kranker, der außerhalb der Gefäng
nismauern, also "draußen", einen 
Arzt oder ein Krankenhaus aufsucht, 
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hat die Tendenz, so schnell wie 
möglich zu gesunden. Draußen ist 
der Patient persönlich daran inter
essiert, recht bald zur Familie zu
rückzukehren und arbeitet deshalb 
aktiv an seiner Wiedergesundung 
mit. Der Gefangene dagegen hat 
diese Aussicht nicht; sein Bestreben 
ist deshalb darauf gerichtet, sich 
Erleichterungen im unbequemen Ge
fängnis zu verschaffen und das er
reicht er am besten durch wirkliches 
oder angebliches Kranksein.Bekannt 
ist auch die "Flucht in die Krank
heit". Der Inhaftierte möchte be
wußt oder unbewußt dem bevorste
henden Termin ausweichen und 
läßt sich gleichsam in den Zustand 
des Krankseins hineingleiten. Eine 
vielleicht schon immer bestehende, 
aber bis jetzt nicht ernst gewertete, 
an sich auch nicht erhebliche Be
schwerde wird überbewertet und 
kann mit bewegten Worten und Ge
sten geschildert werden, möglicher
weise eine geringe Beschwernis, 
deren Vorhandensein wie ein Schatz 
gehütet wird, da daraus ja allerlei 
Erleichterungen, bessere Kost und 
mehr, abgeleitet werden. Jedem ist 
ähnliches aus der Schulzeit bekannt. 

Da ist es nun gerade Aufgabe des 
ärztlichen HilIspersonals, einfache 
Untersuchungen und Kontrollen ein
zuleiten (Temperatur, Puls, Urin etc.), 
Beobachtungen dem Arztmitzuteilen, 
um kein Versäumnis auftreten zu 
lassen. Einem solchen Inhaftierten 
muß es bewiesen werden, daß er 



nicht oder nicht im angegebenen 
Grade krank ist. Wenn das San. Per
sonal imstande ist, einfache Urin
untersuchungen, Blutsenkungen etc., 
auszuführen, bedeutet das eine Ent
lastung des Arztes von Verrichtun
gen, die beim praktischen Arzt drau
ßen auch die Hilfskraft ausübt. Nicht 
jedes große Gefängnis hat eigene 
Laborgehilfen oder Assistenzkräfte. 
Im gewöhnlichen Falle steht diese 
Aufgabe dem allgemeinen San. Per
sonal zu, eine Aufgabe, die häufig 
Prüfungsgegenstand beim Pflege
examen ist. Manche Fertigkeit wird 
verlangt, wie Vornahme von Ab
strichen auf Gonokokken, Diphthe
riebazillen, Blutabnahme zur Was
sermannschen Reaktion und vieles 
andere. 

Nicht immer ist der Arzt in der 
Lage, sogleich zugegen zu sein, 
wenn jemand nach ihm verlangt. 
Oftmals trifft der San. Beamte Ent
schlüsse selbst. Mit Geschick bewirkt 
er es, dem Gefangenen irgendwie 
zu helfen. Und wenn es im Augen
blick nicht möglich ist, medikamen
töse Hilfe zu bieten, dann ist es ein 
gutes Wort, ein treffender Satz oder 
ein aus der Seele geführtes Gespräch, 
das mitgegeben wird. Eine gute 
Unterstützung ist oft die bewußte 
Anwendung der Persuasion. Sie ist 
die Methode, mit Gründen zu über
zeugen, nicht nur zu überreden. 
Auch die "Magie des Wortes" ist 
in der Anstalt von Bedeutung und 
nicht zuletzt im Bereich des Arztes. 
Diese seelische Seite des Dienstes 
darf nicht übersehen werden. Nicht 
umsonst heillt "Sprechstunde" das 
richtige Wort sprechen. 

Das erfordert Beherrschung des 

Stoffes, Einfühlungsgabe, offenen 
Blick und gewandtes Benehmen. 
Solche Gründe führen auch dazu, 
um nicht als "Sanitätsgefreiter Neu
mann" oder "Doktor Eisenbart" zu 
gelten, Ausdrücke wie Aspirin, Jod 
u. Rizinus aus dem Anstaltssprach
gebrauch zu streichen, da die mei
sten Gefangenen Zustände und Zei
ten damit verbinden, die millliche 
Gedanken erwecken. 

Aber wie oft ist es nötig, an den 
Willen zu appellieren. Der Insasse 
klagt trotz negativer Untersuchungs
reihe über "Lungenscbmerzen". Er 
weist darauf hin, was er alles in 
seinem Zustand benötige und was 
ihm der Arzt zu verordnen habe. Da 
werden allerlei Hafterleichterungen 
verlangt, aus "Gesundheitsgründen" 
natürlich, aber seine eigenen lieb
gewordenen Neigungen, wie Rau
chen und Priemen, die der Gesund
heit dieses Falles abträglich sein 
müßten, die will er nicht aufgeben. 
Gymnastik und Atemübungen sind 
ihm ungelegen, aber sie werden 
ihm verordnet. 

Hier will manch einer krank sein 
oder genauer gesagt: krank gelten. 
Ärztliche und fachärztliche Unter
suchungen ergeben keinen Anhalt 
dafür. Wird er plötzlich vorzeitig 
entlassen, so geht er wie ein Jüng
ling von der Anstalt in die Stadt, 
wo ihm Beamte begegnen, die ihn 
kennen. Sie schütteln mit dem Kopf! 
Innerhalb der Anstalt war ihm das 
Gehen nahezu unmöglich gewesen. 
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Außer Simulation trüft man gele
gentlich auch Dissimulation an. Ein 
Gefangener verschweigt ein Leiden, 
als er zu einer AußenarbeitssteIle 



eingeteilt wird; er hoHte dabei, nach 
draußen zu gelangen. 

Andere Fälle sind solche, und ge
rade sie sind es, welche den echten 
Spürsinn des Beamten reizen; es 
sind Inhaftierte, von deren Lippen 
man keinen Ton einer Klage ver
nimmt, die nicht gelaufen kommen, 
die ruhig, unauffäUig, im Gros ver
borgen, leben. Sei es, daß sie dann 
bei Gelegenheit einer Gewichtskon
trolle notiert werden wegen Blässe 
der Haut, umschatteter Augen, "Ul
cus-Gesicht" oder ähnlichem. Der 
San. Beamte wird den Arzt aufmerk
sam machen und sich persönlich 
um diese Menschen sorgen. 

Ein besonderes Kapitel bilden die 
abnormen Persönlichkeiten, die zahl
reich in den Anstalten zu finden 
sind. Wer die Augen offen hält, Kennt
nisse und Interessen aufweist, kann 
mit Arzt und Psychiater, Pädagoge 
u. Fürsorger und anderen Stellen 
wichtiges Material zusammentragen. 

Der ärztliche Hilfsdienst erschöpft 
sich nicht in der gewissenhaften 
Ausführung der Ve"rordnungen, in 
der Obwartung Kranker, der Pflege 
von Instrumentarium und Gerät, der 
sorgsamen Uberwachung des Medi
kamentenbestandes oder in der Aus
führung von Laborarbeiten. In vie
lerlei Gestalt hat der San. Beamte 
Hilfe zu leisten. Um dieses zu voll
bringen, muß er improvisieren kön
nen, Aushilfen anwenden. Ihm dient 
kein Schema, hier ist ·es das Leben 
selbst, das im ewigen Wandel immer 
neu anzupacken ist. 

Der Anstaltsarzt ist nicht so stän
dig mit den Gefangenen im Umgang 
wie der Beamte, der auch außerhalb 
ärztlicher Visiten und Sprechstun
den den Inhaftierten sieht und be
obachtet. "Kleinigkeiten" sind es, die 
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auffallen, die sich der Beamte ein
prägt. Eine geringe Pupillendifferenz 
etwa, sie wird dem Arzt mitgeteilt. 
Eine von demselben veranlaßte Blut
entnahme zur Wassermannsehen Re
aktion und folgende Untersuchun
gen ergeben ein derartiges Urteil 
über Gesundheit bzw. Krankheit des 
Gefangenen, daß dann auch juristi
sche Konsequenzen folgen. 

Welche Zusammenhänge von Kör
perbeschalfenheit und Delikt werden 
offenbar, wenn sich beim Baden 
ein Gefangener befindet, mit dys
plastischen Stigmen der Genitalien 
(Anomalien der Geschlechtsorgane), 
mit abweichenden Proportionen der 
Extremitäten und abweichenden Be
haarungsgrenzen, eine Erscheinung, 
dessen Träger vom Arzt als eu
nuchoid bezeichnet wird und der 
wegen Sexualdeliktes einsitzt. Wel
che Aufgabe. exakte Beobachtun
gen dem Arzt zu unterbreiten, da
mit er ergründen kann, ob bei einem 
Gefangenen Simulation, Aggravation, 
Hysterie oder schizophrener Schub 
vorliegt. Geschultes Personal hilft 
hier an hervorragender Stelle dem 
Arzt und gleichzeitig dem Gefangenen. 

Wir alle wissen, welch ein flies
sendes Band die Grenze zwischen 
Gesundheit und Krankheit ist. Wer 
geübt, geduldig, aufgeschlossenen 
Gemüts ist, darf in unserem Beruf 
hierbei helfende Hand sein in der 
Sozietät, an der Stelle des Strafvoll
zuges, dessen Probleme die Men
schen immer beschäftigen wird. Aber 
er selbst steht hier nicht als Pro
blemlösender oder Versuchender, 
sondern rein als praktischer Helter 
aus seelischer und körperlicher Not, 
einem Zustand, der zum Leben gehört 
wie Gesundheit und Krankheit. 

Hier Hilfe zu sein ist Aufgabe. 



Ich bille um Einzelhaft . . . . 
von 

A. rhellng., Aufsichtsleiter der Strar- uud UntersuchungshaftanataIt Kassel-Wehlheldeu 

Ohne auf das Für und Wider des 
umstrittenen Problems 

Einzelhaft 
Zellenhaft 
Gemeinschaftshaft 

heute näher einzugehen, möchte ich 
einige Beispiele aufführen, die die 
Gefahren und die Widrigkeiten auf
zeigen, die eine Gemeinschaftshart 
mit sich bringt. 

Hier die Beispiele, wie sie von Ge
fangenen geschildert wurden: 

Als ich nach meiner Verhaftung 
die Stationen Polizeigefängnis, Trans
port, Zugangszelle, Entlausung, Re
vier hinter mich gebracht hatte, war 
ich zunächst erleichtert, als ich in 
eine Zelle eingewiesen wurde, in 
der sich bereits zwei andere Häft
linge befanden. Bedeutet es doch 
wohl zunächst das Ende des Wirbels 
von Hin und Her, also einen gewis
sen Ruhepunkt. Auch die Möglichkeit, 
sich aussprechen zu können, erschien 
mir als Erleichterung. 

Sehr bald aber erkannte ich mei
nen Irrtum. Nicht nur, daß durch 
ständigen Wechsel der Mitgefange
nen doch kein "Ruhepunkt" entste
hen konnte, nein, auch die Beschrän
kung des Raumes und die unausge
setzte Anwesenheit anderer wurden 
bald zu einer Qual. War die räum
liche Einengung der Bewegungsfrei
heit und des Luftraumes schon auf 
ein Drittel des üblichen Raumes 
gleichzusetzen, so war der Zwang 
des Zusammenseins mit anderen bald 
wie ein Gefängnis im Gefängnis. 
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Es mag nun durchaus möglich sein, 
daß das Empfinden dafür individuell 
ist. Vor allem nach diesem Kriege 
mit seiner oft jahrelangen Gebun
denheit an die Einengung durch den 
Kommiß. Aber auch dort schieden 
sich ja schon die Geister: Hie Mas
senmensch, hie Einzelgänger. 

Unvergleichlich schärfer müssen 
jedoch die Gegensätze hier aufein
ander prallen, wo die Ausweichmög
lichkeit gleich Null ist. 

Da muß man sich also tagaus, tag
ein dieselben Geschichten anhören, 
und man kennt so allmählich die 
Hauptthemen der Gefangenenwelt. 
Diese sind: 
1) Das herrliche Leben, daß er drau

ßen geführt hat; 
2) die Engstirnigkeit der Justiz; 
3) die Strafvollzugsbeamten, das EG-

sen, die "Weiber" usw. 
Die Reihenfolge wechselt je nach 
Wichtigkeit. Mit Fug und Recht kann 
man behaupten, daß nirgends so viel 
gelogen wird, wie in der Gemein
schaftshalt. 

Warum tut der Gefangene das? 
Wahrscheinlich glaubt er, daß er 
damit das Ansehen, das er innerlich 
vor sich selbst ja. doch verloren 
hat, nach außen hin wiederherstel
len könne. Es ist kaum zu sagen, 
was man in kurzer Zeit für Ein
drücke sammeln kann. Da gibt es 
den Nihilisten, der nichts mehr an
erkennt, den unschuldig Verfolgten, 
der Rache gegen die Justiz brütet, 
den "Spieler", der "das nächste 
Mal" klüger sein will, aber kaum 



einen, der sich gibt, wie er wirk
lich ist. 

Es ist schwer, sich diesen Einflüs
sen auf die Dauer zu entziehen. 
Denn will man nicht das enge Zu
sammenleben in der Gemeinschafts
haft auf eine unerträgliche Zerreiß
probe stellen, so muß man entwe
der mit den Wölfen heulen oder 
zumindestens passiv bleiben. Letz
teres erfordert aber ein hohes Maß 
von Selbstverleugnung. Was tun nun 
3 erwachsene Männer, die keinerlei 
oder nur wenig oder hin und wie
der mal Beschäftigung haben? Man 
"bastelt" sich ein Kartenspiel und 
nun wird gespielt. Wo gespielt wird, 
entsteht oft Streit. Streit aber in 
solcher Enge, da man den anderen 
nicht ausweichen kann, ist furcht
bar. Er nimmt Formen an, die weit 
über das eigentliche Streitobjekt hin
ausgehen; er wird persönlich und 
gehässig. Und wo Haß auftritt, fällt 
auch die Maske. Man sieht den an
deren plötzlich schärfer in all sei
nen Fehlern. Man sieht jetzt, wie 
sich einer von dem anderen trennt 
und sehnt sich nach Alleinsein. Für 
jüngere und labile Menschen muß 
die Gemeinschaftszelle als absolut 
ungeeignet angesehen werden. Sie 
verhindert jede Auseinandersetzung 
mit sich selbst, sie stärkt den in 
die Irre Gegangenen mit falschem 
Solidaritätsgefühl, sie zeigt ihm Tie
fen des menschlichen Lebens, an die 
er bisher noch nie gedacht hat. 
Wohlgemerkt, so kann es sein. Na
türlich sind Ausnahmen denkbar. 
Aber der Wahrscheinlichkeitsgrad, 
daß einmal Menschen zusammen
kommen, die sich innerlich gegen
seitig etwas geben können, ist sehr 

gering. Hinzu kommen die Dinge der 
privatesten Sphäre, der körperlichen 
Hygiene, in der Menschen ja so ver
schiedene Standpunkte haben. Wenn 
man sieht, wie der eine nach ge
wissen Verrichtungen sich nicht die 
Hände wäscht, sondern vielleicht 
noch kurz darauf sich zum Essen 
setzt und anschließend sogar das 
Geschirr für alle reinigt, so fällt es 
schwer, ihm dann nicht das eigene 
Geschirr zu entreißen. Es gibt auch 
Mitgefangene, die fortwährend aus
spucken müssen, die nachts entwe
der laut schnarchen oder dauernd 
unterwegs sind. Gewiß sind das ÄU
ßerlichkeiten, aber daraus setzt sich 
ja das tägliche Leben der Gefange
nen zusammen. Ganz zu schweigen 
von der Unmöglichkeit, einmal zu 
sich selbst zu kommen, etwa ein 
Buch in Ruhe zu lesen, für sich 
schriftlich zu arbeiten, ja Zwiespra
che mit oben zu halten. wozu man 
doch auch der Ruhe und Einsamkeit 
bedarf. 

Es wäre pharisäerhaft, wollte man 
sich an die Brust schlagen und sich 
besser halten als die Leidensge
fährten. Aber dennoch muß man 
sich, will man innerlich gesund blei
ben, gegen jenes gewisse Fluidum 
des Bösen wehren, das in so vieler
lei Gestalt in einer Strafanstalt um
geht. Man sagt: Alles verstehen, al
les verzeihen - wohl kann man für 
alles eine Erklärung finden, aber 
man darf sich deshalb niedrige Ge
dankengänge doch nicht zu eigen 
machen. Es gilt auf der Hut zu sein ge
gen alles, was das Verbrechen an sich 
zur Bagatelle herabwerten will. In die
sem Augenblick untergrübe man das 
sittliche Weltblld, das uns alle trägt. 



Die Losung kann nur lauten: Wie 
finde ich wieder Aufnahme in die 
von mir verletzte Gesellschaft. Die 
Strömung in der "Gcmeinschaftshuft" 
fließt aber meistens umgekehrt: Wie 
bringe ich die Gesellschaft zur Dul
dung von Verletzungen. Und hier 
liegt der Fehler! Deshalb sollte je
der von sich aus alles vermeiden, 
was ihn in eine schiefe oder ver
krampfte Stellung zur Gesellschaft 
bringen könnte. Zellengenossen sind 
dabei oft die stärksten Hemmschuhe. 
Goethe hat schon gewußt, was er 
sagte mit den Worten: "Wenn Du 
stille wirst, wird Dir geholfen". Die 
Gemeinschaft ist nur geeignet, jene 
heilsame Stille zu übertönen. Viel
leicht erscheint uns in der Gemein
schaft die Zeit schneller dahinzu
fliegen, aber das ist nur ein Trug
schluß. Kraft gewinnen wir daraus 
nicht. Es müßte denn jener erwähn
te Ausnahmezustand sein, daß sich 
drei verwandte, einsichtige Seelen 
in einer Zelle zusammenfänden, aber 
das ist wohl eine Utopie. Die Frage, 
ob Gemeinschaftshaft oder Einzel
haft, kann daher nur lauten: 

ld! bitte um Einzelhaft! 
Ich lag mit einem gewissen A. in 

Gemeinschaftshaft, der schon häu
fig wegen Betruges vorbestraft war. 
Von Beruf gab er an, Fabrikant zu 
sein. Er gefiel sich darin, von sei
nen ungeheuren geschäftlichen Er
folgen zu berichten, von dem Neid 
seiner Konkurrenten, die ihm aus Ra
che "dies" eingebrockt hätten. Natür
lich war er "draußen" stets im Auto 
gefahren, kannte Gott und die Welt. 
Er war von einer etwas schmierigen 
Beflissenheit, wenn er auf eine ge
genteilige Ansicht stieß, sofort ein-

zulenken und dem anderen recht 
zu geben. Er hatte, wie sich heraus
stellte, eigentlich überhaupt keine 
eigene Meinung, sondern paßte sich 
stets dem Gesprächspartnerso an, daß 
es zuweilen vorkam, von ihm genau 
das Gegenteil dessen zu hören, was 
er fünf Minuten eher behauptet hatte. 
Dabei verstand er es geschickt, aus 
dem anderen möglichst zahlreiche 
Einzelheiten aus dessen Privatleben 
herauszulocken. Er erkundigte sich 
nach Familie, Namen, Vermögens
verhältnissen, so daß der Verdacht 
nicht fern lag, er wolle die so ge
wonnenen Kenntnisse schleunigst 
für seine Zwecke benutzen, so
bald er wieder auf freiem Fuße sei. 
Obwohl er ein relativ gutes Ge
dächtnis hatte, konnte man doch 
nach einigen Tagen unzweifelhafte 
Widersprüche in seinen Angabenfest
stellen. Schließlich war es soweit, 
daß man ihm überhaupt nichts mehr 
glauben konnte. Man konnte klar 
feststellen, daß der Betrüger ge
wohnt war, von der Dummheit sei
ner Mitmenschen zu leben. Ein ge
wisses schauspielerisches Talent war 
ihm nicht abzusprechen. Aber sein 
Dünkel wurde mit der Zeit unerträg
lich, und die Gewißheit, mit einem 
so durchaus unwahrhaften Menschen 
den Raum teilen zu müssen, machte 
es nicht besser. Den Beamten ge
genüber war er liebedienerisch und 
zuvorkommend; er wußte wohl aus 
alter Erfahrung, daß er in dieser 
Situation nur durch geschmeidiges 
Anpassen sein Los erleichtern kön
ne. Insgeheim aber lachte er über 
die - wie er sich ausdrückte - stu
ren Beamten und schob sein ganzes 
Unglück dem "verfluchten Bürokra-
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tismus" zu. Dieser Mann hat es spä
ter fertig gebracht - er wurde ei
ne Zeit vor mir entlassen, - meine 
Frau aufzusuchen, Grüße von mir 
auszurichten und Geld von ihr zu 
erschwindeln! Als mir meine Frau 
beim Besuch davon erzählte, war 
ich im höchsten Maße über diesen 
Kavalier empört und der Wunsch 
nach Einzelhaft wurde dringend! 

Ich lernte hier einen gewissen B. 
in der Gemeinschaft kennen, der 
wegen Einbruchs hier einsaß. Er 
machte gar kein Hehl aus seinem 
Vergehen, im Gegenteil, er gefiel 
sich darin, es in allen Einzelheiten 
zu schildern. Er hatte schon mehrere 
Jahre seines Lebens hinter Gittern 
verbracht und das Gefängnis war 
sozusagen sein zweites Zuhause. Daß 
er immer wieder hierher kam, schob 
er ohne weiteres seiner eigenen 
Dummheit zu, jedoch nicht in dem 
Sinne, daß die Dummheit in seiner 
Straftat bestände, sondern darin, 
daß er sich habe erwischen lassen. 
Wenn man ihn reden hörte, konnte 
man sich des Eindrucks nicht er
wehren, hier einen Menschen vor 
sich zu haben, der sich bewußt au
ßerhalb des Gesetzes stellte. Die 
Motive seiner Handlungsweise wa
ren zum Teil Abenteuerlust und das 
Gefühl sozialer Unterlegenheit, vor 
allem aber war es wohl Arbeits
scheu und der Hang zu einem be
quemen Leben. Seine Sprache war 
gewürzt mit Ausdrücken der Ver
brechersprache, die man sich nur 
teilweise deuten konnte. Er gab 
sich plump vertraulich und kame
radschaftlich, war aber in allen sei
nen Handlungen ein krasser Egoist. 
Seine "juristischen Kenntnisse" wa-
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ren beachtlich, obwohl er natürlich 
alles von seiner Seite aus betrach
tete. Schuld an seinem Unglück wä
ren die Weiber, meinte er, und dann 
folgte häufig ein Strom von Erleb
nissen, die er mit Frauen gehabt 
hatte. Vor diesen hatte er offenbar 
den Kavalier gespielt und mußte 
immer wieder die Erfahrung machen, 
daß seine Anziehungskraft nachließ, 
sobald er kein Geld mehr hatte. 
Dies trieb ihn natürlich immer wei
ter auf die schiefe Bahn. Mitanzu
hören, wie er seine verschiedenen 
"Dinger gedreht" hatte, war eine 
Strafe für sich. Er offenbarte dabei 
eine so zynische Rücksichtslosigkeit, 
wenn er berichtete, wie er andere 
um ihr oft mühsam erworbenes Ei
gentum brachte, daß man sich fast 
vor ihm fürchten konnte. Hatte er 
doch vorwiegend in Kleingärten und 
Lauben eingebrochen, also bei Leu
ten, die wirklich nichts zu verschen
ken haben. Es wurde für mich un
erträglich, länger mit ihm zusammen 
zu bleiben, so daß ich schließlich 
die dringende Bitte um Einzelhaft 
vorbrachte und gewährt erhielt. 

Die Verhältnisse brachten es mit 
sich, daß ich mit einem Berufsver
brecher zusammengelegt wurde, der 
seit frühester Jugend mit den Ge
setzen in Konflikt geraten ist. Er 
ist der Typ eines Gesetzesverach
ters, der die Gesetze zwar in- und 
auswendig kennt, aber nicht nach 
ihnen sein Leben in der Freiheit 
einrichtet, was sich aus seinen 16 Vor
strafen allzu deutlich ergibt. Sein 
ganzer Stolz ist ein mehr als um- . 
fangreicher Schriftverkehr mit ver
schiedenen Gerichten, denen er -
wie er meint - das Leben sauer 



machen will. Auch durch zahlreiche 
unbegründete Beschwerden an Auf
sichtsbehörden und andere Stellen 
zeichnet er sich aus. Er bezeichnet 
es als Ideal, wenn er den Beamten, 
die er Hyänen der Justiz nennt, 
und den Behörden, Schwierigkeiten 
über Schwierigkeiten machen kann. 
Mit einer kaum zu überbietenden 
Ruhe schildert er eigene und frem
de Straftaten, als wären sie das 
Normalste auf der Welt. Ganze Aben
de wurden bei diesen Schilderun
gen verbracht. Pel'sönlich habe ich 
wenig davon verstanden, da ich lnir 
keine Mühe gegeben habe, seinen 
Ausführungen zu folgen. Ein aber 
bereits 4mal vorbestrafter junger 
Gefangener war derartig begeistert 
und beeindruckt von seinen Erzäh
lungen, daß er sich in Frage und 
Antwort alles erzählen ließ und 
zwar in allen Einzeiheiten. Aber 
nicht nur Straftaten wurden geschil
dert, sondern vor allen Dingen un
wahre Anstaltsverhältnisse mit ei
ner derartigen gemeinen Gehässig
keit, daß einem Angst und Bange 
ww'de. In einer mir unverständli
chen Form wurde auf den heutigen 
Strafvollzug geschimpft, der nach 
seinen Angaben die Härte der Kz
Zeit weit übertrifft. Von seiner Kz
Zeit, wo er nach seinen Angaben 
als Kapo eingesetzt war, erzählt er 
Wunderdinge. Stundenlang versuch
te er, uns zu beweisen, daß er als 
politischer Gefangener und nicht als 
krimineller Verbrecher im Kz ge
wesen sei. Bezeichnend für ihn sind 
seine Erzählungen aus der Nach
kriegszeit. Wie gewissenlos er die 
ihm als Großhändler zugeteilten Le
bensmittel auf dem Schwarzen Markt 
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verschob, wie er seine Tätigkeit 
als öffentlicher Ankläger dazu aus
genutzt habe, ehemalige Staatsan
wälte und Richter und andere Grö
ßen ins Arbeitslager zu schicken, 
zeigt treffend seine Einstellung zur 
Wahrheit, zu dem Recht und den 
Gesetzen. Seinem Benehmen und 
Auftreten merkt man deutlich an, 
daß er in Strafanstalten groß gewor
den ist und daß eine Haftzeit über
haupt keine Wirkung auf ihn aus
übt. Da ich nur "Gestrauchelter" bin, 
kann ich mit diesem "tief Gefalle
nen" nicht länger zusammen sein 
und bitte um Eillz,lhaji I 

Ein anderer Gefangener, mit dem 
ich ebenfalls in der Gemeinschafts
haft Bekanntschaft machen mußte, 
ist ein hochgradig Nervenkranker. 
Er läßt sich infolge seiner leichten 
Erregbarkeit zu Handlungen und 
Äußerungen hinreißen, die er selbst 
nicht ver'antworten kann. In den 
Jahren 1941-1945 will er als poli
tischer Gefangener im Kz gewesen 
sein, weil seine Frau ihn wegen an
tinazistischer Einstellung zur Anzei
ge gebracht habe, Mii innerer Ge
nugtuung und Freude erzählt er von 
einerUnterschlagung von DM 62 000.
und der damit verbundenen ange
nehmen und schönen Zeit. Im übri
gen habe es sich bei ihm wenigstens 
gelohnt, und er brauche sich, wenn 
er herauskomme, keine Sorgen mehr 
zu machen um seinen weiteren Le
bensunterhalt. 

Dieser hochgradig nervenkranke 
Mensch ist für lnich - da ich nach 
innerer Gesundung und Läuterung 
strebe - kein passender Zellen
genosse ; ich bitte daher um 

Einzelhaft I 



Abschließend muß gesagt werden, 
daß sich Unzuträglichkeiten - wie 
sie vorstehend von Gefangenen vor
getragen wurden - nicht ganz ver
meiden lassen. Einzelhaft ist aber 
immer dann erforderlich, wenn ein 

besonderer Schutz gegen ungünsti
ge Beeinflussung durch Mitgefan_ 
gene geboten erscheint, wobei die 
Persönlichkeit des Antragsteliers mit 
berücksichtigt werden muß. 

An unsere Leser! 
Es ist vorgesehen, in der Ausgabe Nr. 3 der "Zeitschrift für Strafvollzug" 

die folgenden Artikel zu veröffentlichen: 

In welchem Ausmaß erforderl der Schut. der Gesellschaft die An
legung und Veröffentlichung eines Strafregisters und wie müßte dieses 
Strafregister sowohl al. auch die Rückgabe der bürgerlichen Ehren-

rechte an den Rechtsbrecher organisiert werden, um dessen 
Rehabilitierung .u erleichtern' 

von 
Dr. M. P. Vrlj, Reohtsbeistand beim Obenten Geriohtshof der Niederlande, Dan Haag, 

Professor h. o. an der Universität Groningen, Niederlande. 

Wie hat sich die Strafbehandlung von jugendlichen Rechtabrechern 
entwickelt? 

von 
R. L. Bradley, M. C. Gefängnilkommi.aar, Direktor dar BontalaDllalten, 

Gefängniskommission für England und Walea, London. 

Das Märchen von der kriminellen Veranlagung 
von 

Dr. Albert Orlh, Fiirsorger der Strafanatalt Butsbaoh. 

Gedanken .um "humanen" Strafvollzug in 6000 Meier Höhe 
über dem O.ean 

von 
Dr. phil. habil. Robert Beolc, Payohologe. 

Vormundschaft und Fürlorge im Strafvoll.ug 
von 

E. Reioh, Direktor der kantonalen Strafanstalt Regenadorf, Sohweil. 

Probleme im Sirafvoll.ug der Jel.t.eil 
von 

Hauptwaohtmeiller L. Parmer, Straubing. 
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